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 Gesetzentwurf
 der Fraktionen der CDU/CSU und FDP

 Entwurf eines Gesetzes über Maßnahmen zur Beschleunigung
 des Netzausbaus Elektrizitätsnetze

 A.  Problem und Ziel

 Der  zügige  Ausbau  des  Anteils  erneuerbarer  Energien  an  der  Stromerzeugung,
 der  optimale  wirtschaftliche  Einsatz  konventioneller  Kraftwerke  und  der  ver-
 stärkte  grenzüberschreitende  Stromhandel  machen  den  raschen  Ausbau  des
 Höchstspannungs-Übertragungsnetzes  in  Deutschland  dringend  erforderlich.
 Aber  auch  in  den  Verteilnetzen  und  hier  besonders  in  der  110-Kilovolt-Hoch-
 spannungsebene  zeichnet  sich  erheblicher  Ausbau-  und  Erneuerungsbedarf  zur
 Integration  erneuerbarer  Energien  ab.  Ziel  des  Gesetzes  ist  eine  Beschleu-
 nigung  des  Ausbaus  der  Stromnetze  der  Höchstspannungsebene  und  der  Hoch-
 spannungsebene.

 B.  Lösung

 Das  Gesetz  sieht  für  Leitungen  für  den  Transport  von  Elektrizität  mit  euro-
 päischer  oder  überregionaler  Bedeutung,  insbesondere  bundesländerüber-
 greifende  Höchstspannungsleitungen,  eine  bundeseinheitliche  Prüfung  der
 Raumverträglichkeit  und  Planfeststellung  durch  die  Bundesnetzagentur  unter
 Einbeziehung  aller  in  diesem  Verfahren  relevanten  gesetzlichen  Vorschriften,
 insbesondere  derjenigen  Regelungen,  die  die  Umweltverträglichkeit  sowie
 sonstige raumplanungs- und naturschutzrechtliche Belange betreffen, vor.

 Das  Gesetz  umfasst  ausschließlich  Stromleitungen,  die  im  Bundesbedarfsplan
 gemäß  §  12e  Absatz  4  Satz  1  des  Energiewirtschaftsgesetzes  als  solche  mit
 europäischer  oder  überregionaler  Bedeutung  gekennzeichnet  und  vom  Bundes-
 tag als solche beschlossen sind.

 ●  In  der  Bundesfachplanung  werden  die  Trassenkorridore  der  erforderlichen
 Höchstspannungsleitungen  auf  ihre  Raumverträglichkeit  hin  überprüft.  Die
 Ergebnisse  der  Bundesfachplanung  sind  für  die  Länder  und  Gemeinden  ver-
 bindlich.  Für  die  Vorhabenträger,  die  Länder  und  Gemeinden  sowie  die  be-
 troffenen  Bürger  wird  dadurch  bereits  in  der  Bundesfachplanung  –  also  in
 dem  frühestmöglichen  Verfahrensstadium  –  ein  hohes  Maß  an  Planungs-
 und Rechtssicherheit gewährleistet.

 ●  Für  einzelne  Trassenabschnitte  können  Veränderungssperren  aufgenommen
 werden, die eine noch weitergehende Trassensicherung bewirken.

 ●  Für  die  Stromleitungen,  die  Gegenstand  der  Bundesfachplanung  waren,  wird
 ein bundeseinheitliches Planfeststellungsverfahren eingeführt.
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●  Für  Bundesfachplanung  und  Planfeststellung  ist  die  Bundesnetzagentur  zu-
 ständig.  Die  Bündelung  in  einer  Hand  sichert  die  einheitliche  Handhabung
 der  einzelnen  Vorhaben,  vermeidet  Doppelprüfungen  und  Reibungs-  und
 Informationsverluste  ebenso  wie  Friktionen  bei  länderübergreifenden  Lei-
 tungen und gewährleistet eine gesamtstaatliche Koordination.

 ●  Bundesfachplanung  und  Planfeststellungsverfahren  sehen  umfassende  Parti-
 zipationsmöglichkeiten  der  verschiedenen  Interessenträger  vor.  Der  Gesetz-
 entwurf  geht  hinsichtlich  Transparenz  und  Öffentlichkeitsbeteiligung  teil-
 weise  deutlich  über  den  Status  quo  hinaus.  Beiden  Verfahren  ist  eine  An-
 tragskonferenz mit umfassenden Beteiligungsmöglichkeiten vorgeschaltet.

 Das  Gesetz  enthält  weitere  zahlreiche  Elemente,  die  die  notwendigen  Verfahren
 auf  Bundesebene,  aber  auch  in  den  Planfeststellungsverfahren  nach  den  §§  43
 bis  45a  des  Energiewirtschaftsgesetzes  durch  die  nach  Landesrecht  zuständigen
 Behörden  vereinfachen  und  beschleunigen,  ohne  die  Interessen  und  Rechte  der
 Betroffenen  zu  beschneiden.  Dies  zeigt,  dass  eine  erweiterte  Partizipation  und
 Beteiligung  der  Öffentlichkeit  und  eine  gleichzeitige  Beschleunigung  der  Ver-
 fahren kein Widerspruch sind.

 Eine  Änderung  im  Energiewirtschaftsgesetz  soll  die  Anschlussbedingungen  für
 Verbindungsleitungen  mit  anderen  Ländern  an  das  deutsche  Übertragungsnetz
 zweifelsfrei regeln.

 Die  Netzanbindung  für  die  Offshore-Windparks  wird  endgültig  den  Über-
 tragungsnetzbetreibern  als  Aufgabe  zugewiesen.  Diese  Regelung  war  bislang
 befristet.  Dadurch  wird  die  Investitionssicherheit  für  Offshore-Projekte  erhöht.

 Eine  Kostenregelung  in  der  Stromnetzentgeltverordnung  schafft  Rechtssicher-
 heit,  um  Entschädigungszahlungen  der  Übertragungsnetzbetreiber  an  Städte
 und  Gemeinden,  die  durch  die  Errichtung  von  Transportleitungen  betroffen
 sind,  bis  zu  einer  Höchstgrenze  in  der  Kostenregulierung  abzubilden.  Hierzu
 bedarf  es  weiterer  Verbändevereinbarungen  der  Netzbetreiber  mit  kommunalen
 Spitzenverbänden.

 Neue  Leitungen  der  Spannungsebene  110  Kilovolt  und  darunter  sollen  zukünf-
 tig in der Regel als Erdkabel ausgebaut werden.

 Für  Planfeststellungsverfahren  und  Verfahren  nach  dem  Bundesnaturschutz-
 gesetz  sollen  bundeseinheitliche  Verwaltungsrichtlinien  geschaffen  werden
 können.

 Der  Bundesgesetzgeber  beabsichtigt  darüber  hinaus,  mit  dem  Bundesbedarfs-
 plangesetz  nach  §  12e  Absatz  4  Satz  1  des  Energiewirtschaftsgesetzes  die
 Grundlage  für  eine  erst-  und  letztinstanzliche  Rechtswegzuweisung  für  kon-
 krete  Höchstspannungsleitungen  an  das  Bundesverwaltungsgericht  zu  schaffen,
 weil  durch  dieses  Gesetz  Art  und  Umfang  der  Vorhaben,  auf  die  sich  die  neue
 Zuständigkeit  beziehen  soll,  konkretisiert  werden,  wie  dies  in  der  Anlage  zum
 Energieleitungsausbaugesetz  geschehen  ist.  Auf  diesem  Wege  soll  erreicht  wer-
 den,  dass  im  Bereich  des  gerichtlichen  Verfahrens  der  Beschleunigungsstand
 des Energieleitungsausbaugesetzes erhalten bleibt.

 Notwendige  Folgeänderungen  des  Energiewirtschaftsgesetzes,  der  Strom-
 netzentgelt-  und  Anreizregulierungsverordnung  sowie  des  Gesetzes  über  die
 Umweltverträglichkeitsprüfung sind Bestandteil des Gesetzespakets.

 C.  Alternativen

 Keine.
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D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 Durch  das  Netzausbaubeschleunigungsgesetz  Übertragungsnetz  wird  der
 Bundesnetzagentur  eine  neue  Aufgabe  übertragen.  Der  angestrebte  beschleu-
 nigte  Ausbau  von  Übertragungsnetzen  für  elektrische  Energie  kann  nur  erreicht
 werden,  wenn  es  gelingt,  das  für  die  Durchführung  der  komplexen  Planungs-
 verfahren  benötigte  qualifizierte  Personal  (Juristinnen  und  Juristen,  Ingenieu-
 rinnen  und  Ingenieure,  aber  auch  erforderliche  Raumplanerinnen  und  Raum-
 planer,  Kommunikationswissenschaftlerinnen  und  Kommunikationswissen-
 schaftler,  Biologinnen  und  Biologen,  Content-Management-Entwicklerinnen
 und  -Entwickler,  Geoökologen,  Elektrotechnikerinnen  und  -techniker  oder  Um-
 welttechnikerinnen  und  -techniker  sowie  Verwaltungsfachangestellte)  in  aus-
 reichender  Zahl  kurzfristig  bereitzustellen.  Dies  verursacht  bei  der  Bundes-
 netzagentur  einen  Personalmehrbedarf  von  voraussichtlich  etwa  240  Stellen.
 Darüber  hinaus  entsteht  Personalbedarf  beim  Bundesamt  für  Seeschifffahrt  und
 Hydrographie  (fünf  Stellen)  und  beim  Bundesamt  für  Naturschutz  (eine  Stelle).
 Der  personelle  Mehrbedarf  resultiert  aus  der  Vorschrift  des  §  17  Absatz  2a  des
 Energiewirtschaftsgesetzes  (neu),  wonach  künftig  die  Aufstellung  eines  Off-
 shore-Netzplans  durch  das  Bundesamt  für  Seeschifffahrt  und  Hydrographie  in
 Abstimmung  mit  dem  Bundesamt  für  Naturschutz  vorgesehen  ist.  Die  damit
 verbundenen  Kosten  samt  daneben  entstehender  Sachkosten  und  spezieller
 Investitionen  (z.  B.  für  Hard-  und  Software  für  die  zeitnahe  und  umfangreiche
 Beteiligung  der  Öffentlichkeit  über  das  Internet)  sollen  durch  Gebühreneinnah-
 men  refinanziert  werden.  Auf  den  Bundeshaushalt  ergeben  sich  deshalb  aus
 diesem  Gesetz  keine  unmittelbaren  Auswirkungen.  Es  muss  geprüft  werden,  ob
 das  benötigte  neue  Personal  bei  der  Bundesnetzagentur  –  soweit  geeignet  –
 auch  aus  dem  Überhang  bei  der  Bundeswehr  gewonnen  werden  könnte.  Bei
 angenommenen  240  Beschäftigten  (incl.  Querschnitt)  mit  durchschnittlichen
 Jahreskosten  in  Höhe  von  etwa  80  000  Euro  pro  Beschäftigtem,  einem  30-pro-
 zentigen  Sachkosten-Aufschlag  darauf,  sowie  angenommenen  Investitionen  in
 Höhe  von  etwa  6  Mio.  Euro  ergäbe  sich  ein  Gesamtkostenblock  von  etwa
 25  Mio.  Euro  pro  Jahr.  Etwaiger  Mehrbedarf  an  Sach-  und  Personalmitteln
 bzw.  an  Planstellen/Stellen  soll  finanziell  und  stellenmäßig  im  jeweiligen  Ein-
 zelplan ausgeglichen werden.

 Die  Inanspruchnahme  der  Träger  öffentlicher  Belange  (insbesondere  Gebiets-
 körperschaften)  im  Rahmen  der  Verfahren  wird  durch  das  Netzausbaubeschleu-
 nigungsgesetz  Übertragungsnetz  nicht  verändert.  Länderbehörden  werden  im
 Rahmen der Raumordnung und Planfeststellung entlastet.

 Im  Übrigen  ist  die  Bündelung  der  Planungsverfahren  sogar  geeignet,  Synergie-
 effekte  zu  erzielen  und  Verwaltungskosten  zu  reduzieren.  Das  Bundesfach-
 planungsverfahren  baut  auf  dem  in  §  12e  des  Entwurfs  des  Energiewirtschafts-
 gesetzes  neu  geschaffenen  Bundesbedarfsplanungsverfahren  auf.  Hier  sind
 diverse  Schnittstellen  in  der  Kommunikation  mit  den  Übertragungsnetzbetrei-
 bern  und  der  (Fach-)Öffentlichkeit  gegeben,  die  im  weiteren  Verfahren  effizient
 genutzt  werden  können.  So  ist  beispielsweise  die  Beurteilung  des  für  die  Aus-
 baumaßnahmen  zur  Verfügung  stehenden  „Stand  der  Technik“  Gegenstand  der
 Bedarfsplanung  und  der  Strategischen  Umweltprüfung  durch  die  Bundesnetz-
 agentur  und  ermöglicht  einheitliche  Antworten  insbesondere  in  den  Planfest-
 stellungsverfahren.

 E.  Sonstige Kosten

 Die  Kompensationszahlungen  an  Gebietskörperschaften,  die  von  einer  Höchst-
 spannungsfreileitung  betroffen  sind,  wird  sich  geringfügig  auf  die  Netzentgelte
 auswirken.  Die  Investitionskosten  (Anschaffungs-  und  Herstellungskosten)
 einer  380-Kilovolt-Freileitung  belaufen  sich  auf  ca.  750  000  Euro/km.  Diese
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Kosten  berücksichtigen  keine  Schaltanlagen,  Transformatoren  etc.  Die  vor-
 gesehene  Ausgleichszahlung  von  40  000  Euro/Kilometer  Leitung  erhöht  die
 Investition  um  ca.  4  Prozent.  Dies  würde  nach  überschlägiger  Rechnung  den
 Onshore-Netzausbau,  so  wie  er  z.  B.  in  der  Netzstudie  II  der  Deutschen  Ener-
 gie-Agentur  GmbH  (dena)  ausgewiesen  ist,  bei  vollständiger  Ausführung  als
 Freileitung  um  knapp  133  Mio.  Euro  oder  ca.  2  Prozent  verteuern,  die  sich  über
 die technisch-wirtschaftlichen Nutzungsdauern verteilen.

 Die  für  die  Übertragungsnetzbetreiber  aufkommenden  Gebühren  fließen  in  die
 Preiskalkulation  und  damit  in  die  Netzentgelte  ein.  Dies  ist  nicht  anders  als  bei
 den  heute  ausschließlich  in  Ländern  erhobenen  Gebühren.  Die  Auswirkungen
 auf  den  Strompreis  für  Haushalte  und  Industrie  werden  sehr  gering  sein.  Würden
 die  ca.  850  km  Ausbaumaßnahmen  nach  dem  Energieleitungsausbaugesetz  nach
 dem  vorliegenden  Verfahren  durchgeführt  und  die  Kosten  über  die  Netzentgelte
 refinanziert,  würden  die  Netzentgelte  für  einen  durchschnittlichen  Haushalts-
 kunden  bei  einer  insgesamt  fünfjährigen  Verfahrensdauer  um  0,04  Prozent/a
 oder  unter 0,01 Cent/kWh beeinflusst.

 Die  Kostenfolge  auf  die  Netzentgelte  durch  die  Erhöhung  des  Mehrkostenfaktors
 für  die  Erdkverkabelung  auf  der  110-Kilovolt-Ebene  liegt  bei  ca.  56  Mio.  Euro
 bis  2020.  Dies  entspricht  jährlichen  Mehrkosten  in  Höhe  von  2,8  Mio.  Euro  und
 einer  Netzentgeltsteigerung  für  Haushaltskunden  von  0,017  bis  0,035  Prozent.
 Dabei  wurden  entsprechend  der  Studie  des  BDEW  Bundesverbandes  der  Ener-
 gie-  und  Wasserwirtschaft  e.  V.  zum  Netzausbau  auf  der  110-Kilovolt-Ebene  die
 prognostizierten 350 km bis 2020 zu Grunde gelegt.

 Durch  die  Entfristung  der  Verpflichtung  der  Übertragungsnetzbetreiber  zur  An-
 bindung  von  Offshore-Windparks  aus  §  17  Absatz  2a  des  Energiewirtschafts-
 gesetzes  durch  die  Änderung  in  §  118  des  Energiewirtschaftsgesetzes  wird  die
 Offshore-Anbindung  endgültig  den  Übertragungsnetzbetreibern  zugeordnet.
 Netzanbindungskosten  werden  damit  in  den  Netzentgelten  bundesweit  gewälzt.
 Nach  dem  Energiekonzept  der  Bundesregierung  sollen  bis  2030  Offshore-
 Windanlagen  mit  einer  Kapazität  von  25  Gigawatt  er-  und  angeschlossen  wer-
 den.  Derzeit  kostet  die  Anbindung  von  1  GW  ca.  1  Mrd.  Euro;  vorbehaltlich
 von  Kostenänderungen  werden  mithin  25  Mrd.  Euro  aus  allgemeinen  Netznut-
 zungsentgelten  getragen.  Es  ist  zu  berücksichtigen,  dass  die  Investitionskosten
 annuitätisch  auf  die  wirtschaftlichen  Nutzungsdauern  verteilt  werden.  Je  1  Mrd.
 Euro  zusätzliche  Kosten  auf  der  Übertragungsebene  erhöhen  sich  die  Netzent-
 gelte  für  einen  in  der  Niederspannung  angeschlossenen  durchschnittlichen
 Haushaltskunden (3  500 kWh/a) um ca. 5 Prozent.

 Die  Netzentgelte  machen  am  Strompreis  des  Haushaltskunden  ca.  24  Prozent
 aus.  Netzentgelte  machen  für  Industriekunden  (ermäßigter  Steuersatz)  ca.
 12  Prozent aus.

 F.  Bürokratiekosten

 Die  bundeseinheitliche  Bundesfachplanung  und  Planfeststellung  für  die  Strom-
 transportnetze  von  europäischer  und  überregionaler  Bedeutung  gewährleisten
 einheitliche  Planungsmaßstäbe  für  die  Vorhabenträger  und  führen  zu  einer  er-
 heblichen  Bürokratieentlastung  der  Verfahrensbeteiligten,  insbesondere  der
 Vorhabenträger.

 Heute  werden  die  gesetzlichen  Regelungen  zu  den  erforderlichen  Antragsunter-
 lagen  in  jedem  Bundesland  unterschiedlich  ausgelegt.  So  sind  beispielsweise
 der  Begriff  der  zu  beteiligenden  „Träger  öffentlicher  Belange“  im  Anhörungs-
 verfahren,  die  notwendigen  Unterlagen  für  die  vereinfacht  zu  erlangende  Plan-
 genehmigung  oder  die  Alternativenprüfung  unter  Berücksichtigung  von  Erd-
 verkabelung  im  Raumordnungsverfahren  in  den  Bundesländern  unterschied-
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lich.  Darüber  hinaus  müssen  Vorhabenträger  bei  ländergrenzenüberschreiten-
 den  Projekten  stets  die  im  jeweiligen  Bundesland  zuständige  Landesbehörde
 mit  separaten  Planunterlagen  (die  voneinander  abweichen  können)  kontaktie-
 ren; d.  h. bei mehreren Behörden müssen Anträge eingereicht werden.

 ●  Durch  dieses  Gesetz  soll  zum  einen  eine  einzige  Behörde  („one-stop-shop“)
 für  den  Vorhabenträger  geschaffen  werden.  Damit  werden  Aufwand  und
 Kosten  auf  Seiten  des  Vorhabenträgers  reduziert,  der  zukünftig  nur  noch
 einen Ansprechpartner hat bei grenzüberschreitenden Projekten.

 ●  Darüber  hinaus  sollen  durch  die  Zuständigkeit  einer  Bundesbehörde  einheit-
 liche  Standards  und  Kriterien  bei  den  Anforderungen  der  Verfahren  erreicht
 werden,  um  die  bisherige  uneinheitliche  Rechtsanwendung  bei  länderüber-
 schreitenden  Projekten  zu  vermeiden.  Dadurch  hat  der  Vorhabenträger  ein
 höheres  Maß  an  Rechtsklarheit  und  weniger  Anpassungsbedarf  an  die  jewei-
 lige Länderpraxis.

 ●  Schließlich  kann  der  bürokratische  Aufwand  von  langwierigen  Doppel-
 prüfungen  vermieden  werden,  die  bisher  dadurch  zustande  kommen,  dass
 Raumordnungsverfahren  und  Planfeststellungsverfahren  von  unterschied-
 lichen  Behörden  durchgeführt  werden.  Mögliche  Abschichtungen  im  Prü-
 fungsumfang  wurden  bislang  nur  beschränkt  vorgenommen.  Zukünftig  kön-
 nen  durch  die  „Behördenidentität“  der  Bundesnetzagentur  in  beiden  Verfah-
 ren  eine  bessere  Abschichtung  vorgenommen  und  somit  Doppelprüfungen
 vermieden werden.

 ●  Zuletzt  schafft  die  Bundesfachplanung  durch  die  Bundesnetzagentur  Syner-
 gien  mit  der  vorgeschalteten  Netzbedarfsplanung  und  dort  stattfinden
 Öffentlichkeitsbeteiligungen,  die  nach  der  Novellierung  zukünftig  von  der
 Bundesnetzagentur durchgeführt werden.

 Nur  durch  ein  einheitliches  Verfahren  zur  raumordnerischen  Beurteilung  und
 Planfeststellung  für  Leitungen  von  überregionaler  und  europäischer  Bedeutung,
 insbesondere  bei  ländergrenzenüberschreitenden  Leitungen,  können  die  im
 Verfahren  bestehenden  Beschleunigungspotentiale  ausgeschöpft  werden.  Eine
 Verfahrensdurchführung  für  Bundesfachplanung  und  Planfeststellung  aus  einer
 Hand  ermöglicht  bei  entsprechender  Mitwirkung  des  Vorhabenträgers  eine  Ver-
 fahrensbeschleunigung.  Schätzungsweise  könnten  die  Verfahren  zukünftig
 innerhalb  von  vier  bis  fünf  Jahren  abgeschlossen  werden  –  im  Unterschied  zu
 heute durchaus üblichen zehn Jahren Verfahrensdauer.

 Der  Entwurf  führt  keine  neuen  Informationspflichten  im  Sinne  des  Gesetzes
 zur  Einsetzung  eines  Nationalen  Normenkontrollrates  für  Unternehmen  sowie
 Bürgerinnen und Bürger ein.

 G.  Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung

 Keine.
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Entwurf eines Gesetzes über Maßnahmen zur Beschleunigung
 des Netzausbaus Elektrizitätsnetze

 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 I n h a l t s ü b e r s i c h t

 Artikel  1

 Netzausbaubeschleunigungsgesetz
 Übertragungsnetz

 (NABEG)

 A b s c h n i t t  1

 A l l g e m e i n e  Vo r s c h r i f t e n

 §  1  Grundsatz

 §  2  Anwendungsbereich

 §  3  Begriffsbestimmungen

 A b s c h n i t t  2

 B u n d e s f a c h p l a n u n g

 §  4  Zweck der Bundesfachplanung

 §  5  Inhalt der Bundesfachplanung

 §  6  Antrag auf Bundesfachplanung

 §  7  Festlegung des Untersuchungsrahmens

 §  8  Unterlagen

 §  9  Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung

 §  10  Erörterungstermin

 §  11  Vereinfachtes Verfahren

 §  12  Abschluss der Bundesfachplanung

 §  13  Bekanntgabe und Veröffentlichung der Entscheidung

 §  14  Einwendungen der Bundesländer

 §  15  Bindungswirkung der Bundesfachplanung

 §  16  Veränderungssperren

 §  17  Bundesnetzplan

 A b s c h n i t t  3

 P l a n f e s t s t e l l u n g

 §  18  Erfordernis einer Planfeststellung

 §  19  Antrag auf Planfeststellungsbeschluss

 §  20  Antragskonferenz,  Festlegung  des  Untersuchungs-
 rahmens

 §  21  Einreichung des Plans und der Unterlagen

 §  22  Anhörungsverfahren

 §  23  Umweltverträglichkeitsprüfung

 §  24  Planfeststellungsbeschluss

 §  25  Unwesentliche Änderungen

 §  26  Zusammentreffen mehrerer Vorhaben

 §  27  Vorzeitige  Besitzeinweisung  und  Enteignungsverfah-
 ren

 §  28  Durchführung eines Raumordnungsverfahrens

 A b s c h n i t t  4

 G e m e i n s a m e  Vo r s c h r i f t e n

 §  29  Projektmanager

 §  30  Kostenpflichtige Amtshandlungen

 A b s c h n i t t  5

 B e h ö r d e n  u n d  G r e m i e n

 §  31  Zuständige Behörde

 §  32  Bundesfachplanungsbeirat

 A b s c h n i t t  6

 S a n k t i o n s -  u n d  S c h l u s s v o r s c h r i f t e n

 §  33  Bußgeldvorschriften

 §  34  Zwangsgeld

 §  35  Übergangsvorschriften

 Artikel  2

 Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes

 Artikel  3

 Änderung des Gesetzes über Naturschutz
 und Landschaftspflege

 (Bundesnaturschutzgesetz)

 Artikel  4

 Änderung der Stromnetzentgeltverordnung

 Artikel  5

 Änderung der Anreizregulierungsverordnung

 Artikel  6

 Änderung des Gesetzes
 über die Umweltverträglichkeitsprüfung

 Artikel  7

 Inkrafttreten
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Artikel  1

 Netzausbaubeschleunigungsgesetz
 Übertragungsnetz

 (NABEG)

 A b s c h n i t t  1

 A l l g e m e i n e  Vo r s c h r i f t e n

 §  1
 Grundsatz

 Die  Beschleunigung  des  Ausbaus  des  Übertragungsnet-
 zes  mit  überregionaler  oder  europäischer  Bedeutung  im
 Sinne  des  §  12e  Absatz  2  Satz  1  des  Energiewirtschafts-
 gesetzes  vom  7.  Juli  2005  (BGBl.  I  S.  1970),  der  durch
 Artikel  1  des  Gesetzes  vom  …  [einsetzen:  Datum  des  Tages
 der  Verkündung  des  Gesetzes  zur  Neuregelung  energiewirt-
 schaftsrechtlicher  Vorschriften]  eingefügt  worden  ist,  er-
 folgt  nach  Maßgabe  dieses  Gesetzes.  Dieses  Gesetz  schafft
 die  Grundlage  für  einen  rechtssicheren,  transparenten,  effi-
 zienten  und  umweltverträglichen  Ausbau  des  Übertragungs-
 netzes  sowie  dessen  Ertüchtigung.  Die  Realisierung  der
 Stromleitungen,  die  in  den  Geltungsbereich  dieses  Gesetzes
 fallen,  ist  aus  Gründen  eines  überragenden  öffentlichen  In-
 teresses erforderlich.

 §  2
 Anwendungsbereich

 (1)  Dieses  Gesetzes  gilt  nur  für  die  Errichtung  oder  Än-
 derung  von  Höchstspannungsleitungen,  die  in  einem  Gesetz
 über  den  Bundesbedarfsplan  nach  §  12e  Absatz  4  Satz  1  des
 Energiewirtschaftsgesetzes  als  solche  mit  überregionaler
 oder europäischer Bedeutung gekennzeichnet sind.

 (2)  Die  Vorschriften  dieses  Gesetzes  gelten  außerdem  für
 den  Neubau  von  Hochspannungsleitungen  mit  einer  Nenn-
 spannung  von  mindestens  110  Kilovolt  sowie  für  Bahn-
 stromfernleitungen,  sofern  diese  Leitungen  zusammen  mit
 einer  Höchstspannungsleitung  nach  Absatz  1  auf  einem
 Mehrfachgestänge  geführt  werden  können  und  die  Planun-
 gen  so  rechtzeitig  beantragt  werden,  dass  die  Einbeziehung
 ohne  wesentliche  Verfahrensverzögerung  für  die  Bundes-
 fachplanung möglich ist.

 (3)  Dieses  Gesetz  gilt  nicht  für  Vorhaben,  die  im  Energie-
 leitungsausbaugesetz aufgeführt sind.

 §  3
 Begriffsbestimmungen

 (1)  Trassenkorridore  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind  die
 als  Entscheidung  der  Bundesfachplanung  auszuweisenden
 Gebietsstreifen,  innerhalb  derer  die  Trasse  einer  Stromlei-
 tung  verläuft  und  für  die  die  Raumverträglichkeit  festge-
 stellt werden soll oder festgestellt ist.

 (2)  Vereinigungen  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind  nach
 §  3  des  Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes  vom  7.  Dezember
 2006  (BGBl.  I  S.  2816),  das  zuletzt  durch  Artikel  11a  des
 Gesetzes  vom  11.  August  2010  (BGBl.  I  S.  1163)  geändert
 worden  ist,  anerkannte  Umweltvereinigungen,  die  in  ihrem
 satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt sind.

 (3)  Vorhabenträger  ist  der  nach  §  12c  Absatz  4  Satz  3  des
 Energiewirtschaftsgesetzes  verantwortliche  Betreiber  von
 Übertragungsnetzen.

 A b s c h n i t t  2

 B u n d e s f a c h p l a n u n g

 §  4
 Zweck der Bundesfachplanung

 Für  die  in  einem  Gesetz  über  den  Bundesbedarfsplan
 nach  §  12e  Absatz  4  Satz  1  des  Energiewirtschaftsgesetzes
 als  überregional  oder  europäisch  bedeutsam  gekennzeichne-
 ten  Höchstspannungsleitungen  werden  durch  die  Bundes-
 fachplanung  Trassenkorridore  bestimmt.  Diese  sind  die
 Grundlage  für  die  nachfolgenden  Planfeststellungsverfah-
 ren.

 §  5
 Inhalt der Bundesfachplanung

 (1)  Die  Bundesnetzagentur  prüft  in  der  Bundesfach-
 planung  unter  überörtlichen  Gesichtspunkten  die  Raum-
 verträglichkeit  der  Trassenkorridore  von  im  Bundesbedarfs-
 plan  aufgeführten  Höchstspannungsleitungen  im  Hinblick
 auf  die  in  den  Grundsätzen  des  §  2  Absatz  2  des  Raumord-
 nungsgesetzes  vom  22.  Dezember  2008  (BGBl.  I  S.  2986),
 das  zuletzt  durch  Artikel  9  des  Gesetzes  vom  31.  Juli  2009
 (BGBl.  I  S.  2585)  geändert  worden  ist,  genannten  Belange.
 Insbesondere  werden  die  Übereinstimmung  mit  den  Erfor-
 dernissen  der  Raumordnung  im  Sinne  von  §  3  Absatz  1
 Nummer  1  des  Raumordnungsgesetzes  und  die  Abstim-
 mung  mit  anderen  raumbedeutsamen  Planungen  und  Maß-
 nahmen  im  Sinne  von  §  3  Absatz  1  Nummer  6  des  Raum-
 ordnungsgesetzes  geprüft.  Gegenstand  der  Prüfung  nach
 Satz  1  sind  auch  etwaige  ernsthaft  in  Betracht  kommende
 Alternativen von Trassenkorridoren.

 (2)  Für  die  Prüfung  nach  Absatz  1  ist  nach  den  Bestim-
 mungen  des  Gesetzes  über  die  Umweltverträglichkeitsprü-
 fung  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  24.  Februar
 2010  (BGBl.  I  S.  94),  das  zuletzt  durch  Artikel  6  des  Geset-
 zes  vom  …  [einsetzen:  Ausfertigungsdatum  und  Fundstelle
 dieses  Gesetzes]  geändert  worden  ist,  eine  Strategische  Um-
 weltprüfung durchzuführen.

 (3)  Die  Bundesnetzagentur  darf  die  Prüfung  nach  Ab-
 satz  1  in  einzelnen  Abschnitten  der  Trassenkorridore  durch-
 führen.  Dies  gilt  auch,  wenn  der  Vorhabenträger  keinen  ent-
 sprechenden Antrag gestellt hat.

 §  6
 Antrag auf Bundesfachplanung

 Die  Bundesfachplanung  beginnt  mit  dem  Antrag  des  Vor-
 habenträgers.  Die  Bundesnetzagentur  kann  nach  Aufnahme
 eines  Vorhabens  in  den  Bundesbedarfsplan  die  nach  den
 §§  11  und  12  des  Energiewirtschaftsgesetzes  verpflichteten
 Vorhabenträger  durch  Bescheid  auffordern,  innerhalb  einer
 zu  bestimmenden  angemessenen  Frist  den  erforderlichen
 Antrag  zu  stellen.  Die  für  die  Raumordnung  zuständigen
 Behörden  der  Länder,  auf  deren  Gebiet  ein  Trassenkorridor
 verläuft,  sind  über  die  Frist  zu  benachrichtigen.  Der  Antrag
 kann  zunächst  auf  einzelne  angemessene  Abschnitte  von
 Trassenkorridoren  beschränkt  werden.  Der  Antrag  soll  An-
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gaben  enthalten,  die  die  Festlegung  des  Untersuchungsrah-
 mens nach §  7 ermöglichen, und hat daher in allgemein ver-
 ständlicher  Form  das  geplante  Vorhaben  darzustellen.  Der
 Antrag muss enthalten

 1.  einen  Vorschlag  für  den  beabsichtigten  Verlauf  des  für
 die  Ausbaumaßnahme  erforderlichen  Trassenkorridors
 sowie  eine  Darlegung  der  in  Frage  kommenden  Alterna-
 tiven,

 2.  Erläuterungen  zur  Auswahl  zwischen  den  in  Frage  kom-
 menden  Alternativen  unter  Berücksichtigung  der  er-
 kennbaren  Umweltauswirkungen  und  der  zu  bewältigen-
 den raumordnerischen Konflikte und,

 3.  soweit  ein  vereinfachtes  Verfahren  der  Bundesfachpla-
 nung  nach  §  11  für  die  gesamte  Ausbaumaßnahme  oder
 für  einzelne  Streckenabschnitte  durchgeführt  werden
 soll,  die  Darlegung  der  dafür  erforderlichen  Vorausset-
 zungen.

 §  7
 Festlegung des Untersuchungsrahmens

 (1)  Die  Bundesnetzagentur  führt  unverzüglich  nach  Ein-
 reichung  des  Antrags  eine  Antragskonferenz  durch.  In  der
 Antragskonferenz  sollen  Gegenstand  und  Umfang  der  für
 die  Trassenkorridore  vorzunehmenden  Bundesfachplanung
 erörtert  werden.  Insbesondere  soll  erörtert  werden,  inwie-
 weit  Übereinstimmung  der  beantragten  Trassenkorridore
 mit  den  Erfordernissen  der  Raumordnung  der  betroffenen
 Bundesländer  besteht  oder  hergestellt  werden  kann  und  in
 welchem  Umfang  und  Detaillierungsgrad  Angaben  in  den
 Umweltbericht  nach  §  14g  des  Gesetzes  über  die  Umwelt-
 verträglichkeitsprüfung  aufzunehmen  sind.  Die  Antrags-
 konferenz  ist  zugleich  die  Besprechung  im  Sinne  des  §  14f
 Absatz  4  Satz  2  des  Gesetzes  über  die  Umweltverträglich-
 keitsprüfung.

 (2)  Der  Vorhabenträger  und  die  betroffenen  Träger  öf-
 fentlicher  Belange,  deren  Aufgabenbereich  berührt  ist,  ins-
 besondere  die  für  die  Landesplanung  zuständigen  Landes-
 behörden,  sowie  die  Vereinigungen  werden  von  der  Bundes-
 netzagentur  zur  Antragskonferenz  geladen,  die  Vereinigun-
 gen  und  die  Träger  öffentlicher  Belange  mittels  Zusendung
 des  Antrags  nach  §  6.  Ladung  und  Übersendung  des  An-
 trags  können  elektronisch  erfolgen.  Die  Antragskonferenz
 ist  öffentlich;  die  Unterrichtung  der  Öffentlichkeit  erfolgt
 auf  der  Internetseite  der  Bundesnetzagentur  und  über  örtli-
 che  Tageszeitungen,  die  in  dem  Gebiet  verbreitet  sind,  auf
 das  sich  der  beantragte  Trassenkorridor  voraussichtlich  aus-
 wirken wird.

 (3)  Länder,  auf  deren  Gebiet  ein  Trassenkorridor  voraus-
 sichtlich  verlaufen  wird,  können  Vorschläge  im  Sinne  von
 §  6  Satz  6  Nummer  1  machen.  Die  Bundesnetzagentur  ist  an
 den  Antrag  des  Vorhabenträgers  und  die  Vorschläge  der
 Länder nicht gebunden.

 (4)  Die  Bundesnetzagentur  legt  auf  Grund  der  Ergebnisse
 der  Antragskonferenz  einen  Untersuchungsrahmen  für  die
 Bundesfachplanung  nach  pflichtgemäßem  Ermessen  fest
 und  bestimmt  den  erforderlichen  Inhalt  der  nach  §  8  einzu-
 reichenden Unterlagen.

 (5)  Die  Festlegungen  sollen  innerhalb  einer  Frist  von
 zwei Monaten nach Antragstellung abgeschlossen sein.

 (6)  Die  Rechtsvorschriften  über  Geheimhaltung  und  Da-
 tenschutz bleiben unberührt.

 (7)  Eine  Antragskonferenz  kann  unterbleiben,  wenn  die
 Voraussetzungen  für  ein  vereinfachtes  Verfahren  nach  §  11
 vorliegen.

 §  8
 Unterlagen

 Der  Vorhabenträger  legt  der  Bundesnetzagentur  auf
 Grundlage  der  Ergebnisse  der  Antragskonferenz  in  einer
 von  der  Bundesnetzagentur  festzusetzenden  angemessenen
 Frist  die  für  die  raumordnerische  Beurteilung  und  die  Stra-
 tegische  Umweltprüfung  der  Trassenkorridore  erforder-
 lichen  Unterlagen  vor.  §  14g  Absatz  3  und  4  des  Gesetzes
 über  die  Umweltverträglichkeitsprüfung  ist  entsprechend
 anzuwenden.  Soweit  Unterlagen  Betriebs-  oder  Geschäfts-
 geheimnisse  enthalten,  sind  sie  zu  kennzeichnen.  Die  Rege-
 lungen  zum  Schutz  personenbezogener  Daten  sind  zu  be-
 achten.  Den  Unterlagen  ist  eine  Erläuterung  beizufügen,  die
 unter  Wahrung  der  in  Satz  4  genannten  Aspekte  so  ausführ-
 lich  sein  muss,  dass  Dritte  abschätzen  können,  ob  und  in
 welchem  Umfang  sie  von  den  raumbedeutsamen  Auswir-
 kungen  des  Vorhabens  betroffen  sein  können.  Die  Bundes-
 netzagentur prüft die Vollständigkeit der Unterlagen.

 §  9
 Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung

 (1)  Spätestens  zwei  Wochen  nach  Vorlage  der  vollständi-
 gen  Unterlagen  beteiligt  die  Bundesnetzagentur  die  anderen
 Behörden  nach  §  14h  des  Gesetzes  über  die  Umweltverträg-
 lichkeitsprüfung nach Maßgabe der folgenden Absätze.

 (2)  Die  Bundesnetzagentur  fordert  die  Träger  öffentlicher
 Belange  innerhalb  einer  von  ihr  zu  setzenden  Frist,  die  drei
 Monate  nicht  überschreiten  darf,  zur  Stellungnahme  auf.
 Die  Abgabe  der  Stellungnahmen  kann  schriftlich  oder  elek-
 tronisch  erfolgen.  Nach  Ablauf  der  Frist  nach  Satz  1  einge-
 hende  Stellungnahmen  werden  nicht  mehr  berücksichtigt,  es
 sei  denn,  die  vorgebrachten  Belange  sind  für  die  Rechtmä-
 ßigkeit der Bundesfachplanung von Bedeutung.

 (3)  Spätestens  zwei  Wochen  nach  Zugang  der  vollstän-
 digen  Unterlagen  führt  die  Bundesnetzagentur  eine  Beteili-
 gung  der  Öffentlichkeit  nach  §  14i  des  Gesetzes  über  die
 Umweltverträglichkeitsprüfung  mit  der  Maßgabe  durch,
 dass  die  nach  §  14i  Absatz  2  des  Gesetzes  über  die  Umwelt-
 verträglichkeitsprüfung  auszulegenden  Unterlagen  für  die
 Dauer  von  einem  Monat  am  Sitz  der  Bundesnetzagentur  und
 in  den  Außenstellen  der  Bundesnetzagentur,  die  den  Tras-
 senkorridoren  nächstgelegen  sind,  ausgelegt  werden.  Finden
 sich  keine  Außenstellen  in  einer  für  die  Betroffenen  zumut-
 baren  Nähe,  so  soll  die  Auslegung  bei  weiteren  geeigneten
 Stellen  erfolgen.  Die  Auslegung  ist  auf  der  Internetseite  und
 im  Amtsblatt  der  Bundesnetzagentur  und  den  örtlichen  Ta-
 geszeitungen,  die  in  dem  Gebiet  verbreitet  sind,  auf  das  sich
 das  Vorhaben  voraussichtlich  auswirken  wird,  bekannt  zu
 machen.  Die  Bekanntmachung  soll  spätestens  eine  Woche
 vor  Beginn  der  Auslegung  erfolgen  und  muss  dem  Pla-
 nungsstand  entsprechende  Angaben  über  den  Verlauf  der
 Trassenkorridore  und  den  Vorhabenträger  enthalten  sowie
 Informationen,  wo  und  wann  die  Unterlagen  zur  Einsicht
 ausgelegt  sind,  und  Hinweise  auf  die  Einwendungsfrist  un-
 ter Angabe des jeweils ersten und letzten Tages.
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(4)  Die  Unterlagen  sind  zeitgleich  mit  der  Auslegung  für
 die  Dauer  von  einem  Monat  im  Internet  zu  veröffentlichen.
 Die  Veröffentlichung  im  Internet  ist  entsprechend  dem
 Absatz  3 Satz 3 und 4 bekannt zu machen.

 (5)  Die  Rechtsvorschriften  über  Geheimhaltung  und  Da-
 tenschutz bleiben unberührt.

 (6)  Jede  Person,  einschließlich  Vereinigungen,  kann  sich
 innerhalb  von  einem  Monat  nach  Ablauf  der  Veröffentli-
 chungsfrist  schriftlich  oder  zur  Niederschrift  bei  einer  Aus-
 legungsstelle  nach  Absatz  3  Satz  1  und  2  zu  den  beabsich-
 tigten  Trassenkorridoren  äußern.  Absatz  2  Satz  3  gilt  ent-
 sprechend.  Rechtsansprüche  werden  durch  die  Einbezie-
 hung  der  Öffentlichkeit  nicht  begründet;  die  Verfolgung  von
 Rechten  im  nachfolgenden  Zulassungsverfahren  bleibt  un-
 berührt.

 (7)  Ein  Verfahren  nach  den  Absätzen  1  bis  6  kann  unter-
 bleiben,  wenn  die  Voraussetzungen  für  ein  vereinfachtes
 Verfahren nach §  11 vorliegen.

 §  10
 Erörterungstermin

 Die  Bundesnetzagentur  erörtert  mündlich  die  rechtzeitig
 erhobenen  Einwendungen  mit  dem  Vorhabenträger  und  den-
 jenigen,  die  Einwendungen  erhoben  haben.  Ein  Erörte-
 rungstermin findet nicht statt, wenn

 1.  Einwendungen  gegen  das  Vorhaben  nicht  oder  nicht
 rechtzeitig erhoben worden sind oder

 2.  die  rechtzeitig  erhobenen  Einwendungen  zurückgenom-
 men worden sind oder

 3.  ausschließlich  Einwendungen  erhoben  worden  sind,  die
 auf privatrechtlichen Titeln beruhen, oder

 4.  alle Einwender auf einen Erörterungstermin verzichten.

 §  11
 Vereinfachtes Verfahren

 (1)  Die  Bundesfachplanung  kann  in  einem  vereinfachten
 Verfahren  durchgeführt  werden,  soweit  nach  §  14d  Satz  1
 des  Gesetzes  über  die  Umweltverträglichkeitsprüfung  eine
 Strategische  Umweltprüfung  nicht  erforderlich  ist  und  die
 Ausbaumaßnahme

 1.  in  der  Trasse  einer  bestehenden  Hoch-  oder  Höchstspan-
 nungsleitung  erfolgt  und  die  Bestandsleitung  ersetzt  oder
 ausgebaut werden soll oder

 2.  unmittelbar  neben  der  Trasse  einer  bestehenden  Hoch-
 oder Höchstspannungsleitung errichtet werden soll oder

 3.  innerhalb  eines  Trassenkorridors  verlaufen  soll,  der  in
 einem  Raumordnungsplan  im  Sinne  von  §  3  Absatz  1
 Nummer  7  des  Raumordnungsgesetzes  oder  im  Bundes-
 netzplan ausgewiesen ist.

 Das  vereinfachte  Verfahren  kann  auf  einzelne  Trassenab-
 schnitte beschränkt werden.

 (2)  In  dem  vereinfachten  Verfahren  stellt  die  Bundesnetz-
 agentur  im  Benehmen  mit  den  zuständigen  Landesbehörden
 fest, ob die Ausbaumaßnahme raumverträglich ist.

 (3)  Das  vereinfachte  Verfahren  ist  binnen  drei  Monaten
 nach  Vorliegen  der  vollständigen  Unterlagen  bei  der  Bun-
 desnetzagentur  abzuschließen.  Hat  eine  Behörden-  und  Öf-

 fentlichkeitsbeteiligung  nach  §  9  stattgefunden,  beträgt  die
 Frist nach Satz 1 vier Monate.

 §  12
 Abschluss der Bundesfachplanung

 (1)  Die  Bundesfachplanung  ist  binnen  sechs  Monaten
 nach  Vorliegen  der  vollständigen  Unterlagen  bei  der
 Bundesnetzagentur abzuschließen.

 (2)  Die  Entscheidung  der  Bundesnetzagentur  über  die
 Bundesfachplanung enthält

 1.  den  Verlauf  eines  raumverträglichen  Trassenkorridors,
 der  Teil  des  Bundesnetzplans  wird,  sowie  die  an  Landes-
 grenzen  gelegenen  Länderübergangspunkte;  der  Tras-
 senkorridor  und  die  Länderübergangspunkte  sind  in  ge-
 eigneter Weise kartografisch auszuweisen;

 2.  eine  Bewertung  sowie  eine  zusammenfassende  Erklä-
 rung  der  Umweltauswirkungen  gemäß  den  §§  14k
 und  14l  des  Gesetzes  über  die  Umweltverträglichkeits-
 prüfung  des  in  den  Bundesnetzplan  aufzunehmenden
 Trassenkorridors;

 3.  das  Ergebnis  der  Prüfung  von  alternativen  Trassenkorri-
 doren.

 Der  Entscheidung  ist  eine  Begründung  beizufügen,  in  der
 die  Raumverträglichkeit  im  Einzelnen  darzustellen  ist.  Die
 Bundesnetzagentur  ist  berechtigt,  nach  Abschluss  der  Bun-
 desfachplanung  den  nach  den  §§  11  und  12  des  Energie-
 wirtschaftsgesetzes  verpflichteten  Vorhabenträger  durch
 Bescheid  aufzufordern,  innerhalb  einer  zu  bestimmenden
 angemessenen Frist den erforderlichen Antrag zu stellen.

 (3)  Abweichend  von  Absatz  2  sind  bei  der  Durchführung
 eines  vereinfachten  Verfahrens  keine  Trassenkorridore  auf-
 zunehmen,  sondern  nur  die  bestehenden  Trassen  im  Sinne
 des  §  11  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  oder  2  oder  das  Ergeb-
 nis  eines  Raumordnungsplans  oder  der  Bundesfachplanung
 im Sinne von §  11 Absatz  1 Satz  1 Nummer  3.

 §  13
 Bekanntgabe und Veröffentlichung der Entscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  nach  §  12  Absatz  2  und  3  ist  den
 Beteiligten  nach  §  9  Absatz  1  schriftlich  oder  elektronisch
 zu übermitteln.

 (2)  Die  Entscheidung  ist  an  den  Auslegungsorten  gemäß
 §  9  Absatz  3  sechs  Wochen  zur  Einsicht  auszulegen  und  auf
 der  Internetseite  der  Bundesnetzagentur  zu  veröffentlichen.
 Für  die  Veröffentlichung  gilt  §  9  Absatz  4  entsprechend.
 Die  Bundesnetzagentur  macht  die  Auslegung  und  Ver-
 öffentlichung  nach  Satz  1  mindestens  eine  Woche  vorher  in
 örtlichen  Tageszeitungen,  die  in  dem  Gebiet  verbreitet  sind,
 auf  das  sich  die  Ausbaumaßnahme  voraussichtlich  auswir-
 ken  wird,  im  Amtsblatt  der  Bundesnetzagentur  und  auf  ihrer
 Internetseite bekannt.

 (3)  Die  Rechtsvorschriften  über  Geheimhaltung  und  Da-
 tenschutz bleiben unberührt.

 §  14
 Einwendungen der Bundesländer

 Jedes  Bundesland,  das  von  der  Entscheidung  nach  §  12
 Absatz  2  und  3  betroffen  ist,  ist  berechtigt,  innerhalb  einer
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Frist  von  einem  Monat  nach  Übermittlung  der  Entscheidung
 Einwendungen  zu  erheben.  Die  Einwendungen  sind  zu  be-
 gründen.  Die  Bundesnetzagentur  hat  innerhalb  einer  Frist
 von  einem  Monat  nach  Eingang  der  Einwendungen  dazu
 Stellung zu nehmen.

 §  15
 Bindungswirkung der Bundesfachplanung

 (1)  Die  Entscheidung  nach  §  12  ist  für  die  Planfest-
 stellungsverfahren  nach  §  18  ff.  verbindlich.  Bundesfach-
 planungen  haben  grundsätzlich  Vorrang  vor  Landesfachpla-
 nungen.

 (2)  Die  Geltungsdauer  der  Entscheidung  nach  §  12
 Absatz  2  ist  auf  zehn  Jahre  befristet.  Die  Frist  kann  durch
 die  Bundesnetzagentur  um  weitere  fünf  Jahre  verlängert
 werden.  Die  Fristverlängerung  soll  erfolgen,  wenn  sich  die
 für  die  Beurteilung  maßgeblichen  rechtlichen  und  tatsäch-
 lichen Verhältnisse nicht verändert haben.

 (3)  Die  Entscheidung  nach  §  12  hat  keine  unmittelbare
 Außenwirkung  und  ersetzt  nicht  die  Entscheidung  über  die
 Zulässigkeit  der  Ausbaumaßnahme.  Sie  kann  nur  im  Rah-
 men  des  Rechtsbehelfsverfahrens  gegen  die  Zulassungsent-
 scheidung  für  die  jeweilige  Ausbaumaßnahme  überprüft
 werden.

 §  16
 Veränderungssperren

 (1)  Die  Bundesnetzagentur  kann  mit  dem  Abschluss  der
 Bundesfachplanung  oder  nachträglich  für  einzelne  Ab-
 schnitte  der  Trassenkorridore  Veränderungssperren  erlassen,
 soweit  für  diese  Leitungen  ein  vordringlicher  Bedarf  im
 Sinne  des  Bundesbedarfs  festgestellt  wird.  Die  Verände-
 rungssperre bewirkt,

 1.  dass  keine  Vorhaben  oder  baulichen  Anlagen  verwirk-
 licht  werden  dürfen,  die  einer  Verwirklichung  der  jewei-
 ligen Stromleitung entgegenstehen, und

 2.  dass  keine  sonstigen  erheblichen  oder  wesentlich
 wertsteigernden  Veränderungen  am  Grundstück  oder  an
 baulichen  Anlagen  auf  dem  Grundstück  durchgeführt
 werden dürfen.

 Die  Veränderungssperre  ist  auf  einen  Zeitraum  von  fünf
 Jahren  zu  befristen.  Die  Bundesnetzagentur  kann  die  Frist
 um  weitere  fünf  Jahre  verlängern,  wenn  besondere  Um-
 stände dies erfordern.

 (2)  Die  Veränderungssperre  ist  aufzuheben,  wenn  die  auf
 dem  Trassenkorridor  vorgesehene  Ausbaumaßnahme  ander-
 weitig  verwirklicht  oder  endgültig  nicht  mehr  verwirklicht
 wird.  Die  Veränderungssperre  ist  auf  Antrag  aufzuheben,
 wenn  überwiegende  Belange  von  Betroffenen  entgegenste-
 hen.

 §  17
 Bundesnetzplan

 Die  durch  die  Bundesfachplanung  bestimmten  Trassen-
 korridore  werden  nachrichtlich  in  den  Bundesnetzplan  auf-
 genommen.  Der  Bundesnetzplan  wird  bei  der  Bundesnetz-
 agentur  geführt.  Der  Bundesnetzplan  ist  von  der  Bundes-
 netzagentur  einmal  pro  Kalenderjahr  im  Bundesanzeiger  zu
 veröffentlichen.

 A b s c h n i t t  3

 P l a n f e s t s t e l l u n g

 §  18
 Erfordernis einer Planfeststellung

 (1)  Die  Errichtung  und  der  Betrieb  sowie  die  Änderung
 von  Leitungen  im  Sinne  von  §  2  Absatz  1  bedürfen  der
 Planfeststellung durch die Bundesnetzagentur.

 (2)  Auf  Antrag  des  Vorhabenträgers  können  die  für  den
 Betrieb  von  Energieleitungen  notwendigen  Anlagen,  ins-
 besondere  die  Umspannanlagen  und  Netzverknüpfungs-
 punkte,  in  das  Planfeststellungsverfahren  integriert  und
 durch Planfeststellung zugelassen werden.

 (3)  Bei  der  Planfeststellung  sind  die  von  dem  Vorhaben
 berührten  öffentlichen  und  privaten  Belange  im  Rahmen  der
 Abwägung  zu  berücksichtigen.  Sofern  dieses  Gesetz  keine
 abweichenden  Regelungen  enthält,  gelten  für  das  Planfest-
 stellungsverfahren  und  daran  anknüpfende  Verfahren  die
 Bestimmungen  in  Teil  5  des  Energiewirtschaftsgesetzes  ent-
 sprechend.

 §  19
 Antrag auf Planfeststellungsbeschluss

 Die  Planfeststellung  beginnt  mit  dem  Antrag  des  Vorha-
 benträgers.  Der  Antrag  kann  zunächst  auf  einzelne  an-
 gemessene  Abschnitte  der  Trasse  beschränkt  werden.  Der
 Antrag  soll  auch  Angaben  enthalten,  die  die  Festlegung  des
 Untersuchungsrahmens  nach  §  20  ermöglichen,  und  hat  da-
 her  in  allgemein  verständlicher  Form  das  geplante  Vorhaben
 darzustellen. Der Antrag muss enthalten

 1.  einen  Vorschlag  für  den  beabsichtigten  Verlauf  der
 Trasse  sowie  eine  Darlegung  zu  in  Frage  kommenden
 Alternativen und

 2.  Erläuterungen  zur  Auswahl  zwischen  den  in  Frage  kom-
 menden  Alternativen  unter  Berücksichtigung  der  er-
 kennbaren Umweltauswirkungen und,

 3.  soweit  es  sich  bei  der  gesamten  Ausbaumaßnahme  oder
 für  einzelne  Streckenabschnitte  nur  um  unwesentliche
 Änderungen  nach  §  25  handelt,  die  Darlegung  der  dafür
 erforderlichen Voraussetzungen.

 §  20
 Antragskonferenz, Festlegung des Untersuchungs-

 rahmens

 (1)  Die  Bundesnetzagentur  führt  unverzüglich  nach  Ein-
 reichung  des  Antrags  eine  Antragskonferenz  mit  dem  Vor-
 habenträger  sowie  den  betroffenen  Trägern  öffentlicher  Be-
 lange  und  Vereinigungen  durch.  Die  Antragskonferenz  soll
 sich  auf  Gegenstand,  Umfang  und  Methoden  der  Unterlagen
 nach  §  6  des  Gesetzes  über  die  Umweltverträglichkeitsprü-
 fung  sowie  sonstige  für  die  Planfeststellung  erhebliche  Fra-
 gen erstrecken.

 (2)  Der  Vorhabenträger,  Vereinigungen  sowie  die  Träger
 öffentlicher  Belange  werden  zur  Antragskonferenz  geladen;
 die  Vereinigungen  und  Träger  öffentlicher  Belange  mittels
 Zusendung  des  Antrags.  Ladung  und  Übersendung  des  An-
 trags  können  elektronisch  erfolgen.  Die  Antragskonferenz
 ist  öffentlich;  die  Unterrichtung  der  Öffentlichkeit  erfolgt
 im  Amtsblatt  und  über  die  Internetseite  der  Bundesnetz-
 agentur  und  in  örtlichen  Tageszeitungen,  die  in  dem  Gebiet
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verbreitet  sind,  auf  das  sich  das  Vorhaben  voraussichtlich
 auswirken wird.

 (3)  Die  Bundesnetzagentur  legt  auf  Grund  der  Ergebnisse
 der  Antragskonferenz  einen  Untersuchungsrahmen  für  die
 Planfeststellung  fest  und  bestimmt  den  erforderlichen  Inhalt
 der  nach  §  21  einzureichenden  Unterlagen.  Die  Festlegun-
 gen  sollen  innerhalb  einer  Frist  von  zwei  Monaten  nach  An-
 tragstellung abgeschlossen sein.

 (4)  Die  Rechtsvorschriften  über  Geheimhaltung  und  Da-
 tenschutz bleiben unberührt.

 (5)  Eine  Antragskonferenz  kann  unterbleiben,  wenn  die
 Voraussetzungen des §  25 vorliegen.

 §  21
 Einreichung des Plans und der Unterlagen

 (1)  Der  Vorhabenträger  reicht  den  auf  Grundlage  der  Er-
 gebnisse  der  Antragskonferenz  nach  §  20  Absatz  3  bearbei-
 teten  Plan  bei  der  Bundesnetzagentur  zur  Durchführung  des
 Anhörungsverfahrens ein.

 (2)  Der  Plan  besteht  aus  den  Zeichnungen  und  Erläute-
 rungen,  die  das  Vorhaben,  seinen  Anlass  und  die  von  dem
 Vorhaben  betroffenen  Grundstücke  und  Anlagen  erkennen
 lassen.

 (3)  Die  Bundesnetzagentur  kann  vom  Vorhabenträger  die
 Vorlage  von  Gutachten  verlangen  oder  Gutachten  einholen.
 Soweit  Unterlagen  Betriebs-  oder  Geschäftsgeheimnisse
 enthalten,  sind  sie  zu  kennzeichnen;  die  Regelungen  des
 Datenschutzes sind zu beachten.

 (4)  Für  die  nach  §  6  des  Gesetzes  über  die  Umweltverträg-
 lichkeitsprüfung  vorzulegenden  Unterlagen  soll  nach  Maß-
 gabe  der  §§  5  und  14f  Absatz  3  des  Gesetzes  über  die  Um-
 weltverträglichkeitsprüfung  auf  die  in  der  Bundesfachpla-
 nung eingereichten Unterlagen Bezug genommen werden.

 (5)  Die  Bundesnetzagentur  hat  die  eingereichten  Unterla-
 gen  innerhalb  eines  Monats  nach  Eingang  auf  ihre  Vollstän-
 digkeit  hin  zu  überprüfen.  Die  Vollständigkeitsprüfung  be-
 inhaltet  die  Prüfung  der  formellen  Vollständigkeit  sowie
 eine  Plausibilitätskontrolle  der  Unterlagen.  Sind  die  Unter-
 lagen  nicht  vollständig,  hat  die  Bundesnetzagentur  den  Vor-
 habenträger  unverzüglich  aufzufordern,  die  Unterlagen
 innerhalb  einer  angemessenen  Frist  zu  ergänzen.  Nach
 Abschluss  der  Vollständigkeitsprüfung  hat  die  Bundesnetz-
 agentur  dem  Vorhabenträger  die  Vollständigkeit  der  Unter-
 lagen schriftlich zu bestätigen.

 §  22
 Anhörungsverfahren

 (1)  Innerhalb  von  zwei  Wochen  nach  Vorlage  der  voll-
 ständigen  Unterlagen  nach  §  21  übermittelt  die  Bundesnetz-
 agentur die Unterlagen schriftlich oder elektronisch an

 1.  die  Träger  öffentlicher  Belange,  die  von  dem  beantrag-
 ten Vorhaben berührt sind, und

 2.  die Vereinigungen.

 (2)  Die  Bundesnetzagentur  fordert  die  Träger  öffentlicher
 Belange,  einschließlich  der  Raumordnungsbehörden  der
 Länder,  die  von  dem  Vorhaben  berührt  sind,  zur  Stellung-
 nahme  innerhalb  einer  von  ihr  zu  setzenden  Frist  auf,  die
 drei  Monate  nicht  überschreiten  darf.  Die  Möglichkeit,  Stel-
 lungnahmen  nach  Satz  1  abzugeben,  erstreckt  sich  nicht  auf

 die  Gegenstände,  welche  die  Bundesfachplanung  betreffen
 und  zu  denen  bereits  in  der  Bundesfachplanung  Stellung
 genommen  werden  konnte.  Die  Stellungnahmen  können
 schriftlich  oder  elektronisch  abgegeben  werden.  Nach  Ab-
 lauf  der  Frist  nach  Satz  1  eingehende  Stellungnahmen  wer-
 den  nicht  mehr  berücksichtigt,  es  sei  denn,  die  vorgebrach-
 ten  Belange  sind  für  die  Rechtmäßigkeit  der  Entscheidung
 von Bedeutung.

 (3)  Innerhalb  von  zwei  Wochen  nach  Vorlage  der  voll-
 ständigen  Unterlagen  nach  §  21  veranlasst  die  Bundesnetz-
 agentur  für  die  Dauer  von  einem  Monat  zum  Zwecke  der
 Öffentlichkeitsbeteiligung  die  Auslegung  der  Unterlagen
 gemäß  §  43a  Nummer  1  des  Energiewirtschaftsgesetzes.
 Die  Auslegung  ist  auf  der  Internetseite  und  im  Amtsblatt  der
 Bundesnetzagentur  und  den  örtlichen  Tageszeitungen,  die  in
 dem  Gebiet  verbreitet  sind,  auf  das  sich  das  Vorhaben  vor-
 aussichtlich  auswirken  wird,  bekannt  zu  machen.  Die  Be-
 kanntmachung  soll  eine  Woche  vor  Beginn  der  Auslegung
 erfolgen  und  muss  dem  Planungsstand  entsprechende  Anga-
 ben  über  den  Verlauf  der  Trassenkorridore  und  den  Vorha-
 benträger  enthalten,  Informationen  darüber,  wo  und  wann
 die  Unterlagen  zur  Einsicht  ausgelegt  werden,  sowie  Hin-
 weise  auf  die  Einwendungsfrist  unter  Angabe  des  jeweils
 ersten und letzten Tages.

 (4)  Der  Plan  ist  zeitgleich  mit  der  Auslegung  für  die
 Dauer  von  einem  Monat  im  Internet  zu  veröffentlichen.  Die
 Veröffentlichung  ist  entsprechend  Absatz  3  Satz  2  und  3  be-
 kannt zu machen.

 (5)  Die  Rechtsvorschriften  über  Geheimhaltung  und  Da-
 tenschutz bleiben unberührt.

 (6)  Jede  Person,  deren  Belange  durch  das  Vorhaben  be-
 rührt  werden,  kann  innerhalb  von  zwei  Wochen  nach  Ablauf
 der  Auslegungsfrist  nach  Absatz  3  Satz  1  schriftlich  bei  der
 Bundesnetzagentur  oder  zur  Niederschrift  bei  einer  Ausle-
 gungsstelle  Einwendungen  gegen  den  Plan  erheben.  Satz  1
 gilt entsprechend für Vereinigungen.

 (7)  Die  Bundesnetzagentur  führt  einen  Erörterungstermin
 durch.  Insoweit  gelten  die  Bestimmungen  des  §  73  Absatz  6
 Satz  1  bis  5  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  entspre-
 chend.

 (8)  Anhörungsverfahren  und  Erörterungstermin  können
 unterbleiben, wenn die Voraussetzungen des §  25 vorliegen.

 §  23
 Umweltverträglichkeitsprüfung

 Die  Prüfung  der  Umweltverträglichkeit  nach  den  Bestim-
 mungen  des  Gesetzes  über  die  Umweltverträglichkeitsprü-
 fung  kann  auf  Grund  der  in  der  Bundesfachplanung  bereits
 durchgeführten  Strategischen  Umweltprüfung  auf  zusätz-
 liche  oder  andere  erhebliche  Umweltauswirkungen  der  be-
 antragten Stromleitung beschränkt werden.

 §  24
 Planfeststellungsbeschluss

 (1)  Die  Bundesnetzagentur  stellt  den  Plan  fest  (Planfest-
 stellungsbeschluss).

 (2)  Der  Planfeststellungsbeschluss  wird  dem  Vorhaben-
 träger,  den  bekannten  Betroffenen  sowie  denjenigen,  über
 deren  Einwendungen  entschieden  worden  ist,  zugestellt.  Es



Drucksache 17/6073 – 12 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
findet  §  74  Absatz  5  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes
 Anwendung.

 (3)  Eine  Ausfertigung  des  Beschlusses  ist  mit  einer
 Rechtsbehelfsbelehrung  am  Sitz  der  Bundesnetzagentur  so-
 wie  an  den  Auslegungsorten  zwei  Wochen  zur  Einsicht  aus-
 zulegen.  Der  Ort  und  die  Zeit  der  Auslegung  sind  in  ört-
 lichen  Tageszeitungen,  die  in  dem  Gebiet  verbreitet  sind,
 auf  das  sich  das  Vorhaben  voraussichtlich  auswirken  wird,
 im  Amtsblatt  und  auf  der  Internetseite  der  Bundesnetz-
 agentur  bekanntzumachen.  Der  Planfeststellungsbeschluss
 ist  zeitgleich  mit  der  Auslegung  im  Internet  zu  veröffent-
 lichen.  Für  die  Veröffentlichung  gilt  §  22  Absatz  3  entspre-
 chend.

 §  25
 Unwesentliche Änderungen

 Unwesentliche  Änderungen  oder  Erweiterungen  können
 ohne  Planfeststellungsverfahren  durch  ein  Anzeigeverfah-
 ren  zugelassen  werden.  Eine  Änderung  oder  Erweiterung  ist
 nur dann unwesentlich, wenn

 1.  es  sich  nicht  um  eine  Änderung  oder  Erweiterung  han-
 delt,  für  die  nach  dem  Gesetz  über  die  Umweltverträg-
 lichkeitsprüfung  eine  Umweltverträglichkeitsprüfung
 durchzuführen ist, und

 2.  andere  öffentliche  Belange  nicht  berührt  sind  oder  die
 erforderlichen  behördlichen  Entscheidungen  vorliegen
 und diese dem Plan nicht entgegenstehen und

 3.  Rechte  anderer  nicht  beeinträchtigt  werden  oder  mit  den
 vom  Plan  Betroffenen  entsprechende  Vereinbarungen
 getroffen werden.

 Der  Vorhabenträger  zeigt  gegenüber  der  Bundesnetzagentur
 die  von  ihm  geplante  Maßnahme  an.  Der  Anzeige  sind  in
 ausreichender  Weise  Erläuterungen  beizufügen,  aus  denen
 sich  ergibt,  dass  die  geplante  Änderung  unwesentlich  ist.
 Insbesondere  bedarf  es  einer  Darstellung  der  zu  erwarten-
 den  Umweltauswirkungen.  Die  Bundesnetzagentur  ent-
 scheidet  innerhalb  eines  Monats,  ob  anstelle  der  Anzeige
 ein  Plangenehmigungs-  oder  Planfeststellungsverfahren
 durchzuführen  ist  oder  die  Maßnahme  von  einem  förmli-
 chen  Verfahren  freigestellt  ist.  Die  Entscheidung  ist  dem
 Vorhabenträger bekannt zu machen.

 §  26
 Zusammentreffen mehrerer Vorhaben

 In  Planfeststellungsverfahren  für  in  den  Bundesnetzplan
 aufgenommene  Höchstspannungsleitungen  kann  eine  ein-
 heitliche  Entscheidung  für  die  Errichtung,  den  Betrieb  so-
 wie  die  Änderung  von  Hochspannungsfreileitungen  mit
 einer  Nennspannung  von  110  Kilovolt  oder  mehr,  die  nicht
 im  Bundesnetzplan  aufgeführt  sind,  sowie  von  Bahnstrom-
 fernleitungen  beantragt  werden,  sofern  diese  Leitungen  mit
 einer  Leitung  nach  §  2  Absatz  2  auf  einem  Mehrfachge-
 stänge  geführt  werden.  §  78  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes  bleibt  unberührt.  Die  Planfeststellungsverfahren
 richten  sich  nach  den  Vorgaben  dieses  Gesetzes.  Ist  danach
 eine  andere  Behörde  als  die  Bundesnetzagentur  zuständig,
 wendet diese die Vorgaben des dritten Abschnitts an.

 §  27
 Vorzeitige Besitzeinweisung und Enteignungsverfahren

 (1)  Der  Vorhabenträger  kann  verlangen,  dass  nach  Ab-
 schluss  des  Anhörungsverfahrens  gemäß  §  22  eine  vorzei-
 tige  Besitzeinweisung  durchgeführt  wird.  §  44b  des  Ener-
 giewirtschaftsgesetzes  findet  mit  der  Maßgabe  Anwendung,
 dass  der  nach  dem  Verfahrensstand  zu  erwartende  Planfest-
 stellungsbeschluss  dem  vorzeitigen  Besitzeinweisungsver-
 fahren  zugrunde  zu  legen  ist.  Der  Besitzeinweisungsbe-
 schluss  ist  mit  der  aufschiebenden  Bedingung  zu  erlassen,
 dass  sein  Ergebnis  durch  den  Planfeststellungsbeschluss  be-
 stätigt  wird.  Anderenfalls  ist  das  vorzeitige  Besitzeinwei-
 sungsverfahren  auf  der  Grundlage  des  ergangenen  Planfest-
 stellungsbeschlusses zu ergänzen.

 (2)  Der  Vorhabenträger  kann  verlangen,  dass  nach  Ab-
 schluss  des  Anhörungsverfahrens  gemäß  §  22  ein  vorzeiti-
 ges  Enteignungsverfahren  durchgeführt  wird.  §  45  des
 Energiewirtschaftsgesetzes  findet  mit  der  Maßgabe  Anwen-
 dung,  dass  der  nach  dem  Verfahrensstand  zu  erwartende
 Planfeststellungsbeschluss  dem  Enteignungsverfahren  zu-
 grunde  zu  legen  ist.  Der  Enteignungsbeschluss  ist  mit  der
 aufschiebenden  Bedingung  zu  erlassen,  dass  sein  Ergebnis
 durch  den  Planfeststellungsbeschluss  bestätigt  wird.  Ande-
 renfalls  ist  das  Enteignungsverfahren  auf  der  Grundlage  des
 ergangenen Planfeststellungsbeschlusses zu ergänzen.

 §  28
 Durchführung eines Raumordnungsverfahrens

 Abweichend  von  §  15  Absatz  1  des  Raumordnungsgeset-
 zes  in  Verbindung  mit  §  1  Satz  2  Nummer  14  der  Raum-
 ordnungsverordnung  vom  13.  Dezember  1990  (BGBl.  I
 S.  2766),  die  zuletzt  durch  Artikel  21  des  Gesetzes  vom
 31.  Juli  2009  (BGBl.  I  S.  2585)  geändert  worden  ist,  findet
 ein  Raumordnungsverfahren  für  die  Errichtung  oder  die  Än-
 derung  von  Höchstspannungsleitungen,  für  die  im  Bundes-
 netzplan  Trassenkorridore  oder  Trassen  ausgewiesen  sind,
 nicht  statt.  Dies  gilt  nicht  nach  Ablauf  der  Geltungsdauer
 gemäß §  15 Absatz  2.

 A b s c h n i t t  4

 G e m e i n s a m e  Vo r s c h r i f t e n

 §  29
 Projektmanager

 Die  Bundesnetzagentur  kann  einen  Dritten  mit  der  Vor-
 bereitung und Durchführung von Verfahrensschritten wie

 1.  der  Erstellung  von  Verfahrensleitplänen  unter  Bestim-
 mung  von  Verfahrensabschnitten  und  Zwischenterminen,

 2.  der Fristenkontrolle,

 3.  der  Koordinierung  von  erforderlichen  Sachverständigen-
 gutachten,

 4.  dem Entwurf eines Anhörungsberichtes,

 5.  der  ersten  Auswertung  der  eingereichten  Stellungnah-
 men,

 6.  der  organisatorischen  Vorbereitung  eines  Erörterungster-
 mins und

 7.  der Leitung des Erörterungstermins

 auf  Vorschlag  oder  mit  Zustimmung  des  Vorhabenträgers
 und  auf  dessen  Kosten  beauftragen.  Die  Entscheidung  der
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Bundesfachplanung  nach  §  12  Absatz  2  und  über  den  Plan-
 feststellungsantrag  nach  §  24  Absatz  1  liegt  allein  bei  der
 Bundesnetzagentur.

 §  30
 Kostenpflichtige Amtshandlungen

 (1)  Die  Bundesnetzagentur  erhebt  für  folgende  Amts-
 handlungen  nach  diesem  Gesetz  kostendeckende  Gebühren
 und Auslagen:

 1.  Feststellung  der  Raumverträglichkeit  im  vereinfachten
 Verfahren nach §  11 Absatz  2,

 2.  Entscheidungen nach §  12 Absatz  2 Satz 1,

 3.  Planfeststellungen nach §  24 Absatz  1 und

 4.  Entscheidungen nach §  25 Satz 6.

 Wird  ein  Antrag  auf  eine  der  in  Absatz  1  genannten  Amts-
 handlungen  nach  Beginn  der  sachlichen  Bearbeitung  zu-
 rückgenommen,  ist  derjenige  Teil  der  für  die  gesamte  Amts-
 handlung  vorgesehenen  Gebühr  zu  erheben,  der  dem  Fort-
 schritt  der  Bearbeitung  entspricht.  Für  einen  Antrag,  der  aus
 anderen  Gründen  als  der  Unzuständigkeit  der  Behörde  ab-
 gelehnt  wird,  ist  die  volle  Gebühr  zu  erheben.  Die  Gebühr
 kann  ermäßigt  werden  oder  es  kann  von  der  Erhebung  abge-
 sehen werden, wenn dies der Billigkeit entspricht.

 (2)  Die  Höhe  der  Gebühr  richtet  sich  nach  der  Länge  der
 zu  planenden  Trasse.  Bei  der  Durchführung  der  Bundes-
 fachplanung  ist  die  geographische  Entfernung  der  durch
 eine  Trasse  zu  verbindenden  Orte  (Luftlinie)  maßgeblich.
 Die  Gebühr  für  Amtshandlungen  nach  Absatz  1  Nummer  2
 beträgt  30  000  Euro  je  angefangenem  Kilometer.  Für  die
 Durchführung  der  Planfeststellung  richtet  sich  die  Gebühr
 nach  der  mittleren  Länge  des  im  Rahmen  der  Bundesfach-
 planung  festgelegten  Korridors.  Für  Amtshandlungen  nach
 Absatz  1  Nummer  3  beträgt  die  Gebühr  50  000  Euro  je  an-
 gefangenem  Kilometer.  Bei  Entscheidungen  nach  Absatz  1
 Nummer  1  und  4  beträgt  die  Gebühr  10  000  Euro  je  ange-
 fangenem Kilometer.

 (3)  Die  Gebühren  für  Amtshandlungen  nach  Absatz  1
 Nummer  2  und  3  werden  in  mehreren  Teilbeträgen  erhoben.
 Von  der  Gebühr  für  die  Amtshandlung  nach  Absatz  1
 Nummer  2  sind  ein  Drittel  innerhalb  eines  Monats  ab  An-
 tragstellung  zu  entrichten,  ein  zweites  Drittel  innerhalb
 eines  Jahres  ab  Antragstellung  und  das  letzte  Drittel  mit
 Abschluss  des  Verfahrens.  Von  der  Gebühr  für  die  Amts-
 handlung  nach  Absatz  1  Nummer  3  sind  ein  Fünftel  inner-
 halb  eines  Monats  ab  Antragstellung,  das  zweite,  dritte  und
 vierte  Fünftel  jeweils  ein  halbes  Jahr  später,  spätestens  je-
 doch  zugleich  mit  dem  fünften  Fünftel  bei  Abschluss  des
 Verfahrens zu entrichten.

 A b s c h n i t t  5

 B e h ö r d e n  u n d  G r e m i e n

 §  31
 Zuständige Behörde

 (1)  Die  Bundesnetzagentur  nimmt  die  ihr  nach  diesem
 Gesetz zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse wahr.

 (2)  Die  Bundesnetzagentur  ist  verpflichtet,  dem  Bundes-
 ministerium  für  Wirtschaft  und  Technologie  sowie  dem
 Bundesministerium  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktor-

 sicherheit  regelmäßig  in  nicht  personenbezogener  Form
 über  den  Verfahrensstand  zur  Bundesfachplanung  und  zur
 Planfeststellung zu berichten.

 §  32
 Bundesfachplanungsbeirat

 (1)  Bei  der  Bundesnetzagentur  wird  ein  ständiger  Bun-
 desfachplanungsbeirat  gebildet.  Der  Beirat  besteht  aus  Ver-
 tretern  der  Bundesnetzagentur,  Vertretern  der  Länder  und
 Vertretern der Bundesregierung.

 (2)  Der  Bundesfachplanungsbeirat  hat  die  Aufgabe,  die
 Bundesnetzagentur  in  Grundsatzfragen  zur  Bundesfachpla-
 nung  und  zur  Aufstellung  des  Bundesnetzplans  sowie  zu
 den  Grundsätzen  der  Planfeststellung  zu  beraten.  Er  ist  ge-
 genüber  der  Bundesnetzagentur  berechtigt,  allgemeine  Aus-
 künfte  und  Stellungnahmen  einzuholen.  Die  Bundesnetz-
 agentur ist insoweit auskunftspflichtig.

 (3)  Der  Beirat  soll  regelmäßig  zusammentreten.  Sitzun-
 gen  sind  anzuberaumen,  wenn  die  Bundesnetzagentur  oder
 mindestens  zwei  Bundesländer  die  Einberufung  schriftlich
 verlangen. Die ordentlichen Sitzungen sind nicht öffentlich.

 (4) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung.

 A b s c h n i t t  6

 S a n k t i o n s -  u n d  S c h l u s s v o r s c h r i f t e n

 §  33
 Bußgeldvorschriften

 (1)  Ordnungswidrig  handelt,  wer  vorsätzlich  oder  leicht-
 fertig

 1.  entgegen §  8 Satz 1 eine Unterlage nicht richtig vorlegt,

 2.  ohne  festgestellten  Plan  nach  §  18  Absatz  1  eine  Leitung
 errichtet, betreibt oder ändert,

 3.  entgegen  §  21  Absatz  1  einen  dort  genannten  Plan  nicht
 richtig einreicht oder

 4.  ohne  Zulassung  nach  §  25  Satz  6  eine  unwesentliche  Än-
 derung oder Erweiterung vornimmt.

 (2)  Die  Ordnungswidrigkeit  kann  mit  einer  Geldbuße  bis
 zu einhunderttausend Euro geahndet werden.

 (3)  Verwaltungsbehörde  im  Sinne  des  §  36  Absatz  1
 Nummer  1  des  Gesetzes  über  Ordnungswidrigkeiten  ist  die
 Bundesnetzagentur.

 §  34
 Zwangsgeld

 Die  Bundesnetzagentur  kann  ihre  Anordnungen,  insbe-
 sondere  Fristsetzungen  zur  Antragstellung  nach  §  6  Satz  2
 und  §  12  Absatz  2  Satz  2,  nach  den  für  die  Vollstreckung
 von  Verwaltungsmaßnahmen  geltenden  Vorschriften  durch-
 setzen.  Die  Höhe  des  Zwangsgeldes  beträgt  mindestens
 1  000 Euro und höchstens 250  000 Euro.

 §  35
 Übergangsvorschriften

 Bestehende  Genehmigungen  und  Planfeststellungsbe-
 schlüsse  sowie  laufende  Planfeststellungsverfahren  bleiben
 unberührt.



Drucksache 17/6073 – 14 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
Artikel  2

 Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes

 Das  Energiewirtschaftsgesetz  vom  7.  Juli  2005  (BGBl.  I
 S.  1970),  das  zuletzt  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom  …
 [einsetzen:  Datum  des  Tages  der  Verkündung  des  Gesetzes
 zur  Neuregelung  energiewirtschaftsrechtlicher  Vorschriften]
 geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  3  Nummer  32  werden  nach  dem  Wort  „Hochspan-
 nungsverbundnetz“  die  Wörter  „einschließlich  grenz-
 überschreitender Verbindungsleitungen“ eingefügt.

 2.  In  §  12e  Absatz  4  Satz  2  werden  die  Wörter  „die  Plan-
 feststellung  und  die  Plangenehmigung  nach  §§  43  bis
 43d“  durch  die  Wörter  „die  Planfeststellung  und  die
 Plangenehmigung  nach  den  §§  43  bis  43d  und  §§  18
 bis  24  des  Netzausbaubeschleunigungsgesetzes  Übertra-
 gungsnetz“ ersetzt.

 3.  §  17 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2a  werden  nach  Satz  1  folgende  Sätze  ein-
 gefügt:

 „Die  Netzanbindungen  sind  in  der  Regel  als  Sammel-
 anbindung  auszuführen,  die  entsprechend  der  am
 Markt  verfügbaren  Kapazität  die  Anbindung  von
 möglichst  vielen  Offshore-Anlagen  ermöglicht,  die
 über  eine  Genehmigung  oder  eine  Zusicherung  der
 zuständigen  Genehmigungsbehörde  verfügen  und  in
 einem  räumlichen  Zusammenhang  stehen,  der  die  ge-
 meinsame  Anbindung  in  technischer  und  wirtschaft-
 licher  Hinsicht  erlaubt.  Das  Bundesamt  für  Seeschiff-
 fahrt  und  Hydrografie  erstellt  im  Einvernehmen  mit
 der  Bundesnetzagentur  und  in  Abstimmung  mit  dem
 Bundesamt  für  Naturschutz  und  den  Küstenländern
 jährlich  einen  Offshore-Netzplan  für  die  ausschließ-
 liche  Wirtschaftszone  der  Bundesrepublik  Deutsch-
 land,  in  dem  die  Offshore-Anlagen  identifiziert  wer-
 den,  die  für  eine  Sammelanbindung  nach  Satz  2  ge-
 eignet  sind.  Der  Offshore-Netzplan  enthält  auch  die
 Festlegung  der  notwendigen  Trassen  für  die  Anbin-
 dungsleitungen,  Standorte  für  die  Konverterplattfor-
 men  und  grenzüberschreitende  Stromleitungen  sowie
 Darstellungen  zu  möglichen  Verbindungen  unterein-
 ander,  die  zur  Gewährleistung  der  Systemsicherheit
 beitragen  können  und  mit  einem  effizienten  Netzaus-
 bau vereinbar sind.“

 b)  Nach Absatz  2a wird folgender Absatz  2b eingefügt:

 „(2b)  Der  Offshore-Netzplan  entfaltet  keine  Au-
 ßenwirkungen  und  ist  nicht  selbständig  durch  Dritte
 anfechtbar.  Die  Bundesnetzagentur  bestimmt  durch
 Festlegung  nach  §  29  Absatz  1  Kriterien,  die  für  die
 Errichtung  von  Netzanbindungen  nach  Satz  1  bis  3
 erforderlich  sind,  die  eine  Realisierungswahrschein-
 lichkeit  der  Errichtung  von  Offshore-Anlagen  er-
 mitteln  und  eine  diskriminierungsfreie  Vergabe  von
 Anbindungskapazitäten  an  Offshore-Anlagen  ermög-
 lichen.“

 4.  §  43 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Satz 1 wird folgender Satz angefügt:

 „Auf  Antrag  des  Trägers  des  Vorhabens  können  die
 für  den  Betrieb  von  Energieleitungen  notwendigen
 Anlagen,  insbesondere  die  Umspannanlagen  und
 Netzverknüpfungspunkte,  in  das  Planfeststellungs-
 verfahren  integriert  und  durch  Planfeststellung  zuge-
 lassen werden.“

 b)  Nach  dem  neuen  Satz  6  des  Energiewirtschaftsgeset-
 zes wird folgender Satz angefügt:

 „Auf  Antrag  des  Trägers  des  Vorhabens  können  auch
 die  Errichtung  und  der  Betrieb  sowie  die  Änderung
 eines  Erdkabels  mit  einer  Nennspannung  von  110  Ki-
 lovolt,  ausgenommen  Bahnstromfernleitungen,  plan-
 festgestellt  werden;  dies  gilt  auch  bei  Abschnittsbil-
 dung,  wenn  die  Erdverkabelung  in  unmittelbarem
 Zusammenhang  mit  dem  beantragten  Abschnitt  einer
 Freileitung steht.“

 5.  §  43a Nummer  5 wird wie folgt geändert:

 a)  Die  Sätze  1  und  2  werden  durch  die  folgenden  Sät-
 ze  1 bis 3 ersetzt:

 „Die  Anhörungsbehörde  hat  die  rechtzeitig  erhobe-
 nen  Einwendungen  mit  den  Vorhabenträgern  und
 denjenigen,  die  Einwendungen  erhoben  haben,
 mündlich  zu  erörtern.  Ein  Erörterungstermin  findet
 nicht statt, wenn

 1.  Einwendungen  gegen  das  Vorhaben  nicht  oder
 nicht rechtzeitig erhoben worden sind,

 2.  die  rechtzeitig  erhobenen  Einwendungen  zurück-
 genommen worden sind,

 3.  ausschließlich  Einwendungen  erhoben  worden
 sind,  die  auf  privatrechtlichen  Titeln  beruhen,
 oder

 4.  alle  Einwender  auf  einen  Erörterungstermin  ver-
 zichten.

 Die  Anhörungsbehörde  hat  die  Erörterung  innerhalb
 von  drei  Monaten  nach  Ablauf  der  Einwendungsfrist
 abzuschließen.“

 b)  Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

 c)  Der bisherige Satz 4 wird Satz 5.

 6.  Nach §  43e werden folgende §§  43f bis 43h eingefügt:

 „§  43f
 Unwesentliche Änderungen

 Unwesentliche  Änderungen  oder  Erweiterungen  kön-
 nen  anstelle  des  Planfeststellungsverfahrens  durch  ein
 Anzeigeverfahren  zugelassen  werden.  Eine  Änderung
 oder Erweiterung ist nur dann unwesentlich, wenn

 1.  es  sich  nicht  um  eine  Änderung  oder  Erweiterung
 handelt,  für  die  nach  dem  Gesetz  über  die  Umwelt-
 verträglichkeitsprüfung  eine  Umweltverträglichkeits-
 prüfung durchzuführen ist,

 2.  andere  öffentliche  Belange  nicht  berührt  sind  oder
 die  erforderlichen  behördlichen  Entscheidungen  vor-
 liegen und sie dem Plan nicht entgegenstehen und

 3.  Rechte  anderer  nicht  beeinträchtigt  werden  oder  mit
 den  vom  Plan  Betroffenen  entsprechende  Vereinba-
 rungen getroffen werden.
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Der  Vorhabenträger  zeigt  gegenüber  der  nach  Landes-
 recht  zuständigen  Behörde  die  von  ihm  geplante  Maß-
 nahme  an.  Der  Anzeige  sind  in  ausreichender  Weise  Er-
 läuterungen  beizufügen,  aus  denen  sich  ergibt,  dass  die
 geplante  Änderung  unwesentlich  ist.  Insbesondere  be-
 darf  es  einer  Darstellung  zu  den  zu  erwartenden  Um-
 weltauswirkungen.  Die  nach  Landesrecht  zuständige  Be-
 hörde  entscheidet  innerhalb  eines  Monats,  ob  anstelle
 der  Anzeige  ein  Plangenehmigungs-  oder  Planfeststel-
 lungsverfahren  durchzuführen  ist  oder  die  Maßnahme
 von  einem  förmlichen  Verfahren  freigestellt  ist.  Die  Ent-
 scheidung ist dem Vorhabenträger bekannt zu machen.

 §  43g
 Projektmanager

 Die  nach  Landesrecht  zuständige  Behörde  kann  einen
 Dritten  mit  der  Vorbereitung  und  Durchführung  von  Ver-
 fahrensschritten wie

 1.  der  Erstellung  von  Verfahrensleitplänen  unter  Be-
 stimmung  von  Verfahrensabschnitten  und  Zwischen-
 terminen,

 2.  der Fristenkontrolle,

 3.  der  Koordinierung  von  erforderlichen  Sachverständi-
 gengutachten,

 4.  dem Entwurf eines Anhörungsberichtes,

 5.  der  ersten  Auswertung  der  eingereichten  Stellung-
 nahmen,

 6.  der  organisatorischen  Vorbereitung  eines  Erörte-
 rungstermins und

 7.  der Leitung des Erörterungstermins

 auf  Vorschlag  oder  mit  Zustimmung  des  Trägers  des
 Vorhabens  und  auf  dessen  Kosten  beauftragen.  Die  Ent-
 scheidung  über  den  Planfeststellungsantrag  liegt  allein
 bei der zuständigen Behörde.

 §  43h
 Ausbau des Hochspannungsnetzes

 Hochspannungsleitungen  auf  neuen  Trassen  mit  einer
 Nennspannung  von  110  Kilovolt  oder  weniger  sind  als
 Erdkabel  auszuführen,  soweit  die  Gesamtkosten  für  Er-
 richtung  und  Betrieb  des  Erdkabels  die  Gesamtkosten
 der  technisch  vergleichbaren  Freileitung  den  Faktor  2,75
 nicht  überschreiten;  die  für  die  Zulassung  des  Vorhabens
 zuständige  Behörde  kann  auf  Antrag  des  Vorhaben-
 trägers  die  Errichtung  als  Freileitung  zulassen,  wenn  öf-
 fentliche Interessen nicht entgegenstehen.“

 7.  §  44b wird wie folgt geändert:

 Nach Absatz  1 wird folgender Absatz  1a eingefügt:

 „(1a)  Der  Träger  des  Vorhabens  kann  verlangen,  dass
 nach  Abschluss  des  Anhörungsverfahrens  gemäß  §  43a
 eine  vorzeitige  Besitzeinweisung  durchgeführt  wird.  In
 diesem  Fall  ist  der  nach  dem  Verfahrensstand  zu  er-
 wartende  Planfeststellungsbeschluss  dem  vorzeitigen
 Besitzeinweisungsverfahren  zugrunde  zu  legen.  Der  Be-
 sitzeinweisungsbeschluss  ist  mit  der  aufschiebenden
 Bedingung  zu  erlassen,  dass  sein  Ergebnis  durch  den
 Planfeststellungsbeschluss  bestätigt  wird.  Anderenfalls
 ist  das  vorzeitige  Besitzeinweisungsverfahren  auf  der
 Grundlage  des  ergangenen  Planfeststellungsbeschlusses
 zu ergänzen.“

 8.  Nach §  45a wird folgender §  45b eingefügt:

 „§  45b
 Parallelführung von Planfeststellungs- und

 Enteignungsverfahren

 Der  Träger  des  Vorhabens  kann  verlangen,  dass
 nach  Abschluss  der  Anhörung  ein  vorzeitiges  Enteig-
 nungsverfahren  durchgeführt  wird.  Dabei  ist  der  nach
 dem  Verfahrensstand  zu  erwartende  Planfeststellungs-
 beschluss  dem  Enteignungsverfahren  zugrunde  zu  le-
 gen.  Der  Enteignungsbeschluss  ist  mit  der  aufschie-
 benden  Bedingung  zu  erlassen,  dass  sein  Ergebnis
 durch  den  Planfeststellungsbeschluss  bestätigt  wird.
 Anderenfalls  ist  das  Enteignungsverfahren  auf  der
 Grundlage  des  ergangenen  Planfeststellungsbeschlus-
 ses zu ergänzen.“

 9.  Nach §  117a wird folgender §  117b eingefügt:

 „§  117b
 Verwaltungsvorschriften

 Die  Bundesregierung  erlässt  mit  Zustimmung  des
 Bundesrates  allgemeine  Verwaltungsvorschriften  über
 die  Durchführung  der  Verfahren  nach  den  §§  43
 bis  43d sowie 43f und 43g, insbesondere über

 1.  die Vorbereitung des Verfahrens,

 2.  den  behördlichen  Dialog  mit  dem  Vorhabenträger
 und der Öffentlichkeit,

 3.  die Festlegung des Prüfungsrahmens,

 4.  den Inhalt und die Form der Planunterlagen,

 5.  die  Einfachheit,  Zweckmäßigkeit  und  Zügigkeit  der
 Verfahrensabläufe  und  der  vorzunehmenden  Prü-
 fungen,

 6.  die Durchführung des Anhörungsverfahrens,

 7.  die  Einbeziehung  der  Umweltverträglichkeitsprü-
 fung in das Verfahren,

 8.  die Beteiligung anderer Behörden und

 9.  die Bekanntgabe der Entscheidung.“

 10.  §  118 Absatz  3 wird aufgehoben.

 Artikel  3

 Änderung des Gesetzes über Naturschutz und
 Landschaftspflege

 (Bundesnaturschutzgesetz)

 Das  Bundesnaturschutzgesetz  vom  29.  Juli  2009  (BGBl.  I
 S.  2542) wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsangabe  wird  die  Angabe  zu  §  54  wie  folgt
 neu gefasst:

 „§  54  Ermächtigung  zum  Erlass  von  Rechtsverordnun-
 gen und Verwaltungsvorschriften“.

 2.  §  54 wird wie folgt geändert:

 Nach Absatz  10 wird folgender Absatz  11 angefügt:

 „(11)  Die  Bundesregierung  erlässt  mit  Zustimmung
 des  Bundesrates  zur  Durchführung  dieses  Gesetzes  all-
 gemeine Verwaltungsvorschriften, insbesondere über
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1.  die  Voraussetzungen  und  Bedingungen,  unter  denen
 von  einer  Verträglichkeit  von  Plänen  und  Projekten
 im Sinne von §  34 Absatz  1 auszugehen ist,

 2.  die  Voraussetzungen  und  Bedingungen  für  Abwei-
 chungsentscheidungen  im  Sinne  von  §  34  Absatz  3
 und

 3.  die  zur  Sicherung  des  Zusammenhangs  des  Netzes
 „Natura  2000“  notwendigen  Maßnahmen  im  Sinne
 des §  34 Absatz  5.“

 Artikel  4

 Änderung der Stromnetzentgeltverordnung

 In  §  5  der  Stromnetzentgeltverordnung  vom  25.  Juli  2005
 (BGBl.  I  S.  2225),  die  zuletzt  durch  Artikel  6  der  Verord-
 nung  vom  3.  September  2010  (BGBl.  I  S.  1261)  geändert
 worden  ist,  wird  nach  Absatz  3  folgender  Absatz  4  ange-
 fügt:

 „(4)  Soweit  Betreiber  von  Elektrizitätsversorgungsnetzen
 auf  Grundlage  einer  Vereinbarung  mit  Städten  oder  Ge-
 meinden  oder  Interessenverbänden  der  Städte  und  Gemein-
 den  Zahlungen  an  Städte  oder  Gemeinden,  auf  deren  Gebiet
 eine  Freileitung  auf  neuer  Trasse  errichtet  wird,  entrichtet,
 sind  die  Zahlungen  des  letzten  abgeschlossenen  Geschäfts-
 jahres  nach  Maßgabe  des  Satzes  2  als  Kostenposition  bei
 der  Bestimmung  der  Netzkosten  nach  §  4  zu  berücksichti-
 gen.  Eine  Berücksichtigung  nach  Satz  1  ist  nur  für  die  Fälle
 des  §  43  Nummer  1  des  Energiewirtschaftsgesetzes  bei  tat-
 sächlicher  Inbetriebnahme  der  Leitung  und  nur  bis  zu  der
 angegebenen Höhe einmalig möglich:

 1.  Höchstspannungsfreileitungen  ab  380  Kilovolt  40  000
 Euro pro Kilometer;

 2.  Gleichstrom-Hochspannungsfreileitungen  ab  300  Kilo-
 volt 40  000 Euro pro Kilometer.“

 Artikel  5

 Änderung der Anreizregulierungsverordnung

 Die  Anreizregulierungsverordnung  vom  29.  Oktober
 2007  (BGBl.  I  S.  2529),  die  zuletzt  durch  Artikel  7  der  Ver-
 ordnung  vom  3.  September  2010  (BGBl.  I  S.  1261)  ge-
 ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  11  Absatz  2  wird  nach  Nummer  8a  folgende  Num-
 mer 8b eingefügt:

 „8b.  Zahlungen  an  Städte  oder  Gemeinden  nach  Maßgabe
 von  §  5  Absatz  4  der  Stromnetzentgeltverordnung,“.

 2.  In  §  23  Absatz  1  wird  in  Nummer  6  die  Zahl  „1,6“  durch
 die Zahl „2,75“ ersetzt.

 Artikel  6

 Änderung des Gesetzes über die Umwelt-
 verträglichkeitsprüfung

 Nach  Nummer  1.10  der  Anlage  3  des  Gesetzes  über  die
 Umweltverträglichkeitsprüfung  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  24.  Februar  2010  (BGBl.  I  S.  94),  das  zuletzt
 durch  Artikel  3  der  Verordnung  vom  18.  Mai  2011  (BGBl.  I
 S.  892)  geändert  worden  ist,  wird  folgende  Nummer  1.11
 eingefügt:

 Artikel  7

 Inkrafttreten

 (1)  Dieses  Gesetz  tritt  vorbehaltlich  des  Absatzes  2
 am  …  [einsetzen:  Datum  des  zweiten  Tages  nach  der  Ver-
 kündung  des  Gesetzes  zur  Änderung  energiewirtschaftlicher
 Vorschriften] in Kraft.

 (2)  Artikel  3  tritt  sechs  Monate  nach  Verkündung  in  Kraft.

 „1.11  Die  Bundesfachplanung  nach  den  §§  4  und  5
 des  Netzausbaubeschleunigungsgesetzes  Über-
 tragungsnetz“.
 Berlin, den 6.  Juni 2011

 Volker Kauder, Gerda Hasselfeldt und Fraktion
 Rainer Brüderle und Fraktion
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 I.  Zielsetzung und wesentlicher Inhalt

 1.  Ausgangslage

 Der  zügige  Ausbau  des  Anteils  erneuerbarer  Energien  an
 der  Stromerzeugung,  der  optimale  wirtschaftliche  Einsatz
 konventioneller  Kraftwerke  und  der  verstärkte  grenzüber-
 schreitende  Stromhandel  machen  den  raschen  Ausbau  des
 Übertragungsnetzes  in  Deutschland  dringend  erforderlich.
 Ziel  dieses  Gesetzes  ist  eine  Beschleunigung  des  Ausbaus
 der  Stromnetze  der  Höchstspannungsebene.  Der  engpass-
 freie  Transport  innerhalb  Deutschlands  ist  Voraussetzung
 für  die  Integration  des  Stroms  aus  erneuerbaren  Energien
 und damit der angestrebten Energiewende.

 Schon  nach  dem  Energiekonzept  der  Bundesregierung  vom
 September  2010  soll  bis  2020  der  Anteil  der  Stromerzeu-
 gung  aus  erneuerbaren  Energien  am  Bruttostromverbrauch
 35  Prozent  betragen.  Danach  strebt  die  Bundesregierung
 eine  schrittweise  Erhöhung  des  Anteils  der  Stromerzeugung
 aus  erneuerbaren  Energien  am  Bruttostromverbrauch  von
 50  Prozent  bis  2030,  65  Prozent  bis  2040  und  80  Prozent  bis
 2050 an.

 Ebenso  wird  der  grenzüberschreitende  Stromaustausch
 weiter  ansteigen.  Deutschland  ist  bereits  heute  das  zentrale
 Strom-Transitland  in  Europa.  Die  Verordnung  (EG)
 Nr.  714/2009  über  die  Netzzugangsbedingungen  für
 den  grenzüberschreitenden  Stromhandel  bezweckt  die
 Schaffung  eines  gut  funktionierenden,  effizienten  und  offe-
 nen  Elektrizitätsbinnenmarktes.  Im  Jahr  2010  legte  die
 ENTSO-E  (European  Network  of  Transmission  System
 Operators  for  Electricity)  einen  Ausbauplan  für  das  Strom-
 netz  Europas  vor.  Danach  verteilen  sich  die  42  100  neu  be-
 nötigten  Leitungskilometer  schwerpunktmäßig  unter  ande-
 rem  auf  Nord-Süd-Verbindungen  in  Deutschland  sowie
 auch  Deutschland  betreffende  Netzverstärkungen  rund  um
 die  Nordsee  zum  Anschluss  der  entstehenden  Offshore-
 Windparks.  Ebenso  wird  an  der  Marktkopplung  zwischen
 den  Märkten  Deutschlands  und  anderen  europäischen  Staa-
 ten  intensiv  gearbeitet.  Die  zunehmende  Nachfrage  nach
 Energie  in  allen  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union
 macht  die  Erhöhung  des  Verbundgrades  zwischen  den  Mit-
 gliedstaaten  der  Europäischen  Union  dringend  notwendig.
 Die  Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie  2009/72/EG  ver-
 pflichtet  die  nationalen  Übertragungsnetzbetreiber  zur  Vor-
 lage  und  Umsetzung  eines  zehnjährigen  Netzentwicklungs-
 plans,  der  insbesondere  den  erforderlichen  Investitionsbe-
 darf  in  Zusammenhang  mit  der  Übertragungsinfrastruktur
 enthält.

 Darüber  hinaus  ist  gegenwärtig  eine  Vielzahl  konventionel-
 ler  Kraftwerke  in  Betrieb  und  sind  weitere  im  Bau  bzw.  in
 der  Planung,  die  ebenfalls  auf  ein  funktionsfähiges  Höchst-
 spannungs-Übertragungsnetz  angewiesen  sind.  Alle  fach-
 lichen  Auswertungen  weisen  darauf  hin,  dass  die  Belastun-
 gen  der  Übertragungsnetze  infolge  der  Neupositionierung
 bei  der  Stromerzeugung  aus  Atomenergie  den  Netzausbau

 auf  der  Übertragungsebene  unabdingbar  machen.  Der  Netz-
 ausbau  ist  zwingend  erforderlich,  um  die  netzseitige  Versor-
 gungssicherheit  angesichts  regionaler  Erzeugungsungleich-
 gewichte beherrschbar zu halten.

 Der  mangelnde  Ausbau  kann  außerdem  zu  einem  engpass-
 bedingten  Zerfall  der  einheitlichen  Strompreiszone  Deutsch-
 land  und  damit  einer  Gefährdung  der  Wirtschaftseinheit  und
 einheitlicher  Lebensverhältnisse  in  der  Bundesrepublik  füh-
 ren.

 Eine  der  wesentlichen  Aufgaben  zur  langfristigen  Gewähr-
 leistung  der  Versorgungssicherheit  in  Deutschland  ist  es,
 den  Ausbau  der  Höchstspannungsnetze  sicherzustellen.
 Aufgrund  der  zunehmenden  Anforderungen  für  den  europä-
 ischen  Elektrizitätsaustausch  ist  der  Ausbau  des  deutschen
 Netzes  für  die  Erhaltung  der  Systemstabilität  in  den  angren-
 zenden  Staaten  von  großer  Bedeutung.  Mangelnder  Ausbau
 führt  zu  ungewollten  physikalischen  Flüssen  des  Wind-
 stroms  in  die  Nachbarländer  und  führt  dort  zu  Gegenreak-
 tionen.  Damit  wird  die  Integration  des  Energiebinnenmark-
 tes beeinträchtigt.

 Um  der  oben  dargestellten  gesamtenergiewirtschaftlichen
 Entwicklung  Rechnung  zu  tragen,  ist  ein  schneller  Ausbau
 des  Höchstspannungsnetzes  geboten.  Die  Bundesregierung
 hat  in  ihrem  Energiekonzept  vom  28.  September  2010  daher
 beschlossen,  dass  auf  der  Grundlage  des  zwischen  den
 Netzbetreibern  abgestimmten  zehnjährigen  Netzausbau-
 plans  gemäß  §  12a  ff.  des  Energiewirtschaftsgesetzes  eine
 Bundesfachplanung  für  das  Übertragungsnetz  durchgeführt
 werden  soll.  Wie  bereits  für  Vorhaben  im  Energieleitungs-
 ausbaugesetz  geregelt,  sollen  für  die  Planungsträger  ver-
 bindlich  der  prioritäre  energiewirtschaftliche  Bedarf  festge-
 legt  und  darüber  hinausgehend  die  Ausbautrassen  gesichert
 werden.  Die  vorgesehene  Bedarfsfestlegung  erfolgt  durch
 das  in  §  12e  Absatz  4  Satz  1  des  Energiewirtschaftsgesetzes
 vorgesehene Gesetz zum Bundesbedarfsplan.

 2.  Zur Situation der Höchstspannungsnetze
 und zum Ausbaubedarf

 a)  Allgemeines

 Der  Transport  großer  Strommengen  über  längere  Strecken
 erfolgt  in  Deutschland  und  Europa  über  das  Höchstspan-
 nungsnetz.  Dies  muss  eine  hohe  Versorgungssicherheit  und
 Versorgungsqualität  gewährleisten.  Es  verbindet  Kraft-
 werke  und  Verbraucher  mit  unterschiedlichen  Einspeise-
 und  Verbrauchscharakteristiken  und  bildet  so  das  „Rück-
 grat“  der  Elektrizitätsversorgung.  Im  Rahmen  der  Libera-
 lisierung  der  Energiemärkte  muss  das  Übertragungsnetz
 zunehmend  Transportkapazitäten  für  den  verstärkten
 Stromhandel  im  europäischen  Verbundnetz  bereitstellen.
 Das  deutsche  Übertragungsnetz  setzt  sich  zusammen  aus
 vier  Regelzonen,  die  von  den  vier  Übertragungsnetz-
 betreibern  TenneT  TSO  GmbH,  50Hertz  Transmission
 GmbH,  Amprion  GmbH  und  EnBW  Transportnetze  AG  be-
 trieben werden.
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1 0,4  kV,  2 6 bis  ≤ 60  kV,  3 > 60 bis < 220  kV,  4 220 und 380  kV

 Die  Netzausbauplanung  muss  darauf  ausgerichtet  sein,  eine
 hohe  Versorgungszuverlässigkeit  (Versorgungskontinuität)
 zu  gewährleisten.  Gemäß  den  Festlegungen  in  den  techni-
 schen  Regelwerken  der  Übertragungsnetzbetreiber  ist  ein
 Übertragungsnetz  mit  genügend  Netzreserven  zu  planen.
 Die  Bemessung  der  Netzreserven  erfolgt  nach  dem  soge-
 nannten  (n-1)-Kriterium.  Dieses  Kriterium  besagt,  dass
 auch  nach  Ausfall  eines  beliebigen  Betriebsmittels  (z.  B.
 einer  Leitung  oder  eines  Transformators)  keine  Überlastun-
 gen bei den übrigen Betriebsmitteln auftreten dürfen.

 b)  Bedarf  für  neue  Energieleitungen  infolge  der  Ent-
 wicklung der erneuerbaren Energien

 Die  von  der  Deutschen  Energie-Agentur  veröffentlichte
 Studie  „Integration  erneuerbarer  Energien  in  die  deutsche
 Stromversorgung  im  Zeitraum  2015  bis  2020  mit  Ausblick
 auf  2025“  (dena-Netzstudie-II)  aus  dem  Jahre  2010  hat
 untersucht,  wie  das  Stromsystem  in  Deutschland  bis  zum
 Zeitraum  2020/2025  ausgebaut  und  optimiert  werden  muss,
 um  den  neuen  Herausforderungen  durch  die  Integration  er-
 neuerbarer  Energien  gerecht  zu  werden  und  gleichzeitig
 eine  sichere  und  wirtschaftliche  Stromversorgung  zu  ge-
 währleisten.  Sie  kommt  zu  dem  Schluss,  dass  bei  Ver-
 wendung  der  etablierten  380-Kilovolt-Freileitungstechnik
 3  600  km  Höchstspannungstrassen  bis  zum  Jahr  2020  neu
 gebaut werden müssen.

 Bereits  im  Frühjahr  2005  wurde  die  Studie  „Energiewirt-
 schaftliche  Planung  für  die  Netzintegration  von  Windener-
 gie  in  Deutschland“  (dena-Netzstudie-I)  veröffentlicht.  Die
 dena-Netzstudie-I  untersuchte  den  notwendigen  Ausbau  der
 Stromübertragungsnetze  für  die  Nutzung  von  20  Prozent  er-
 neuerbarer  Stromerzeugung  bis  zum  Jahr  2015.  Als  Ergeb-
 nis  wurden  trassenkonkrete  Netzverstärkungsmaßnahmen
 und  ein  Ausbaubedarf  von  850  km  neuen  Leitungstrassen
 bis  2015  im  deutschen  Übertragungsnetz  ermittelt.  Die  ge-
 mäß  der  dena-Netzstudie-I  benötigten  Trassen  flossen  in  das
 Energieleitungsausbaugesetz  (EnLAG  2009)  als  vordring-
 lich umzusetzende Vorhaben ein.

 Das  im  Übertragungsnetzbetrieb  gültige,  oben  beschriebene
 (n-1)-Kriterium  wurde  historisch  für  Systeme  mit  tenden-
 ziell  lokaler  Lastdeckung  und  eher  geringen  Transportent-
 fernungen  entwickelt.  In  solchen  Systemen  hat  es  sich  be-
 währt.  Über  den  Ausfall  eines  Betriebsmittels  hinausge-
 hende  Mehrfachfehler  (Sammelschienen-Fehler,  Mehrfach-
 bzw.  Common-Mode-Ausfälle  von  Leitungen)  sind  empi-
 risch  gesehen  seltener  als  Einzelausfälle,  können  aber  bei
 z.  B.  Sturm,  Gewitter  oder  Schneefall  auftreten.  Ihre  Wir-
 kungen waren historisch räumlich begrenzt.

 Durch  einige  Entwicklungen  in  den  letzten  Jahren  hat  die
 potenzielle  Störweite  von  Mehrfachfehlern  jedoch  deutlich

 zugenommen.  Die  Gründe  dafür  sind  laut  Aussage  der
 Übertragungsnetzbetreiber:

 ●  hohe  Auslastung  des  Übertragungsnetzes  über  das  ge-
 samte  Jahr  und  dadurch  kaum  technische  und  zeitliche
 Freiräume  für  die  Durchführung  von  Maßnahmen  im
 Netz (Erneuerungen, Verstärkungen, Erweiterungen);

 ●  Volatilität  der  Einspeisung  aus  regenerativen  Energie-
 quellen;

 ●  lastferne  Erzeugung  und  damit  gerichtete  Leistungsüber-
 tragung über große Distanzen.

 Mit  Blick  auf  die  letzten  großen  Verbundstörungen  und
 Blackouts  stellt  die  Bundesnetzagentur  in  Ihrem  Bericht
 über  die  Auswirkungen  des  Kernkraftwerk-Moratoriums
 auf  die  Übertragungsnetze  und  die  Versorgungssicherheit
 vom  11.  April  2011  fest,  dass  diese  alle  im  Zusammenhang
 mit  kaskadierenden  Fehlern  bei  Transport  hoher  Leistung
 über  große  Entfernungen  standen,  wobei  es  zu  einem  Stabi-
 litätsverlust  und  nicht  mehr  beherrschbaren  Kraftwerksaus-
 fällen  kam.  Neben  dem  (n-1)-Kriterium  muss  daher  bei  der
 Netzplanung  und  beim  Betrieb  von  Übertragungsnetzen  zu-
 künftig  zusätzlich  eine  Risikobewertung  in  Bezug  auf  die
 Störweite  von  möglichen  Mehrfachfehlern  durchgeführt
 werden.

 3.  Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungs-
 verfahren

 Trotz  der  Beschleunigungselemente  im  Infrastruktur-
 planungsbeschleunigungsgesetz  vom  9.  Dezember  2006
 (BGBl.  I  S.  2833)  konnten  Verzögerungen  auf  Ebene  der
 Planungs-  und  Genehmigungsverfahren  und  bei  der  Reali-
 sierung  des  Leitungsausbaus  nicht  verhindert  werden  und
 sind  weiterhin  –  auch  unter  Berücksichtigung  des  sich  noch
 im  Entwurf  befindlichen  Planungsvereinheitlichungsgeset-
 zes  –  zu  erwarten.  Derartige  Verzögerungen  werden  auch
 von  der  Europäischen  Kommission  gesehen.  Die  Mitteilung
 der  Kommission  zu  „Energieinfrastrukturprioritäten  bis
 2020  und  danach  –  ein  Konzept  für  ein  integriertes  europäi-
 sches  Energienetz“  vom  17.  November  2010  (KOM(2010)
 677,  S.  15)  nennt  erneut  die  komplexen  Planungs-  und  Ge-
 nehmigungsverfahren  als  Hauptgrund  für  die  meisten  Ver-
 zögerungen  bei  den  Leitungsbauvorhaben  von  europäi-
 schem  Interesse.  Die  Kommission  kündigt  darin  Vorschläge
 zur  Einführung  von  Genehmigungsmaßnahmen  für  Projekte
 von  „europäischem  Interesse“  an,  um  das  derzeitige  Verfah-
 ren  zu  straffen,  besser  zu  koordinieren  und  zu  verbessern.
 Die  gestrafften  und  verbesserten  Verfahren  dürften  die  frist-
 gerechte  Durchführung  der  festgelegten  Infrastrukturpro-
 jekte  gewährleisten,  ohne  die  die  Europäische  Union  ihre
 Energie-  und  Klimaziele  nicht  erreichen  würde.  Darüber  hi-
 naus  sollten  sie  durch  Gewährleistung  offener  und  transpa-
 renter  Debatten  auf  lokaler,  regionaler  und  nationaler
 Ebene,  durch  die  das  Vertrauen  der  Öffentlichkeit  und  die
 Akzeptanz  der  Anlagen  erhöht  werden,  Transparenz  für  alle
 Beteiligten  herstellen  und  die  Beteiligung  der  Öffentlichkeit
 am Entscheidungsprozess erleichtern.

 Nach  heutiger  Einschätzung  wird  von  Seiten  der  Über-
 tragungsnetzbetreiber,  bedingt  durch  die  hohe  Netzlast  in-
 folge  des  geringeren  Anteils  der  Atomenergie  an  der  Strom-
 erzeugung,  für  eine  Reihe  von  laufenden  Netzausbaumaß-
 nahmen  ein  erhöhtes  Risiko  bezüglich  einer  termingerech-
 ten  Durchführung  erwartet.  Es  entsteht  die  paradoxe

 Nieder-

 span-

 nung1

 Mittel-

 span-

 nung2

 Hoch-

 span-

 nung3

 Höchst-

 span-

 nung4

 gesamt

 Stromkreis-

 länge gesamt

 in Deutschland

 (in km) per

 31.12.2010

 1  110  000  500  000  79  002  34  570  1  739  587
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Situation,  dass  durch  das  Moratorium  der  Ausbau  von
 Transportkapazitäten  noch  dringender  als  zuvor  erforderlich
 wird  und  gleichzeitig  gewisse  Umbaumaßnahmen  aufgrund
 der  erhöhten  Netzbelastung  nicht  durchgeführt  werden  kön-
 nen.  Damit  werden  „Greenfield“-Projekte  auf  neuen  Tras-
 sen,  die  auch  bei  hoher  Netzlast  gebaut  werden  können,
 umso notwendiger.

 Mit  dem  Gesetz  sollen  die  Planungs-  und  Genehmigungs-
 verfahren  beschleunigt  werden.  Kernelemente  des  Gesetzes
 sind:

 ●  Ein  besonderes  Genehmigungsverfahren  aus  einer  Hand
 für  wenige,  prioritäre  Projekte  von  überregionaler  und
 europäischer  Bedeutung  nach  dem  Gesetz  über  den  Bun-
 desbedarfsplan  gemäß  §  12e  Absatz  4  Satz  1  des  Ener-
 giewirtschaftsgesetzes.

 Das  Netzausbaubeschleunigungsgesetz  Übertragungsnetz
 baut  auf  einem  Gesetz  über  den  Bundesbedarfsplan  nach
 §  12e  Absatz  4  Satz  1  des  Energiewirtschaftsgesetzes  auf:
 Die  Bundesnetzagentur  kennzeichnet  in  dem  jährlichen
 Netzentwicklungsplan  der  Übertragungsnetzbetreiber  die
 Höchstspannungsleitungen  von  überregionaler  oder  euro-
 päischer  Bedeutung,  insbesondere  bundesländerübergrei-
 fende  Höchstspannungsleitungen.  Den  so  gekennzeichne-
 ten  Netzentwicklungsplan  übermittelt  die  Regulierungs-
 behörde  als  Entwurf  für  einen  Bundesbedarfsplan  min-
 destens  alle  drei  Jahre  an  die  Bundesregierung  zur
 Vorbereitung  seiner  Annahme  durch  den  Bundesgesetzge-
 ber.  Dieser  stellt  mit  dem  Gesamtbedarfsplan  auch,  ähn-
 lich  dem  Energieleitungsausbaugesetz,  durch  Gesetz  Pro-
 jekte  von  vordringlichem  Bedarf  fest.

 ●  Bundesfachplanung

 Das  Bundesverfahren  endet  nicht  mit  der  Bedarfsfest-
 stellung.  Die  Bundesfachplanung  folgt  auf  den  Bundes-
 bedarfsplan.  In  der  Bundesfachplanung  werden  auf
 Bundesebene  die  Trassenkorridore  der  erforderlichen
 Höchstspannungsleitungen,  die  im  Bundesbedarfsplan
 als  solche  mit  europäischer  oder  überregionaler  Bedeu-
 tung  gekennzeichnet  sind,  bestimmt.  Das  umfasst  die
 Prüfung  der  Trassenkorridore  hinsichtlich  ihrer  Raum-
 und  Umweltverträglichkeit  und  beinhaltet  ihre  zeichneri-
 sche  Darstellung.  Diese  Prüfungen  ersetzen  die  Durch-
 führung  von  Raumordnungsverfahren.  Die  Festlegungen
 der  Bundesfachplanung  sind  für  die  nachfolgenden  Plan-
 feststellungsverfahren  verbindlich.  Für  die  Vorhaben-
 träger,  die  Länder  und  Gemeinden  sowie  die  betroffenen
 Bürger  wird  dadurch  bereits  in  der  Bundesfachplanung
 –  also  in  dem  frühest  möglichen  Verfahrensstadium  –  ein
 hohes  Maß  an  Planungs-  und  Rechtssicherheit  gewähr-
 leistet.  Die  Trassenkorridore  sollen  so  gewählt  werden,
 dass  Vorhabenträger,  private  Betroffene  und  Länder  eine
 möglichst  große  Planungssicherheit  erreichen.  Die  Tras-
 senkorridore  sollten  daher  in  Breite  von  500  m  bis
 höchstens  1  000  m  aufweisen.  Bei  bestehenden  Konflikt-
 lagen  kann  der  Trassenkorridor  verändert  werden.  In  der
 Bundesfachplanung  werden  die  Umweltsauswirkungen
 der  Trassenkorridore  geprüft.  Die  Feststellung  der
 Raum-  und  Umweltverträglichkeit  ist  zum  Zwecke  der
 Trassensicherung  von  den  Ländern  und  Gemeinden  auf
 allen  Planungsstufen  zu  beachten.  Für  einzelne  Trassen-
 abschnitte  können  im  Ausnahmefall  Veränderungssper-

 ren  festgelegt  werden,  die  eine  noch  weitergehende  Tras-
 sensicherung bewirken.

 Die  Ergebnisse  der  Bundesfachplanung  werden  in  den
 Bundesnetzplan nachrichtlich aufgenommen.

 ●  Für  die  Leitungsbauvorhaben  wird  ein  bundeseinheit-
 liches  Planfeststellungsverfahren  festgelegt.  Die  Abhän-
 gigkeit  der  Verfahrensabschnitte  bei  Ländergrenzen
 überschreitenden  Projekten  trägt  zu  Verzögerungen  bei.
 So  kann  das  Planfeststellungsverfahren  in  einem  Bun-
 desland,  in  dem  die  raumordnerische  Beurteilung  abge-
 schlossen  ist,  nicht  eingeleitet  werden,  solange  das
 Raumordnungsverfahren  in  dem  benachbarten  Bundes-
 land  nicht  abgeschlossen  ist  und  damit  der  Länderüber-
 gangspunkt  feststeht.  Die  gesetzlichen  Regelungen  zur
 Umweltverträglichkeitsprüfung,  die  z.  T.  in  Raumord-
 nungsverfahren  und  in  Planfeststellungsverfahren  abge-
 schichtet  stattfinden  können,  laufen  allerdings  leer,  wenn

 –  zwischen  Gutachten  und  Umweltuntersuchungen  im
 Raumordnungsverfahren  und  in  der  Planfeststellung
 aufgrund  von  Verzögerungen  zu  große  Zeiträume  lie-
 gen;

 –  zuständige  Planfeststellungsbehörde  bei  entsprechen-
 dem  Vortrag  vorsorglich,  um  Verfahrensfehler  in
 jedem  Fall  zu  vermeiden,  nicht  die  Einschätzungen
 einer anderen Raumordnungsbehörde übernimmt.

 Hier  werden  gesetzliche  Möglichkeiten  aufgrund  von
 Zuständigkeitswechseln nicht ausgeschöpft.

 ●  Sowohl  die  Bundesfachplanung  als  auch  das  Planfest-
 stellungsverfahren  sehen  umfassende  Partizipationsmög-
 lichkeiten  verschiedener  Interessenträger  vor.  Dies
 schafft  eine  höhere  Akzeptanz  hinsichtlich  des  Ergebnis-
 ses  des  Planungsprozesses  und  öffnet  den  Blick  für  die
 Erfordernisse  des  lokalen  und  globalen  Umweltschutzes.

 ●  Die  Erfüllung  der  vorgenannten  Aufgaben  wird  der
 Bundesnetzagentur übertragen.

 ●  Das  Gesetz  enthält  zahlreiche  Elemente  mit  Beschleuni-
 gungs-  und  Vereinfachungswirkung.  Dabei  werden  die
 für  die  Bundesfachplanung  und  -planfeststellung  ge-
 schaffenen  Instrumente  soweit  möglich  auch  für  die  üb-
 rigen  Planfeststellungsverfahren  nach  §  43  ff.  des  Ener-
 giewirtschaftsgesetzes  durch  die  zuständigen  Landesbe-
 hörden  eingeführt,  bei  denen  weiterhin  die  Masse  der
 Planfeststellungsverfahren  für  den  Ausbau  des  Hoch-
 spannungsnetzes  und  für  Höchstspannungsleitungen  mit
 regionaler Bedeutung durchgeführt werden.

 Daneben  erfolgen  Folgeänderungen  des  Energiewirtschafts-
 gesetzes,  des  Bundesnaturschutzgesetzes,  der  Stromnetzent-
 gelt- und der Anreizregulierungsverordnung.

 II.  Gesetzgebungskompetenz des Bundes

 Artikel  1  ist  Gegenstand  der  konkurrierenden  Gesetz-
 gebungskompetenz  des  Bundes  (Artikel  74  Absatz  1  Num-
 mer  11 des Grundgesetzes – Recht der Energiewirtschaft).

 Die  Bundesfachplanung  ist  ein  auf  Höchstspannungsleitun-
 gen  begrenztes,  fachplanerisches  Verfahren  sui  generis.  Da-
 rin  werden  auf  Bundesebene  die  Trassenkorridore  der  erfor-
 derlichen  Höchstspannungsleitungen,  die  im  Bundesbe-
 darfsplan  als  solche  mit  europäischer  oder  überregionaler
 Bedeutung  gekennzeichnet  sind,  bestimmt  und  die  Raum-
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und  Umweltverträglichkeit  der  Trassenkorridore  geprüft.
 Die  Bundesfachplanung  unterscheidet  sich  vom  Raumord-
 nungsverfahren  nach  §  15  des  Raumordnungsgesetzes
 durch  die  enge  Verzahnung  mit  späteren  Planfeststellungs-
 verfahren  sowie  durch  die  Rechtswirkungen  der  Bundes-
 fachplanung.  Zwar  entfalten  auch  die  Ergebnisse  der  Bun-
 desfachplanung  gegenüber  dem  Vorhabenträger  und  gegen-
 über  Einzelnen  keine  unmittelbare  Rechtswirkung  und  er-
 setzen  nicht  die  Entscheidung  über  die  Zulässigkeit  der
 Ausbaumaßnahme  (§  15  Absatz  3  Satz  1).  Doch  sind  die  Er-
 gebnisse  der  Bundesfachplanung  im  späteren  Planfeststel-
 lungsverfahren  nicht  nur  zu  berücksichtigen,  sondern  viel-
 mehr  diesem  zu  Grunde  zu  legen  (§  15  Absatz  1  Satz  1).
 Diese  Rechtsfolge  wird  nicht  zuletzt  dadurch  abgesichert,
 dass  die  Bundesnetzagentur  für  die  Durchführung  beider
 Verfahren  zuständig  ist.  Die  Bundesfachplanung  stellt  inso-
 fern  die  Raum-  und  Umweltverträglichkeit  der  Trassenkor-
 ridore verbindlich für das Planfeststellungsverfahren fest.

 Bei  dem  Gesetz  handelt  es  sich  um  ein  fachplanerisches  Ge-
 setz,  das  für  seinen  Anwendungsbereich  Vorrang  vor  den
 fachplanerischen  Regelungen  des  Energiewirtschaftsgeset-
 zes  hat.  Vor  diesem  Hintergrund  ist  die  Gesetzgebungskom-
 petenz  des  Bundes  auf  das  Recht  zur  Regelung  der  Energie-
 wirtschaft  (Artikel  74  Absatz  1  Nummer  11  des  Grundge-
 setzes)  zu  stützen.  Die  Bundesfachplanung  ist  entsprechend
 der  soeben  beschriebenen  Konzeption  bereits  Bestandteil
 des  späteren  Zulassungsverfahrens  durch  die  Planfeststel-
 lung.  Besonders  deutlich  wird  diese  enge  Verzahnung  zwi-
 schen  Bundesfachplanung  und  Planfeststellung  auch  durch
 die  Befugnis  der  Bundesnetzagentur,  dem  Übertragungs-
 netzbetreiber  nach  Abschluss  der  Bundesfachplanung  eine
 angemessene  Frist  für  die  Antragstellung  der  Planfeststel-
 lung zu setzen (§  12 Absatz  2 Satz 2).

 Nach  Artikel  72  Absatz  2  des  Grundgesetzes  hat  der  Bund
 auf  dem  Gebiet  des  Artikels  74  Absatz  1  Nummer  11  des
 Grundgesetzes  das  Gesetzgebungsrecht  nur,  wenn  und  so-
 weit  eine  bundesgesetzliche  Regelung  erforderlich  ist.  Dies
 ist  dann  der  Fall,  wenn  und  soweit  das  geplante  Gesetzge-
 bungsvorhaben  zur  „Herstellung  gleichwertiger  Lebensver-
 hältnisse  im  Bundesgebiet“  oder  zur  „Wahrung  der  Rechts-
 oder  Wirtschaftseinheit  im  gesamtstaatlichen  Interesse“  er-
 forderlich  ist.  Die  Konkretisierung  dieser  Varianten  orien-
 tiert  sich  dabei  am  Sinn  der  besonderen  bundesstaatlichen
 Integrationsinteressen.

 Die  Voraussetzungen  des  Artikels  72  Absatz  2  des  Grund-
 gesetzes liegen vor.

 Eine  bundesgesetzliche  Regelung  ist  zur  Wahrung  der  Wirt-
 schaftseinheit  im  gesamtstaatlichen  Interesse  erforderlich.
 Sie  dient  der  Erhaltung  der  Funktionsfähigkeit  des  Wirt-
 schaftsraumes.  Die  Stromwirtschaft  ist  eine  Schlüsselbranche
 mit  erheblicher  Bedeutung  für  die  gesamtwirtschaftliche  Ent-
 wicklung  und  für  alle  öffentlichen  und  privaten  Letztverbrau-
 cher  von  Strom.  Unterschiedliche  Entwicklungen  der  Versor-
 gungsstrukturen  in  den  Bundesländern  würden  erhebliche
 Nachteile  für  die  Gesamtwirtschaft  mit  sich  bringen.

 Der  engpassfreie  Transport  innerhalb  Deutschlands  ist  Vor-
 aussetzung  für  die  Integration  des  Stroms  aus  erneuerbaren
 Energiequellen  und  damit  der  angestrebten  Energiewende
 sowie  der  Erreichung  der  Verpflichtungen  der  Bundesrepu-
 blik  Deutschland  innerhalb  der  Klimaziele  der  Europäi-
 schen  Union.  Mangelnder  Ausbau  führt  zu  ungewollten

 physikalischen  Flüssen  des  Windstroms  in  die  europäischen
 Nachbarländer  und  führt  dort  zu  Gegenreaktionen.  Damit
 wird  die  Integration  des  Energiebinnenmarktes  beeinträch-
 tigt.  Daraus  ergibt  sich  das  gesamtstaatliche  Interesse  an  ei-
 nem  bundesweit  einheitlichen  Verfahren  für  die  Stromtrans-
 portleitungen  von  überregionaler  und  europäischer  Bedeu-
 tung.

 Eine  bundesgesetzliche  Regelung  ist  darüber  hinaus  auch
 zur  Wahrung  der  Rechtseinheit  im  gesamtstaatlichen  Inter-
 esse  erforderlich.  Es  liegt  in  der  Natur  der  Sache,  dass  es
 sich  bei  den  von  der  Bundesfachplanung  betroffenen  Aus-
 bauprojekten  von  überregionalem  und  europäischem  Inter-
 esse  ausschließlich  um  länderübergreifende  Vorhaben  oder
 zumindest  um  Vorhaben  mit  länderübergreifenden  Auswir-
 kungen  auf  Betroffene  oder  die  Umwelt  (einschließlich  der
 Ausgleichs-  und  Ersatzmaßnahmen)  handelt.  Für  eine  ange-
 messene  Ausstattung  mit  Energieleitungen  mit  überregiona-
 ler  Bedeutung  ist  es  daher  erforderlich,  dass  unter  einheit-
 lichen  rechtlichen  Bedingungen  geplant  werden  kann.
 Hinzu  kommt,  dass  viele  der  Energieversorgungsunterneh-
 men  und  alle  Übertragungsnetzbetreiber  länderübergrei-
 fend  tätig  sind.  Aus  diesen  Gründen  würde  eine  Gesetzes-
 vielfalt  auf  Länderebene  eine  Rechtszersplitterung  mit  pro-
 blematischen  Folgen  für  den  rechtssicheren  Ausbau  der
 überregionalen  Energieversorgung  darstellen,  die  sowohl  im
 Interesse  des  Bundes  als  auch  der  Länder  nicht  hingenom-
 men werden kann.

 Die  Artikel  2,  4,  5  und  6  sind  ebenfalls  Gegenstand  der
 konkurrierenden  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  (Ar-
 tikel  74  Absatz  1  Nummer  11  des  Grundgesetzes  –  Recht
 der  Energiewirtschaft).  Die  Voraussetzungen  des  Artikels  72
 Absatz  2  des  Grundgesetzes  liegen  auch  hier  vor.  Insofern
 wird auf die Ausführungen zu Artikel  1 verwiesen.

 Die  Änderung  des  §  17  Absatz  2a  des  Energiewirtschaftge-
 setzes  (Artikel  2)  ist  eine  Veränderung  einer  heute  im  Ener-
 giewirtschaftsgesetz  enthaltenen  Regelung  zur  Verbesse-
 rung  des  Offshoreanschlusses  unter  Wahrung  der  Grund-
 sätze  einer  volkswirtschaftlichen  Effizienz  und  der  Scho-
 nung  der  Naturgebiete  in  Nord-  und  Ostsee,  die  weitgehend
 als Nationalparks geschützt sind.

 Das  Planfeststellungsverfahren  auch  für  Leitungen  mit  einer
 Nennspannung  von  110  Kilovolt  ist  aktuell  schon  im  Ener-
 giewirtschaftsgesetz  geregelt  und  wird  im  Interesse  einer
 Beschleunigung  angepasst  (Artikel  2).  Dies  ist  erforderlich,
 um  die  Instrumente  aus  der  Bundesfachplanung,  die  für  Lei-
 tungen  von  überregionalem  und  europäischem  Interesse
 auch  in  der  Vollzugskompetenz  dem  Bund  zugeordnet  wer-
 den,  ebenso  für  die  Mehrheit  der  Planfeststellungsverfahren,
 die  in  der  Vollzugskompetenz  der  Länder  verbleiben,  zu-
 gänglich  werden.  Sie  dienen  mithin  der  Wahrung  der
 Rechtseinheit.  Auch  der  sichere  Betrieb  des  Transportnetzes
 und  eine  Integration  der  erneuerbaren  Energien  Onshore  ist
 ohne leistungsfähige Hochspannungsnetze nicht möglich.

 Änderungen  in  der  Stromnetzentgeltverordnung  (Artikel  4)
 und  der  Anreizregulierungsverordnung  (Artikel  5)  sind  Fol-
 geänderungen  einer  erforderlichen  Grundentscheidung  für
 die Beschleunigung des Transportnetzausbaus.

 Die  Änderung  des  Gesetzes  über  die  Umweltverträglich-
 keitsprüfung  (Artikel  6)  ist  eine  Folgeänderung  zur  Einfüh-
 rung  der  Bundesfachplanung  in  §  4  ff.  des  Gesetzes  für  eine
 Bundesfachplanung Übertragungsnetz.
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Die  Regelung  des  Artikels  3  fällt  unter  den  Kompetenztitel
 des  Artikels  74  Absatz  1  Nummer  29  (Naturschutz)  des
 Grundgesetzes.

 III. Alternativen

 Es  stehen  keine  anderweitigen  Lösungsmöglichkeiten  zur
 Verfügung,  um  die  in  der  Praxis  aufgetretenen  Verzögerun-
 gen  bei  der  Planung  und  Genehmigung  von  Leitungsbau-
 vorhaben  aufzulösen.  Der  zügige  Ausbau  des  Anteils  erneu-
 erbarer  Energien  an  der  Stromerzeugung,  der  optimale  wirt-
 schaftliche  Einsatz  konventioneller  Kraftwerke  und  der  ver-
 stärkte  grenzüberschreitende  Stromhandel  erfordern  den
 schnellen  Ausbau  der  Höchstspannungsnetze.  Hierfür  sind
 einfache,  transparente  und  zügige  Planungs-  und  Genehmi-
 gungsverfahren aus einer Hand notwendig.

 IV. Gesetzesfolgen

 1.  Kosten für die öffentlichen Haushalte

 Durch  das  Gesetz  für  eine  Bundesfachplanung  Übertra-
 gungsnetz  wird  der  Bundesnetzagentur  eine  neue  Aufgabe
 übertragen.  Der  angestrebte  beschleunigte  Ausbau  von
 Übertragungsnetzen  für  elektrische  Energie  kann  nur  er-
 reicht  werden,  wenn  es  gelingt,  das  für  die  Durchführung
 der  komplexen  Planungsverfahren  benötigte  qualifizierte
 Personal  (Juristinnen  und  Juristen,  Ingenieurinnen  und  In-
 genieure  aber  auch  erforderliche  Raumplanern  und  -plane-
 rinnen,  Kommunikationswissenschaftler  und  -wissenschaft-
 lerinnen,  Biologinnen  und  Biologen,  Content  Manage-
 ment  Entwickler  und  Entwicklerinnen,  Elektrotechnikern
 und  -technikerinnen  oder  Umwelttechnikern  und  -technike-
 rinnen)  in  ausreichender  Zahl  kurzfristig  bereitzustellen.
 Dies  verursacht  bei  der  Bundesnetzagentur  einen  Personal-
 mehrbedarf  von  voraussichtlich  etwa  240  Stellen.  Darüber
 hinaus  entsteht  Personalbedarf  beim  Bundesamt  für  See-
 schifffahrt  und  Hydrographie  (fünf  Stellen)  und  beim  Bun-
 desamt  für  Naturschutz  (eine  Stelle).  Der  personelle  Mehr-
 bedarf  resultiert  aus  der  Vorschrift  des  §  17  Absatz  2a  des
 Energiewirtschaftsgesetzes  (neu),  wonach  künftig  die  Auf-
 stellung  eines  Offshore-Netzplans  durch  das  Bundesamt  für
 Seeschifffahrt  und  Hydrographie  in  Abstimmung  mit  dem
 Bundesamt  für  Naturschutz  vorgesehen  ist.  Die  damit  ver-
 bunden  Kosten  samt  daneben  entstehender  Sachkosten  und
 spezieller  Investitionen  (z.  B.  für  Hard-  und  Software  für
 die  zeitnahe  und  umfangreiche  Beteiligung  der  Öffentlich-
 keit  über  das  Internet)  sollen  vollständig  durch  Gebühren-
 einnahmen  refinanziert  werden.  Auf  den  Bundeshaushalt  er-
 geben  sich  deshalb  aus  diesem  Gesetz  keine  unmittelbaren
 Auswirkungen.  Es  muss  geprüft  werden,  ob  das  benötigte
 neue  Personal  bei  der  Bundesnetzagentur  –  soweit  geeignet  –
 auch  aus  dem  Überhang  bei  der  Bundeswehr  gewonnen
 werden  könnte.  Bei  angenommenen  240  Beschäftigten
 (incl.  Querschnitt)  mit  durchschnittlichen  Jahreskosten  in
 Höhe  von  etwa  80  000  Euro  pro  Beschäftigtem,  einem
 30- prozentigen  Sachkosten-Aufschlag  darauf,  sowie  ange-
 nommenen  Investitionen  in  Höhe  von  etwa  6  Mio.  Euro  er-
 gäbe  sich  ein  Gesamtkostenblock  von  etwa  25  Mio.  Euro
 pro  Jahr.  Etwaiger  Mehrbedarf  an  Sach-  und  Personalmit-
 teln  bzw.  an  Planstellen/Stellen  soll  finanziell  und  stellen-
 mäßig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden.

 Die  Inanspruchnahme  diverser  Träger  öffentlicher  Belange
 (insbesondere  Gebietskörperschaften)  im  Rahmen  der  Ver-
 fahren  wird  durch  das  Gesetz  für  eine  Bundesfachplanung
 Übertragungsnetz  nicht  verändert.  Länderbehörden  werden
 im  Rahmen  der  Raumordnung  und  Planfeststellung  entlas-
 tet.

 Im  Übrigen  ist  die  Bündelung  der  Planungsverfahren  sogar
 geeignet,  Synergie-Effekte  zu  erzielen  und  Verwaltungskos-
 ten  zu  reduzieren.  Das  Bundesfachplanungsverfahren  baut
 auf  den  in  §  12a  ff.  des  Energiewirtschaftsgesetzes  neu  ge-
 schaffenen  Bundesbedarfsplanungsverfahren  auf.  Hier  sind
 diverse  Schnittstellen  in  der  Kommunikation  mit  den  Über-
 tragungsnetzbetreibern  und  der  (Fach-)Öffentlichkeit  gege-
 ben,  die  im  weiteren  Verfahren  effizient  genutzt  werden
 können.  So  ist  beispielsweise  die  Beurteilung  des  für  die
 Ausbaumaßnahmen  zur  Verfügung  stehenden  „Stand  der
 Technik“  Gegenstand  der  Bedarfsplanung  und  der  Strategi-
 schen  Umweltprüfung  durch  die  Bundesnetzagentur  und  er-
 möglicht  einheitliche  Antworten,  insbesondere  in  den  Plan-
 feststellungsverfahren.

 2.  Kosten für die Wirtschaft

 Die  bundeseinheitliche  Bundesfachplanung  und  Planfeststel-
 lung  für  Transportnetze  von  Europäischer  und  überregionaler
 Bedeutung  gewährleistet  einheitliche  Planungsmaßstäbe  für
 die  Vorhabenträger  und  führt  zu  einer  erheblichen  Bürokra-
 tieentlastung  der  Verfahrensbeteiligten,  insbesondere  der
 Vorhabenträger.

 Nach  heutigen  Verfahrensregelungen  werden  die  gesetzli-
 chen  Regelungen  zu  den  erforderlichen  Antragsunterlagen
 in  jedem  Bundesland  unterschiedlich  ausgelegt.  So  sind  bei-
 spielsweise  der  Begriff  der  zu  beteiligenden  „Träger  öffent-
 licher  Belange“  im  Anhörungsverfahren,  die  notwendigen
 Unterlagen  für  die  vereinfacht  zu  erlangende  Plangenehmi-
 gung  oder  die  Alternativenprüfung  unter  Berücksichtigung
 von  Erdverkabelung  im  Raumordnungsverfahren  in  den
 Bundesländern  unterschiedlich.  Darüber  hinaus  müssen
 Vorhabenträger  bei  ländergrenzenüberschreitenden  Projek-
 ten  stets  die  im  jeweiligen  Bundesland  zuständige  Landes-
 behörde  mit  separaten  Planunterlagen  (die  voneinander  ab-
 weichen  können)  kontaktieren,  d.  h.  bei  mehreren  Behörden
 müssen Anträge eingereicht werden.

 ●  Durch  dieses  Gesetz  soll  zum  einen  eine  einzige  Be-
 hörde  („one-stop-shop“)  für  den  Vorhabenträger  ge-
 schaffen  werden.  Damit  werden  Aufwand  und  Kosten
 auf  Seiten  des  Vorhabenträgers  reduziert,  der  zukünftig
 nur  noch  einen  Ansprechpartner  hat  bei  grenzüberschrei-
 tenden Projekten.

 ●  Darüber  hinaus  sollen  durch  die  Zuständigkeit  einer
 Bundesbehörde  einheitliche  Standards  und  Kriterien  bei
 der  Anforderungen  der  Verfahren  erreicht  werden,  um
 die  bisherige  uneinheitliche  Rechtsanwendung  bei  län-
 derüberschreitenden  Projekten  zu  vermeiden.  Dadurch
 hat  der  Vorhabenträger  ein  höheres  Maß  an  Rechtsklar-
 heit  und  weniger  Anpassungsbedarf  an  die  jeweilige
 Länderpraxis.

 ●  Schließlich  kann  der  bürokratische  Aufwand  von  lang-
 wierigen  Doppelprüfungen  vermieden  werden,  die  bis-
 her  dadurch  zustande  kommen,  dass  Raumordnungsver-
 fahren  und  Planfeststellungsverfahren  von  unterschied-
 lichen  Behörden  durchgeführt  werden.  Mögliche  Ab-
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schichtungen  im  Prüfungsumfang  wurden  bislang  nur
 beschränkt  vorgenommen.  Zukünftig  kann  durch  die
 „Behördenidentität“  in  beiden  Verfahren  durch  die  Bun-
 desnetzagentur  eine  bessere  Abschichtung  vorgenom-
 men und somit Doppelprüfungen vermieden werden.

 ●  Zuletzt  schafft  die  Bundesfachplanung  durch  die
 Bundesnetzagentur  Synergien  mit  der  vorgeschalteten
 Netzbedarfsplanung  und  dort  stattfinden  Öffentlichkeits-
 beteiligungen,  die  nach  der  Novellierung  zukünftig  von
 der Bundesnetzagentur durchgeführt werden.

 Nur  durch  ein  einheitliches  Verfahren  zur  raumordnerischen
 Beurteilung  und  Planfeststellung  für  Leitungen  von  über-
 regionaler  und  europäischer  Bedeutung,  insbesondere  bei
 Ländergrenzen  überschreitenden  Leitungen,  können  die  im
 Verfahren  bestehenden  Beschleunigungspotentiale  ausge-
 schöpft  werden.  Eine  Verfahrensdurchführung  für  Bundes-
 fachplanung  und  Planfeststellung  aus  einer  Hand  ermöglicht
 bei  entsprechender  Mitwirkung  des  Vorhabenträgers  eine
 Verfahrensbeschleunigung.  Schätzungsweise  könnten  die
 Verfahren  zukünftig  innerhalb  von  vier  bis  fünf  Jahren  ab-
 geschlossen  werden  –  im  Unterschied  zu  heute  durchaus  üb-
 lichen zehn Jahren Verfahrensdauer.

 Der  Entwurf  führt  keine  neuen  Informationspflichten  im
 Sinne  des  Gesetzes  zur  Einsetzung  eines  Nationalen  Nor-
 menkontrollrates  für  Unternehmen  sowie  Bürgerinnen  und
 Bürger ein.

 3.  Sonstige Kosten

 Die  Kompensationszahlungen  an  Gebietskörperschaften,
 die  von  einer  Höchstspannungsfreileitung  betroffen  sind,
 wird  sich  geringfügig  auf  die  Netzentgelte  auswirken.  Die
 Investitionskosten  (Anschaffungs-  und  Herstellungskosten)
 einer  380-Kilovolt-Freileitung  belaufen  sich  auf  ca.  750  000
 Euro/km.  Diese  Kosten  berücksichtigen  keine  Schaltanla-
 gen,  Transformatoren  etc.  Die  vorgesehene  Ausgleichszah-
 lung  von  40  000  Euro/Kilometer  Leitung  erhöht  das  Invest
 um  ca.  4  Prozent.  Dies  würde  nach  überschlägiger  Rech-
 nung  den  Onshore-Netzausbau,  sowie  er  z.  B.  in  der  dena-
 Netzstudie-II  ausgewiesen  ist,  bei  vollständiger  Ausführung
 als  Freileitung  um  knapp  133  Mio.  Euro  oder  ca.  2  Prozent
 verteuern,  die  sich  über  die  technisch-wirtschaftlichen  Nut-
 zungsdauern verteilen.

 Die  für  die  Übertragungsnetzbetreiber  aufkommenden  Ge-
 bühren  fließen  in  die  Preiskalkulation  und  damit  in  die
 Netzentgelte  ein.  Dies  ist  nicht  anders  als  bei  den  heute  aus-
 schließlich  in  Ländern  erhobenen  Gebühren.  Die  Auswir-
 kungen  auf  den  Strompreis  für  Haushalte  und  Industrie  wer-
 den  sehr  gering  sein.  Würden  die  ca.  850  km  Ausbaumaß-
 nahmen  nach  dem  Energieleitungsausbaugesetz  nach  dem
 vorliegenden  Verfahren  durchgeführt  und  die  Kosten  über
 die  Netzentgelte  refinanziert,  würden  die  Netzentgelte  für
 einen  durchschnittlichen  Haushaltskunden  bei  einer  insge-
 samt  fünfjährigen  Verfahrensdauer  um  0,04  Prozent/a  oder
 unter 0,01 Cent/kWh beeinflusst.

 Die  Kostenfolge  auf  die  Netzentgelte  durch  die  Erhöhung
 des  Mehrkostenfaktors  für  die  Erdkverkabelung  auf  der  110
 Kilovolt-Ebene  liegt  bei  ca.  56  Mio.  Euro  bis  2020.  Dies
 entspricht  jährlichen  Mehrkosten  in  Höhe  von  2,8  Mio.
 Euro  und  einer  Netzentgeltsteigerung  für  Haushaltskunden
 von  0,017  bis  0,035  Prozent.  Dabei  wurde  entsprechend  der

 BDEW-Studie  zum  Netzausbau  auf  der  110-Kilovolt-Ebene
 die prognostizierten 350 km bis 2020 zu Grunde gelegt.

 Durch  die  Entfristung  der  Verpflichtung  der  Übertragungs-
 netzbetreiber  zur  Anbindung  von  Offshorewindparks  aus
 §  17  Absatz  2a  des  Energiewirtschaftsgesetzes  durch  die
 Änderung  in  §  118  des  Energiewirtschaftsgesetzes  wird  die
 Offshore-Anbindung  endgültig  den  Übertragungsnetzbetrei-
 bern  zugeordnet.  Netzanbindungskosten  werden  damit  in
 den  Netzentgelten  bundesweit  gewälzt.  Nach  dem  Energie-
 konzept  der  Bundesregierung  sollen  bis  2030  25  Gigawatt
 Offshore  Wind  er-  und  angeschlossen  werden.  Derzeit  kos-
 tet  die  Anbindung  von  1  GW  ca.  1  Mrd.  Euro,  vorbehaltlich
 von  Kostenänderungen  werden  mithin  25  Mrd.  Euro  aus
 allgemeinen  Netznutzungsentgelten  getragen.  Es  ist  zu  be-
 rücksichtigen,  dass  die  Investitionskosten  annuitätisch  auf
 die  wirtschaftlichen  Nutzungsdauern  verteilt  werden.  Je
 1  Mrd.  Euro  zusätzliche  Kosten  auf  der  Übertragungsebene
 erhöhen  sich  die  Netzentgelte  für  einen  in  der  Niederspan-
 nung  angeschlossenen  durchschnittlichen  Haushaltskunden
 (3500  kWh/a) um rd. 5  Prozent.

 Die  Netzentgelte  machen  am  Strompreis  des  Haushaltskun-
 den  ca.  24  Prozent  aus.  Netzentgelte  machen  für  Industrie-
 kunden (ermäßigter Steuersatz) ca. 12  Prozent aus.

 4.  Gender Mainstreaming

 Das  Gesetz  verursacht  keine  Auswirkungen  von  gleichstel-
 lungspolitischer Bedeutung.

 5.  Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit

 Der  Gesetzentwurf  steht  im  Einklang  mit  den  Leitgedanken
 der  Bundesregierung  zur  nachhaltigen  Entwicklung  im  Sinn
 der  Nationalen  Nachhaltigkeitsstrategie.  Mit  dem  Gesetzes-
 entwurf  soll  die  Netzinfrastruktur  mit  Blick  auf  eine  nach-
 haltige  Stromversorgung  modernisiert  und  beschleunigt
 werden.  Die  Beschleunigung  des  Netzausbaus  dient  vor  al-
 lem  dem  Ausbau  von  erneuerbaren  Energien  als  Eckpfeiler
 einer nachhaltigen Energieversorgung.

 V. Befristung

 Eine  Befristung  ist  abzulehnen,  da  der  Netzausbau  des
 Übertragungsnetzes  und  der  erforderlicher  Behördenaufbau
 auf einen langen Zeitraum angelegt sind.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel   1  (Netzausbaubeschleunigungsgesetz
 Übertragungsnetz – NABEG)

 Zu Abschnitt  1

 Allgemeine Vorschriften (§§  1 bis 3)

 Der  Abschnitt  enthält  allgemeine  Vorschriften  zu  Zweck
 und  Geltungsbereich  des  Gesetzes  sowie  Begriffsbestim-
 mungen.

 Zu §  1 (Grundsatz)

 Der  Grundsatz  nennt  die  Beschleunigung  des  Ausbaus  des
 Übertragungsnetzes  mit  überregionaler  oder  europäischer
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Bedeutung  im  Sinne  des  §  12e  Absatz  2  Satz  1  des  Energie-
 wirtschaftsgesetzes  als  Ziel  des  Gesetzes  (Satz  1).  Das  Ge-
 setz  schafft  die  Grundlage  für  einen  rechtssicheren,  transpa-
 renten,  effizienten  und  umweltverträglichen  Ausbau  des
 Übertragungsnetzes  sowie  dessen  Ertüchtigung  (Satz  2).
 Das  Gesetz  dient  damit  dem  grundlegenden  Gemein-
 wohlzweck  der  Energieversorgung.  Für  die  Netzertüchti-
 gungsbedarfe,  die  in  einem  Bundesbedarfsplangesetz  nach
 §  12e  Absatz  4  Satz  1  des  Energiewirtschaftsgesetzes  als
 solche  mit  überregionaler  und  europäischer  Bedeutung  aus-
 gewiesen  werden,  kommt  über  den  grundsätzlich  immer  be-
 stehenden  Gemeinwohlbedarf  hinaus  hinzu,  dass  diese  in
 besonderer  Weise  der  Realisierung  der  Energiewende  bei
 gleichzeitiger  Aufrechterhaltung  der  Versorgungssicherheit
 dienen.  Für  die  konkreten,  aus  dem  festgestellten  Bedarf
 entwickelten  Projekte  spricht  daher  ein  überragender  öffent-
 licher  Zweck.  Nach  Satz  3  besteht  an  der  Verwirklichung
 der  Vorhaben,  die  in  den  Anwendungsbereich  dieses  Geset-
 zes  fallen,  ein  überragendes  öffentliches  Interesse.  Sie  ge-
 hen  daher  mit  dem  entsprechenden  Gewicht  u.  a.  in  die  nach
 den  §  34  Absatz  3  und  45  Absatz  7  Satz  1  Nummer  5  des
 Bundesnaturschutzgesetzes  erforderliche  Abwägung  ein,
 sofern  im  Einzelfall  eine  entsprechende  gebiets-  oder  arten-
 schutzrechtliche  Ausnahmeentscheidung  notwendig  werden
 sollte.

 Zu §  2 (Anwendungsbereich)

 Absatz  1  legt  den  Anwendungsbereich  des  Gesetzes  auf
 Höchstspannungsleitungen,  die  in  einem  Bundesbedarfs-
 plangesetz  im  Sinne  von  §  12e  Absatz  4  Satz  1  des  Energie-
 wirtschaftsgesetzes  als  solche  mit  europäischer  oder  über-
 regionaler  Bedeutung  gekennzeichnet  sind,  fest.  Diese  Ein-
 schränkung  trägt  der  herkömmlichen  Zuständigkeit  der  Län-
 der  für  die  Raumverträglichkeitsprüfung  gemäß  §  15
 Absatz  1  Satz  1  des  Raumordnungsgesetzes  und  der  ener-
 giewirtschaftlichen  Planfeststellung  gemäß  §  43  Absatz  1
 Satz  1  des  Energiewirtschaftsgesetzes  Rechnung.  Die  mit
 dem  NABEG  verbundene  Verlagerung  der  Kompetenzen
 von  Landes-  auf  Bundesebene  erfolgt  insofern  unter  Wah-
 rung  des  im  Grundgesetz  angelegten  föderalen  Prinzips.  Die
 Verlagerung  ist  daher  auf  die  national  bzw.  für  den  Strom-
 binnenmarkt  der  Europäischen  Union  bedeutsamen  sowie
 die  ländergrenzenüberschreitenden  Stromtransportleitun-
 gen  zu  beschränken.  Im  Übrigen  bleiben  die  Länder  für  die
 Durchführung  der  Raumordnungs-  und  Planfeststellungs-
 verfahren zuständig.

 Absatz  2  bezieht  den  Anwendungsbereich  des  Gesetzes
 über  Absatz  1  hinaus  auf  Hochspannungsfreileitungen  mit
 einer  Nennspannung  von  110  Kilovolt  oder  mehr  sowie  auf
 Bahnstromfernleitungen,  ohne  dass  sie  von  überregionaler
 oder  europäischer  Bedeutung  sind,  sofern  diese  Leitungen
 mit  einer  Hochspannungsfreileitung  nach  Absatz  2  auf  ei-
 nem  Mehrfachgestänge  geführt  werden.  Diese  Erweiterung
 folgt  dem  Gebot  der  Vorhabenbündelung.  Sie  führt  dazu,
 dass  die  genannten  Hochspannungsfreileitungen  und
 Bahnstromfernleitungen  nicht  einem  gesonderten,  von  den
 Ländern  bzw.  dem  Eisenbahnbundesamt  durchzuführenden
 Raumordnungsverfahren  oder  Planfeststellungs-  bzw.  Plan-
 genehmigungsverfahren  unterliegen,  sondern  durch  die
 Bundesnetzagentur  geführt  werden.  Die  zurücktretenden
 Behörden  sind  im  weiteren  Verfahren  zu  beteiligende  Trä-
 ger  öffentlicher  Belange.  Da  für  die  Verfahren  in  der  Hoch-

 und  Höchstspannungsebene  üblicherweise  unterschiedliche
 Vorhabenträger  verantwortlich  sind,  kann  die  gemeinsame
 Verfahrensführung  nur  erfolgen,  wenn  gemeinsame  Anträge
 vorliegen  und  das  Bundesfachplanungsverfahren  nicht  we-
 sentlich  verzögert  wird.  Der  §  78  des  Verwaltungsverfah-
 rensgesetzes  für  das  Zusammentreffen  mehrerer  Vorhaben
 findet entsprechend Anwendung.

 Absatz  3  nimmt  Höchstspannungsleitungen,  die  im  Energie-
 leitungsausbaugesetz  aufgeführt  sind,  von  dem  Geltungsbe-
 reich  des  Gesetzes  aus.  Damit  wird  klargestellt,  dass  alle
 Ausbaumaßnahmen  von  Höchstspannungsleitungen,  die  im
 Energieleitungsausbaugesetz  aufgeführt  sind,  weiterhin  un-
 ter  den  Anwendungsbereich  des  Energieleitungsausbauge-
 setzes  fallen  und  –  unabhängig  davon,  welche  Leitungen  im
 Bundesbedarfplan  aufgeführt  sind  –  vom  Anwendungsbe-
 reich  des  Netzausbaubeschleunigungsgesetzes  ausgeschlos-
 sen  sind.  Die  überwiegend  laufenden  Raumordnungs-  bzw.
 Planfeststellungsverfahren  sind  durch  die  nach  Landesrecht
 zuständigen  Behörden  zügig  zu  Ende  zu  führen.  Hier  sollen
 durch  die  Regelungen  des  NABEG  keine  Verzögerungen
 eintreten.

 Zu §  3 (Begriffsbestimmungen)

 Absatz  1  definiert  den  Begriff  der  Trassenkorridore  im
 Sinne  dieses  Gesetzes.  Ein  Trassenkorridor  beschreibt  also
 nicht  eine  genaue  Linienführung,  sondern  umfasst  einen
 darüber  hinausgehenden  Flächenkorridor.  Ein  Flächenkorri-
 dor  räumt  den  Planungsbehörden  und  Übertragungsnetzbe-
 treibern  bei  der  Feintrassierung  in  der  Planfeststellung  einen
 gewissen  Spielraum  ein.  Auf  diese  Weise  kann  außerdem
 besonderen  Anforderungen  des  Einzelfalls  besser  Rechnung
 getragen  werden.  Die  Trassenkorridore  sollten  daher  Brei-
 ten  von  500  m  bis  höchstens  1  000  m  aufweisen.  Bei  beste-
 henden  Konfliktlagen  kann  der  Trassenkorridor  verändert
 werden.

 Absatz  2  definiert  den  Begriff  der  Vereinigungen  im  Sinne
 des  Gesetzes.  Der  Verweis  auf  die  Vorschrift  des  §  3  des
 Umwelt-Rechtsbehelfgesetzes  gewährleistet,  dass  die  Betei-
 ligung  von  Vereinigungen  in  der  Bundesfachplanung  und
 der  Planfeststellung  nach  dem  Übertragungsnetz-Ausbau-
 Gesetz  dieselben  Vereinigungen  erfasst,  die  auch  nach  dem
 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz  zur  Einlegung  von  Rechtsbe-
 helfen  gegen  Planfeststellungsbeschlüsse  oder  Plangeneh-
 migungen  nach  diesem  Gesetz  berechtigt  sind.  §  3  des  Um-
 welt-Rechtsbehelfsgesetzes  regelt  die  für  die  Einlegung  von
 Rechtsbehelfen  nach  §  2  Absatz  1  des  Umwelt-Rechtsbe-
 helfsgesetzes  erforderliche  bzw.  nach  §  2  Absatz  2  des  Um-
 welt-Rechtsbehelfsgesetzes  zumindest  beantragte  Anerken-
 nung  in-  und  ausländischer  Vereinigungen.  Dabei  sind  sol-
 che  Vereinigungen  zu  beteiligten,  die  durch  das  konkrete
 Vorhaben  in  ihrem  satzungsgemäßen  (z.  B.  regionalen)  Auf-
 gabenbereich  betroffen  sind.  Die  weiteren  Vorschriften  des
 Gesetzes  stellen  sicher,  dass  die  Vereinigungen  weitrei-
 chende,  über  die  verbindlichen  Standards  des  Umwelt-
 Rechtsbehelfsgesetzes  hinausgehende  Beteiligungsrechte
 haben.

 Absatz  3  definiert  den  Vorhabenträger  im  Sinne  dieses  Ge-
 setzes.  Da  es  sich  bei  dem  Netzentwicklungsplan  und  dem
 Bundesbedarfsplan  um  gemeinsame  Pläne  aller  Übertra-
 gungsnetzbetreiber  handelt,  ist  im  Energiewirtschaftsgesetz
 eine  Bestimmung  über  den  konkret  verpflichteten  Übertra-
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gungsnetzbetreiber  erforderlich  gewesen.  Dieser  ist  dann
 auch der Vorhabenträger im Sinne dieses Gesetzes.

 Zu Abschnitt  2

 Bundesfachplanung (§§  4 bis 17)

 Der  Abschnitt  setzt  die  von  der  Bundesregierung  im  Ener-
 giekonzept  vom  28.  September  2010  angekündigten  Rege-
 lungen  zu  der  Bundesfachplanung  um:  Die  Bundesfachpla-
 nung folgt auf den Bundesbedarfsplan.

 Zu §  4  (Zweck der Bundesfachplanung)

 Die  Vorschrift  beschreibt  den  Zweck  der  Bundesfachpla-
 nung.  Dieser  besteht  in  der  Bestimmung  von  Trassenkorri-
 doren  für  die  nach  einem  Bundesbedarfsplangesetz  gemäß
 §  12e  Absatz  4  Satz  1  des  Energiewirtschaftsgesetzes  als
 europäisch  oder  überregional  bedeutsam  ausgewiesenen
 Höchstspannungsleitungen  (Satz  1).  Mit  der  Bundesfach-
 planung  wird  der  energiewirtschaftliche  Bedarf  in  einen
 räumlich-konkretisierten  Ausbaubedarf  überführt.  Die  Bun-
 desfachplanung  mündet  in  den  Bundesnetzplan  (§  17).  Die
 bestimmten  Trassenkorridore  stellen  die  Grundlage  für  die
 nachfolgenden Planfeststellungsverfahren dar (Satz  2).

 Zu §  5  (Inhalt der Bundesfachplanung)

 Die Vorschrift bestimmt den Inhalt der Bundesfachplanung.

 Gemäß  Absatz  1  ist  in  der  Bundesfachplanung  insbesondere
 die  Raumverträglichkeit  der  Trassenkorridore  von  im  Bun-
 desbedarfsplan  aufgeführten  Höchstspannungsleitungen  im
 Sinne  von  §  2  unter  überörtlichen  Gesichtspunkten  auf  die
 in  den  Grundsätzen  des  §  2  Absatz  2  des  Raumordnungsge-
 setzes  genannten  Belange  zu  prüfen  (Satz  1).  In  diesem  Ver-
 fahren  ist  gemäß  den  Vorgaben  des  Satzes  2  zu  ermitteln,  in-
 wieweit  die  Trassenkorridore  mit  den  Erfordernissen  der
 raumordnerischen  Vorgaben  des  Bundes  und  der  Länder
 übereinstimmen.  Die  Prüfung  und  Feststellung  (§  12
 Absatz  2)  der  Raumverträglichkeit  ist  erforderlich,  um  die
 mit  dem  Bundesnetzplan  bezweckte  Trassensicherung  zu
 ermöglichen.  Zentral  für  die  Akzeptanz  der  gewählten  Tras-
 senkorridore  ist  die  Prüfung  von  ernsthaft  in  Betracht  kom-
 menden  Alternativen.  Diese  können  durch  den  Vorhaben-
 träger,  die  Träger  öffentlicher  Belange,  insbesondere  die
 Raumordnungsbehörden  der  Länder,  in  den  Verfahren  nach
 den  §§  7  und  9,  oder  durch  andere  Beteiligte  in  das  Ver-
 fahren  eingeführt  werden.  Sofern  Alternativen  von  Trassen-
 korridoren  ernsthaft  in  Betracht  kommen,  sind  diese  eben-
 falls Gegenstand der Prüfung (Satz  3).

 Absatz  2  regelt  die  Pflicht  zur  Umweltprüfung  in  Form
 einer  Strategischen  Umweltprüfung.  Dementsprechend
 schließt  die  Bundesfachplanung  die  Ermittlung,  Beschrei-
 bung  und  Bewertung  der  raumbedeutsamen  Auswirkungen
 der  Ausbaumaßnahmen  auf  die  in  §  2  Absatz  1  Satz  2  des
 Gesetzes  über  die  Umweltverträglichkeitsprüfung  genann-
 ten  Schutzgüter  entsprechend  dem  Planungsstand  ein.  Die
 Durchführung  einer  Strategischen  Umweltprüfung  bereits
 auf  der  Ebene  der  Bundesfachplanung  entspricht  dem  Früh-
 zeitigkeitsgebot,  wonach  die  Umweltauswirkungen  bei  ge-
 stuften  Zulassungsverfahren  so  früh  wie  möglich  zu  berück-
 sichtigen  sind.  Abweichungen  sind  nur  im  Rahmen  des  ver-

 einfachten  Verfahrens  nach  §  11  und  des  Gesetzes  über  die
 Umweltverträglichkeitsprüfung möglich.

 Die  Bundesfachplanung  (Raumverträglichkeitsprüfung  und
 Strategische  Umweltprüfung)  kann  nach  Absatz  3  in  einzel-
 nen  Abschnitten  erfolgen,  auch  wenn  der  Übertragungsnetz-
 betreiber  keinen  entsprechenden  Antrag  gestellt  hat.  Dies
 bietet  sich  bei  besonders  umfangreichen  Vorhaben  sowie  in
 den  Fällen  an,  in  denen  die  Verwirklichung  bestimmter  Ab-
 schnitte  besonders  dringlich  oder  besonders  konfliktbelastet
 ist.  Die  Abschnittsbildung  ermöglicht  es,  den  späteren
 Bundesnetzplan  Schritt  für  Schritt  entsprechend  dem  je-
 weils vordringlichen Bedarf zu erarbeiten.

 Zu §  6 (Antrag auf Bundesfachplanung)

 Die  Vorschrift  macht  die  Einleitung  der  Bundesfachplanung
 von  dem  Antrag  des  nach  §  12c  Absatz  4  Satz  3  des  Ener-
 giewirtschaftsgesetzes  verantwortlichen  Übertragungsnetz-
 betreibers  abhängig  (Satz  1).  Die  Antragsstellung  hat  inner-
 halb  angemessener  Frist  nach  Aufnahme  der  Stromleitung
 in  den  Bundesbedarfsplan  bei  der  Bundesnetzagentur  zu  er-
 folgen  (Satz  2).  Die  darin  enthaltene  Pflicht  der  Vorhaben-
 träger  zur  Antragstellung  stellt  die  zügige  Verwirklichung
 der  im  Bundesbedarfsplan  aufgenommenen  Leitungsvorha-
 ben  und  damit  den  Ausbau  des  Übertragungsnetzes  sicher.
 Bei  der  Bestimmung,  was  eine  „angemessene  Frist“  ist,  ist
 der  Umfang  des  Vorhabens  zu  berücksichtigen.  Dem  Vorha-
 benträger  muss  ausreichend  Zeit  bleiben,  um  den  Anforde-
 rungen  an  den  Antrag  gerecht  werden  zu  können.  Der
 Antrag  muss  nach  Satz  6  Mindestinhalte  enthalten,  die  ins-
 besondere  die  Durchführung  einer  Antragskonferenz  (§  7)
 ermöglichen.  Indem  die  Bundesnetzagentur  dem  Vorhaben-
 träger  eine  angemessene  Frist  für  die  Antragstellung  setzen
 kann,  wird  gewährleistet,  dass  die  Antragstellung  nicht  ver-
 zögert  wird.  Die  gesetzte  Frist  kann  mit  einem  Zwangsgeld
 bis  zu  250  000  Euro  sanktioniert  werden.  Im  Übrigen  gehört
 die  fristgereichte  Antragstellung  zu  den  erforderlichen  Maß-
 nahmen  der  verantwortlichen  Übertragungsnetzbetreiber
 aus  ihrer  Verpflichtung  zum  bedarfsgerechten  Netzausbau
 und  den  Pflichten  aus  den  Netzentwicklungsplänen,  die
 nach  §  65  Absatz  2a  des  Entwurfs  des  Energiewirtschafts-
 gesetzes  durchgesetzt  werden  können.  Die  vom  Trassenkor-
 ridor  betroffenen  zuständigen  Raumordnungsbehörden  der
 Länder  sind  von  der  Frist  zu  benachrichtigen  (Satz  3).  Der
 Antrag  kann  zunächst  auf  einzelne  Abschnitte  eines  Tras-
 senkorridors  beschränkt  werden  (Satz  4).  Der  Vorhabenträ-
 ger  hat  dadurch  die  Möglichkeit,  die  Bundesfachplanung  für
 einen  Trassenkorridor  auf  verschiedene  Verfahren  aufzutei-
 len,  sofern  dies  sachlich  gerechtfertigt  ist.  Dies  bietet  sich
 bei  besonders  umfangreichen  Vorhaben  sowie  in  den  Fällen
 an,  in  denen  die  Verwirklichung  bestimmter  Abschnitte  be-
 sonders  dringlich  oder  konfliktbelastet  ist.  Die  Abschnitts-
 bildung  ermöglicht  es,  den  späteren  Bundesnetzplan  Schritt
 für  Schritt  entsprechend  dem  jeweils  vordringlichen  Bedarf
 zu  erarbeiten.  Die  Möglichkeit  zur  Abschnittsbildung  ent-
 bindet  den  Übertragungsnetzbetreiber  nicht  von  seiner  Ver-
 antwortung  nach  §  12c  Absatz  4  Satz  3  des  Energiewirt-
 schaftsgesetzes  zur  Durchführung  einer  im  Netzentwick-
 lungsplan  festgelegten  Ausbaumaßnahme.  Die  Bundesnetz-
 agentur  behält  daher  das  Recht,  dem  Vorhabenträger  auch
 für  die  noch  nicht  beantragten  Abschnitte  einer  Ausbaumaß-
 nahme eine Frist zur Antragstellung zu setzen.
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Zu §  7  (Festlegung des Untersuchungsrahmens)

 Die  in  der  Vorschrift  angeordnete  Antragskonferenz  ergänzt
 die  Vorschriften  über  die  Besprechung  nach  §  14i  des  Ge-
 setzes  über  die  Umweltverträglichkeitsprüfung.  Die  An-
 tragskonferenz  ist  anders  als  der  herkömmliche  Scoping-
 Termin  nicht  auf  Gegenstand,  Umfang  und  Methoden  der
 Strategischen  Umweltprüfung  beschränkt,  sondern  dient
 auch  der  Festlegung  des  Untersuchungsrahmens  in  der  Bun-
 desfachplanung  (Absatz  1  Satz  2).  Bei  der  Festlegung  des
 Untersuchungsrahmens  berücksichtigt  die  Bundesnetz-
 agentur  die  Vorschläge  der  Länder  sowie  anderer  Beteiligter
 der  Antragskonferenz  zu  alternativen  Trassenkorridoren
 (Absatz  3).  Insbesondere  soll  geklärt  werden,  inwieweit  die
 Übereinstimmung  der  beantragten  oder  ggf.  vorgeschlage-
 nen  Trassenkorridore  mit  den  Erfordernissen  der  Raumord-
 nung  der  betroffenen  Bundesländer  besteht  oder  hergestellt
 werden kann (Absatz  1 Satz 3).

 Die  Antragskonferenz  ist  zugleich  Scoping-Termin  nach
 dem  Gesetz  über  die  Umweltverträglichkeitsprüfung  (Ab-
 satz  1  Satz  4),  unterscheidet  sich  von  diesem  aber  nicht  nur
 nach  Absatz  1,  sondern  zum  einen  auch  dadurch,  als  dass
 nach  Absatz  2  Satz  1  zu  ihm  neben  den  betroffenen  Trägern
 öffentlicher  Belange  auch  die  betroffenen  Vereinigungen
 (§  3  Absatz  2)  geladen  werden.  Zu  den  betroffenen  Trägern
 öffentlicher  Belange  gehören  insbesondere  die  für  die  Lan-
 desplanung  zuständigen  Landesbehörden.  Zum  anderen  be-
 steht  der  Unterschied  zum  Scoping-Termin  vor  allem  darin,
 dass  jede  Person  berechtigt  ist,  an  der  Antragskonferenz
 teilzunehmen  (Absatz  2  Satz  3).  Damit  ist  die  Antragskon-
 ferenz  ein  entscheidender  Baustein,  um  die  bestehenden  Be-
 teiligungsrechte  bei  Großvorhaben  durch  vertrauensbil-
 dende  und  Akzeptanz  steigernde  Maßnahmen  fortzuent-
 wickeln.  Widerstreitende  öffentliche  und  private  Belange
 treten  bereits  im  frühzeitigen  Verfahrensstadium  zu  Tage
 und  machen  eine  Einbeziehung  der  breiten  Öffentlichkeit
 erforderlich.  Die  Antragskonferenz  trägt  damit  zur  Verfah-
 renstransparenz,  Akzeptanz  und  Befriedung  bei  und  dient
 auch  der  Beschleunigung  des  erforderlichen  Ausbaus  der
 Übertragungsnetze.  Während  die  Träger  öffentlicher  Be-
 lange  und  die  Vereinigungen  im  Sinne  des  Gesetzes  mittels
 Zusendung  des  Antrags  nach  §  6  geladen  werden  (Absatz  2
 Satz  1,  zweiter  Halbsatz),  erfolgt  die  notwendige  Unterrich-
 tung  der  Öffentlichkeit  über  das  Internet  und  örtliche  Tages-
 zeitungen,  die  in  dem  Bereich  verbreitet  sind,  in  dem  sich
 der  beantragte  Trassenkorridor  voraussichtlich  auswirken
 wird  (Absatz  3  Satz  3).  Um  die  Antragskonferenz  praktisch
 handhabbar  zu  machen,  wird  die  Bundesnetzagentur  die  Be-
 teiligung  der  Öffentlichkeit  ausgestalten  müssen,  z.  B.  eine
 Anmeldung zu den Terminen fordern können.

 Grundlage  ist  demnach  eine  zweistufige  Antragstellung
 durch  den  Vorhabenträger.  Dieser  hat  zunächst  mit  dem  An-
 trag  die  für  die  Durchführung  einer  Antragskonferenz  not-
 wendigen  Unterlagen  nach  §  6  Satz  5  und  6  vorzulegen,  die
 die  Durchführung  einer  Antragskonferenz  ermöglicht.  Auf
 Basis  der  Antragskonferenz  werden  der  Untersuchungsrah-
 men  festgesetzt  und  insbesondere  die  erforderlichen  Um-
 weltuntersuchungen  durchgeführt,  zu  denen  gemäß  §  8  Un-
 terlagen einzureichen sind.

 Die  Verpflichtung  der  Bundesnetzagentur,  aufgrund  der  Er-
 gebnisse  der  Antragskonferenz  einen  Untersuchungsrahmen
 für  die  Bundesfachplanung  festzusetzen  und  den  Inhalt  der

 vom  Vorhabenträger  nach  §  8  einzureichenden  Unterlagen
 zu  bestimmen  (Absatz  4),  ermöglicht  eine  effiziente  Durch-
 führung  der  Bundesfachplanung  und  vermeidet  spätere  Ver-
 zögerungen.  Die  Fristenregelung  des  Absatzes  5  ist  ein
 weiteres  Beschleunigungsinstrument.  Zudem  ist  die  An-
 tragskonferenz  nach  Absatz  1  Satz  1  zum  Zwecke  der  Ver-
 fahrensbeschleunigung  von  der  Bundesnetzagentur  unver-
 züglich nach Einreichung des Antrags durchzuführen.

 Absatz  6  dient  dem  Schutz  von  schützenswerten  Informa-
 tionen und grundrechtlichen Positionen.

 Nach  Absatz  7  kann  die  Antragskonferenz  unterbleiben,
 wenn  ein  vereinfachtes  Verfahren  nach  §  11  beantragt  wor-
 den  ist.  Der  Verzicht  auf  die  Antragskonferenz  steht  im
 pflichtgemäßen Ermessen der Bundesnetzagentur.

 Zu §  8  (Unterlagen)

 Die  Vorschrift  verpflichtet  die  Übertragungsnetzbetreiber
 zur  Vorlage  der  für  die  Bundesfachplanung  erforderlichen
 Unterlagen  (Sätze  1,  2  und  5).  Im  Einzelnen  liegt  es  gemäß
 §  7  Absatz  4  und  §  8  Satz  3  im  Ermessen  der  Bundesnetz-
 agentur,  welche  Unterlagen  sie  für  erforderlich  hält.  Die
 Vorschrift  ist  Ausdruck  des  umweltrechtlichen  Verursacher-
 prinzips.  Wer  ein  umweltrelevantes  Vorhaben  verwirklichen
 will,  muss  auch  die  Informationen  liefern,  die  notwendig
 sind,  um  die  Raum-  und  Umweltwirkungen  des  Vorhabens
 überprüfen  zu  können.  Satz  4  dient  dem  Schutz  von  Ge-
 schäfts-  oder  Betriebsgeheimnissen.  Satz  6  regelt  die  von
 der  Bundesnetzagentur  vorzunehmende  Vollständigkeits-
 prüfung,  die  zum  Zwecke  der  Verfahrensbeschleunigung
 unverzüglich  nach  Eingang  der  Unterlagen  des  Übertra-
 gungsnetzbetreibers  zu  erfolgen  hat.  Die  Vollständigkeit  be-
 zieht  sich  in  diesem  Verfahrensstadium  auf  die  formelle
 Vollständigkeit  der  Unterlagen  anhand  der  Festsetzungen
 nach  §  7  Absatz  4  und  der  Plausibilität  der  Unterlagen.  Wer
 vorsätzlich  oder  leichtfertig  entgegen  §  8  Absatz  1  Satz  1
 Unterlagen  nicht  richtig  vorlegt,  begeht  gemäß  §  33  des  Ge-
 setzes  eine  Ordnungswidrigkeit,  welche  mit  einer  Geldbuße
 bis zu hunderttausend Euro geahndet werden kann.

 Zu §  9 (Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung)

 Absatz  1  sieht  die  Zusendung  der  Unterlagen  an  die  betrof-
 fen  Träger  öffentlicher  Belange  sowie  an  die  Nachbarstaa-
 ten  vor.  Die  Zwei-Wochenfrist  nach  Absatz  1  Satz  1  ist  ein
 weiteres  Beschleunigungselement  des  Gesetzes.  Die  Mög-
 lichkeit,  nach  Absatz  2  Satz  2  die  Stellungnahmen  elektro-
 nisch  zu  übermitteln,  dient  sowohl  der  Verfahrensbeschleu-
 nigung  als  auch  der  Kosteneffizienz.  Fristbeginn  ist  hier  die
 Vorlage  der  notwendigen  Anzahl  der  Unterlagen  zur  Über-
 sendung  an  die  Beteiligten  nach  Absatz  1  Satz  1  durch  den
 Vorhabenträger.

 Die  Fristenregelung  des  Absatzes  2  dient  der  Verfahrens-
 beschleunigung  und  entspricht  der  Regelung  des  §  73  Ab-
 satz  2  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  in  angepasster
 Form.  Die  Präklusionsregelung  des  Absatzes  2  Satz  3  ist  ein
 weiteres  Element  der  Verfahrensbeschleunigung,  entspricht
 in  angepasster  Form  ebenfalls  §  73  Absatz  3a  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes.

 Die  Absätze  3  bis  6  regeln  die  Öffentlichkeitsbeteiligung.
 Damit  werden  zugleich  die  Anforderungen  der  Richtlinie
 2001/42/EG umgesetzt.
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Absatz  3  Satz  1  sieht  vor,  dass  die  Bundesnetzagentur  die
 Unterlagen  innerhalb  von  zwei  Wochen  nach  Zugang  für  die
 Dauer  von  einem  Monat  an  ihrem  Sitz  und  ihren  Außenstel-
 len  auslegt.  Finden  sich  keine  Außenstellen  in  einer  für  die
 Betroffenen  zumutbaren  Nähe,  soll  die  Auslegung  bei  wei-
 teren geeigneten Stellen erfolgen (Absatz  3 Satz  2).

 Absatz  3  Satz  3  und  4  regelt  die  Bekanntmachung  der  Aus-
 legung.  Die  Bekanntmachung  erfolgt  nach  Satz  3  in  ört-
 lichen  Tageszeitungen,  die  im  Bereich  des  Vorhabens  ver-
 breitet  sind,  im  Amtsblatt  der  Bundesnetzagentur  und  im
 Internet.  Diese  Neuerung  trägt  der  Tatsache  Rechnung,  dass
 die  Fachplanung  von  der  Bundesnetzagentur  und  nicht  den
 Ländern  durchgeführt  wird.  Durch  die  Bekanntmachung  im
 Amtsblatt  der  Bundesnetzagentur  und  in  örtlichen  Tages-
 zeitungen  ist  gewährleistet,  dass  auch  die  Bürgerinnen  und
 Bürger,  die  über  keinen  Internetzugang  verfügen,  informiert
 werden.

 Die  Unterlagen  sind  außerdem  gleichzeitig  im  Internet  zu
 veröffentlichen  (Absatz  4  Satz  1).  Die  Veröffentlichung  ist
 entsprechend  Absatz  3  Sätze  3  und  4  bekannt  zu  machen
 (Absatz  4 Satz 2).

 Absatz  5  dient  dem  Schutz  von  schützenswerten  Informa-
 tionen und grundrechtlichen Positionen.

 Absatz  6  regelt  die  Abgabe  von  Stellungnahmen,  die  jeder,
 einschließlich  Vereinigungen,  nach  Absatz  1  Nummer  2,  er-
 heben  kann.  Die  Regelung  entspricht  §  73  Absatz  4  des  Ver-
 waltungsverfahrensgesetzes in angepasster Form.

 Nach  Absatz  7  kann  ein  Anhörungsverfahren  unterbleiben,
 wenn  ein  vereinfachtes  Verfahren  nach  §  11  beantragt  wor-
 den  ist.  Der  Verzicht  auf  die  Durchführung  des  Anhörungs-
 verfahrens  steht  im  pflichtgemäßen  Ermessen  der  Bundes-
 netzagentur.  In  der  Regel  kann  das  Anhörungsverfahren  im
 Falle des §  11 unterbleiben.

 Zu §  10 (Erörterungstermin)

 §  10  sieht  für  die  Bundesfachplanung  zwingend  die  Durch-
 führung  eines  Erörterungstermins  vor.  Eine  Ausnahme  von
 diesem  Grundsatz  ist  nur  zulässig,  wenn  einer  der  Fälle
 nach Satz 2 Nummer  1 bis 4 vorliegt.

 Zu §  11 (Vereinfachtes Verfahren)

 Mit  dieser  Vorschrift  wird  für  Vorhaben,  bei  denen  eine  Vor-
 prüfung  nach  §  14d  Satz  1  des  Gesetzes  über  die  Umwelt-
 verträglichkeitsprüfung  ergibt,  dass  keine  Pflicht  zur  Durch-
 führung  einer  Strategischen  Umweltprüfung  besteht,  ein
 weiteres  Beschleunigungselement  in  das  Gesetz  eingefügt.
 Zum  anderen  dient  das  Verfahren  aber  auch  der  Vorhaben-
 bündelung  und  setzt  Anreize  für  die  Planung,  bei  der  Wahl
 der  Trassenkorridore  möglichst  vorhandene  Trassen  oder
 bereits  ausgewiesene  Trassenkorridore  zu  nutzen.  Damit
 wird  das  Gebot,  der  Vorhabenbündelung  Vorrang  vor  dem
 Neubau  von  Leitungen  auf  neuen  Trassen  zu  geben,  gesetz-
 lich  normiert.  Dies  führt  zu  geringeren  Eingriffen  in  die
 Natur-  und  Landschaft,  schont  das  Landschaftsbild  und
 dient damit auch dem Umwelt- und Naturschutz.

 Die  Vorschrift  findet  ihr  Vorbild  in  §  16  des  Raumordnungs-
 gesetzes  über  das  vereinfachte  Raumordnungsverfahren  und
 ihr  Pendant  in  §  25  dieses  Gesetzes  über  unwesentliche  Än-
 derungen  im  Planfeststellungsverfahren.  Bei  Ersatzneubau-

 ten  von  Hoch-  und  Höchstspannungsleitungen,  bei  Maßnah-
 men,  die  bestehende  Trassen  oder  bereits  in  Raumordnungs-
 plänen  bzw.  der  Bundesfachplanung  ausgewiesene  Trassen-
 korridore  nutzen,  ist  es  nicht  unbedingt  erforderlich,  ein
 Bundesfachplanungsverfahren durchzuführen.

 Bei  den  für  das  vereinfachte  Verfahren  vorgesehenen  Aus-
 baumaßnahmen  in  vorhandener  Trasse  ist  auch  zu  berück-
 sichtigen,  dass  je  nach  Ausbau  der  Trasse  (geänderte  Höhe
 sowie  Breite  der  Strommasten,  technische  Ausstattung,  Zu-
 satzbauten  neben  bestehenden  Masten)  militärische  Be-
 lange,  z.  B.  durch  Störungen  von  Radaranlagen  sowie  Tief-
 flugstrecken,  beeinträchtigt  werden  könnten.  Beeinträchti-
 gungen militärischer Belange sind zu vermeiden.

 Absatz  1  Satz  2  stellt  klar,  dass  auch  das  vereinfachte  Ver-
 fahren  auf  sachlich  gerechtfertigte  Trassenabschnitte  be-
 schränkt  werden  kann.  Die  Regelungen  zu  den  Untersu-
 chungen der Umweltauswirkungen bleiben unberührt.

 Gemäß  Absatz  2  stellt  die  Bundesnetzagentur  in  dem  ver-
 einfachten  Verfahren  im  Benehmen  mit  den  zuständigen
 Landesbehörden  anhand  der  vom  Vorhabenträger  einge-
 reichten  Unterlagen  fest,  ob  die  Ausbaumaßnahme  raum-
 verträglich  ist.  Da  im  vereinfachten  Verfahren  gemäß  §  9
 Absatz  7  die  Durchführung  eines  Anhörungsverfahrens  un-
 terbleiben  kann,  soll  auf  Grundlage  der  eingereichten  Unter-
 lagen  die  Prüfung  der  Raumverträglichkeit  jedenfalls  im
 Benehmen  mit  den  zuständigen  Landesbehörden  hergestellt
 werden.

 Nach  Absatz  3  ist  das  vereinfachte  Verfahren  binnen  drei
 Monaten  nach  Vorliegen  der  vollständigen  Unterlagen  bei
 der  Bundesnetzagentur  abzuschließen.  Ist  die  Durchführung
 eines  Anhörungsverfahrens  im  Einzelfall  sinnvoll  und  erfor-
 derlich, beträgt die Frist vier Monate.

 Zu §  12 (Abschluss der Bundesfachplanung)

 Die  Sechs-Monate-Frist  des  Absatzes  1  dient  der  Verfah-
 rensbeschleunigung.  Die  Frist  knüpft  an  die  Feststellung  der
 Bundesnetzagentur  an,  dass  die  Unterlagen  vollständigen
 vorliegen.

 Absatz  2  nennt  die  Inhalte  der  Bundesfachplanung.  Nach
 Nummer  1  enthält  die  Entscheidung  der  Bundesnetzagentur
 den  Verlauf  des  Trassenkorridors,  der  Teil  des  Bundesnetz-
 plans  wird,  sowie  die  an  Landesgrenzen  gelegenen  Länder-
 übergangspunkte.  Nummer  2  stellt  klar,  dass  die  nach  §  14k
 des  Gesetzes  über  die  Umweltverträglichkeitsprüfung  im
 Rahmen  der  Strategischen  Umweltprüfung  vorzunehmende
 Bewertung  sowie  die  Erklärung  nach  §  14l  Absatz  2  des  Ge-
 setzes  über  die  Umweltverträglichkeitsprüfung  in  die  Ent-
 scheidung  aufzunehmen  sind.  Nummer  3  beinhaltet  die  Prü-
 fung  von  Alternativen  von  Trassenkorridoren.  Aufnahme  in
 den  Bundesnetzplan  findet  der  Trassenkorridor,  der  die  we-
 nigsten  Konflikte  in  Hinblick  auf  die  Raum-  und  Umwelt-
 verträglichkeit  aufwirft.  Die  Raumverträglichkeit  der  Tras-
 senkorridore  ist  zu  dokumentieren.  Dementsprechend  muss
 die  Bundesnetzagentur  der  Entscheidung  eine  Begründung
 beifügen,  in  der  die  Raumverträglichkeit  im  Einzelnen  dar-
 gestellt  wird  (Satz  2).  Mit  dem  Abschluss  des  Bundesfach-
 planungsverfahrens  kann  die  Bundesnetzagentur  dem  Vor-
 habenträger  eine  angemessene  Frist  zur  Einleitung  des  Plan-
 feststellungsverfahrens  setzen.  Diese  Regelung  trägt  dem
 Umstand  Rechnung,  dass  angesichts  der  Unterschiedlich-
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keit  der  Umwelt-  und  Raumwiderstände  eine  pauschale
 Frist  nicht  gesetzlich  geregelt  werden  kann.  Indem  die
 Bundesnetzagentur  dem  Vorhabenträger  in  Kenntnis  der  Er-
 gebnisse  der  Bundesfachplanung  eine  angemessene  Frist  für
 die  Antragstellung  setzen  kann  (Satz  3),  wird  gewährleistet,
 dass  die  Antragstellung  nicht  verzögert  wird.  Bei  der  Be-
 stimmung,  was  eine  „angemessene  Frist“  ist,  ist  der  Umfang
 des  Vorhabens  zu  berücksichtigen.  Dem  Vorhabenträger
 muss  ausreichend  Zeit  bleiben,  um  den  Anforderungen  an
 den  Antrag  gerecht  werden  zu  können.  Die  Fristsetzung
 kann  mit  Zwangsgeld  bis  zu  250  000  Euro  sanktioniert  wer-
 den (§  34).

 Absatz  3  trägt  den  Besonderheiten  des  vereinfachten  Ver-
 fahrens  gemäß  §  11  Rechnung.  Da  in  dem  vereinfachten
 Verfahren  die  Raumverträglichkeit  einer  Ausbaumaßnahme
 gemäß  §  11  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  und  2  auf  einer  kon-
 kreten  Trasse  geprüft  wird  oder  ein  Raumordnungsverfah-
 ren  oder  eine  Bundesfachplanung  gemäß  §  11  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  3  bereits  durchgeführt  wurde,  ist  die  Auf-
 nahme  der  Trasse  bzw.  des  Ergebnisses  des  Raumordnungs-
 verfahrens  oder  der  Bundesfachplanung  erforderlich  und
 ausreichend.

 Zu §  13  (Bekanntgabe  und  Veröffentlichung  der  Entschei-
 dung)

 Die  Absätze  1  und  2  sehen  eine  Übermittlung  der  Entschei-
 dung  der  Bundesnetzagentur  zur  Bundesfachplanung  gemäß
 §  12  Absatz  2  an  die  Beteiligten  gemäß  §  9  Absatz  1  und
 deren Auslegung vor.

 Absatz  3  dient  dem  Schutz  von  schützenswerten  Informa-
 tionen und grundrechtlichen Positionen.

 Zu §  14 (Einwendungen der Bundesländer)

 Die  Einwendungsbefugnis  der  Länder  trägt  den  besonderen
 Interessen  der  Länder  und  ihrer  Planungshoheit  Rechnung
 angesichts  der  durch  §  15  Absatz  1  Satz  1  angeordneten
 Bindungswirkung.  Die  Bundesnetzagentur  muss  ihre  Ent-
 scheidung  im  Lichte  etwaiger  Einwendungen  erneut  prüfen
 und rechtfertigen.

 Zu §  15 (Bindungswirkung der Bundesfachplanung)

 Die  Regelung  des  Absatzes  1  schafft  einen  Ausgleich  zwi-
 schen  der  Wechselwirkung  zwischen  der  Planungshoheit
 der  Länder,  die  ihren  Ausdruck  in  raumordnerischen  Plänen
 findet,  und  dem  Anliegen  des  Ausbaus  des  Übertragungs-
 netzes.  Während  durch  §  5  Absatz  1  sichergestellt  wird,
 dass  der  Bund  präexistenten  oder  konkret  in  Erscheinung
 befindlichen  landesplanerischen  Maßnahmen  Rechnung
 trägt,  geht  es  bei  Absatz  1  umgekehrt  im  Kern  darum,  dass
 die  Länder  die  Ergebnisse  der  Bundesfachplanung  als  ver-
 bindlich hinnehmen.

 Absatz  1  ist  Ausdruck  der  engen  Verzahnung  zwischen  der
 Bundesfachplanung  mit  dem  nachfolgenden  Planfeststel-
 lungsverfahren.  Während  durch  den  Bundesbedarfsplan
 nach  §  12e  Absatz  4  Satz  1  des  Energiewirtschaftsgesetzes
 die  energiewirtschaftliche  Notwendigkeit  eines  Vorhabens
 verbindlich  für  das  Planfeststellungsverfahren  festgelegt
 wird,  stellt  die  Bundesfachplanung  die  Raum-  und  Umwelt-
 verträglichkeit  der  Trassenkorridore  verbindlich  für  das

 Planfeststellungsverfahren  fest.  Das  Planfeststellungsver-
 fahren wird dadurch erheblich entlastet.

 Die  Beschränkung  der  Geltungsdauer  der  Ergebnisse  der
 Bundesfachplanung  auf  zehn  Jahre  gemäß  Absatz  2  Satz  1
 ist  erforderlich,  da  mit  Ablauf  der  Frist  mit  einer  Änderung
 der  für  die  Beurteilung  maßgeblichen  rechtlichen  und/oder
 tatsächlichen  Verhältnisse  zu  rechnen  ist,  die  eine  neue
 Raumverträglichkeits-  und  Strategische  Umweltprüfung  er-
 forderlich  macht.  Ist  das  nicht  der  Fall,  kann  und  soll  die
 Bundesnetzagentur  die  Frist  um  fünf  Jahre  verlängern,  um
 unnötige  Doppelprüfungen  zu  vermeiden  (Absatz  2  Satz  2
 und 3).

 Nach  Absatz  3  Satz  1  haben  die  Ergebnisse  der  Bundesfach-
 planung  keine  unmittelbare  Außenwirkung,  insbesondere
 gegenüber  dem  Vorhabenträger  und  gegenüber  Einzelnen,
 und  ersetzen  nicht  die  Entscheidung  über  die  Zulässigkeit
 der  Ausbaumaßnahme.  Die  fehlende  unmittelbare  Außen-
 wirkung  ergibt  sich  bereits  daraus,  dass  die  Bundesfach-
 planung  nur  verwaltungsinternen  Charakter  hat.  Die  Rege-
 lung  hat  daher  nur  klarstellenden  Charakter.  Entsprechendes
 gilt  für  Absatz  3  Satz  2,  wonach  die  Ergebnisse  der  Bundes-
 fachplanung  nicht  selbständig  anfechtbar  sind,  sondern  nur
 im  Rahmen  des  Rechtsbehelfsverfahrens  gegen  die  Zu-
 lassungsentscheidung  für  die  jeweilige  Ausbaumaßnahme
 überprüft werden können.

 Zu §  16  (Veränderungssperren)

 Absatz  1  eröffnet  die  Möglichkeit,  mit  Abschluss  der  Bun-
 desfachplanung  oder  nachträglich  für  einzelne  Abschnitte
 von  Trassenkorridoren  Veränderungssperren  einzuführen,
 soweit  für  diese  Leitungen  ein  vordringlicher  Bedarf  festge-
 stellt  wird  (Satz  1).  Abschnitte  von  Trassenkorridoren,  bei
 denen  kein  vordringlicher  Bedarf  besteht,  können  nicht  mit
 einer  Veränderungssperre  gesichert  werden,  da  ansonsten  zu
 stark  in  die  kommunale  Planungshoheit  und  private  Rechte
 eingegriffen  würde.  Satz  2  beschreibt  die  Wirkungen  der
 Veränderungssperre.  Mit  der  Veränderungssperre  soll  tat-
 sächlichen  Veränderungen,  die  der  Verwirklichung  der
 Stromleitung  entgegenstehen,  vorgebeugt  werden  (Satz  2
 Nummer  1).  Ebenso  soll  vermieden  werden,  dass  sonstige
 erhebliche  oder  wertsteigernde  Maßnahmen  am  Grundstück
 oder  bauliche  Anlagen  am  Grundstück  oder  baulichen  Anla-
 gen  durchgeführt  werden,  da  dies  die  Verwirklichung  der
 Leitungsvorhaben  erschweren  kann  (Satz  2  Nummer  2).
 Notwendige  bauliche  Maßnahmen  an  Bahnstromfernleitun-
 gen  zur  Sicherung  und  Wahrung  des  Eisenbahnbetriebes
 bleiben  unberührt.  Mit  der  Befristung  der  Veränderungs-
 sperre  nach  Satz  3  wird  der  Grundsatz  der  Verhältnismäßig-
 keit  gewahrt,  dem  die  Veränderungssperre  als  Inhalts-  und
 Schrankenbestimmung  des  Grundeigentums  gemäß
 Artikel  14  Absatz  1  des  Grundgesetzes  unterliegt.  Satz  4
 sieht  eine  Fristverlängerung  vor,  die  jedoch  aus  Gründen  der
 Verhältnismäßigkeit  durch  besondere  Umstände  gerechtfer-
 tigt sein muss.

 Absatz  2  gebietet  in  den  Fällen  ihrer  Funktionslosigkeit  eine
 Aufhebung der Veränderungssperre.

 Zu §  17 (Bundesnetzplan)

 Der  in  Satz  1  geregelte  Bundesnetzplan  dokumentiert  die
 durch  die  Bundesfachplanung  festgelegten  Trassenkorri-
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dore.  Indem  er  einmal  jährlich  im  Bundesanzeiger  zu  ver-
 öffentlichen  ist  (Satz  3),  dient  er  insbesondere  zu  Informa-
 tionszwecken.

 Zu Abschnitt  3

 Planfeststellung (§§  18 bis 28)

 Der  Abschnitt  enthält  die  Regelungen  über  das  Planfeststel-
 lungs- und Plangenehmigungsverfahren.

 Zu §  18  (Erfordernis einer Planfeststellung)

 Die  Vorschrift  beinhaltet  in  Absatz  1  für  die  Errichtung,  den
 Betrieb  und  die  Änderung  von  Leitungen  für  den  Transport
 von  Elektrizität  mit  europäischer  oder  überregionaler  Be-
 deutung,  insbesondere  bundesländerübergreifende  Höchst-
 spannungsleitungen,  die  im  Bundesnetzplan  aufgeführt
 sind,  einen  Planfeststellungsvorbehalt.  Die  zuständige  Plan-
 feststellungsbehörde  ist  die  Bundesnetzagentur  (§  31).  Die
 Zuständigkeit  der  Bundesnetzagentur  auch  für  das  Planfest-
 stellungsverfahren  stellt  sicher,  dass  die  Planfeststellung
 ohne  Zeitverlust  und  Verlust  von  in  der  Bundesfachplanung
 gewonnenen  Kenntnissen  unmittelbar  an  die  Bundesfach-
 planung  anknüpfen  kann.  Zudem  ist  auf  diese  Weise  eine
 Prioritätensetzung bei verschiedenen Vorhaben möglich.

 Absatz  2  ermöglicht  es,  Anlagen  wie  z.  B.  Umspannanla-
 gen,  die  zuvor  gesondert  und  nach  anderen  Vorschriften  ge-
 nehmigt  werden  mussten,  in  das  Planfeststellungsverfahren
 zu  integrieren  und  dient  damit  der  Verfahrensbeschleuni-
 gung.  Über  die  Einbeziehung  entscheidet  der  Vorhabenträ-
 ger.

 Absatz  3  Satz  1  nimmt  das  allgemeine  planungsrechtliche
 Abwägungsgebot  in  Bezug.  Die  Regelung  entspricht  der
 Regelung  des  §  43  Satz  2  des  Energiewirtschaftsgesetzes.
 Durch  Absatz  3  Satz  2  wird  die  den  Vorhaben  zukommende
 Bedeutung  für  die  Abwägungsentscheidung  hervorgehoben.
 Nach  Absatz  3  Satz  3  sind  die  §§  18  bis  28  eine  spezialge-
 setzliche  Regelung  zu  Teil  5  des  Energiewirtschaftsgesetzes
 über  das  Planfeststellungsverfahren  (§§  43  bis  45a).  Die
 Regelungen  des  Teils  5  des  Energiewirtschaftsgesetzes  über
 das  Planfeststellungsverfahren  kommen  zur  Anwendung,
 wenn  das  NABEG  keine  abweichenden  Regelungen  enthält.
 Soweit  nach  den  Vorschriften  des  Teils  5  des  Energie-
 wirtschaftsgesetzes  über  das  Planfeststellungsverfahren  die
 Vorschriften  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  anwend-
 bar  sind,  gilt  dies  auch  für  die  Planfeststellung  nach  dem
 NABEG.  Für  das  Planfeststellungsverfahren  nach  dem
 NABEG  gilt  somit  grundsätzlich  das  für  Stromleitungen
 bereits  entwickelte  Regelungsinstrumentarium.  Gleichzeitig
 wird  der  Notwendigkeit  eines  beschleunigten  Ausbaus  des
 Übertragungsnetzes  mit  überregionaler  oder  europäischer
 Bedeutung Rechnung getragen.

 Zu §  19  (Antrag auf Planfeststellungsbeschluss)

 Satz  1  stellt  klar,  dass  das  Planfeststellungsverfahren  mit
 dem  Antrag  des  Vorhabenträgers  eingeleitet  wird.  Die  Rege-
 lung  enthält  keine  Abweichung  gegenüber  den  Regelungen
 des  geltenden  Planfeststellungsrechts.  Die  Alternativendar-
 stellung  nach  §  19  Satz  1  Nummer  2  soll  sich  nur  auf  punk-
 tuelle  Alternativen  der  konkreten  Trassenführung  beziehen,
 soweit  der  Vorhabenträger  diese  für  seinen  Antrag  in  Erwä-
 gung gezogen hat.

 Die  Bestimmung,  nach  der  der  Antrag  zunächst  auf  einzelne
 Trassenabschnitte  beschränkt  werden  kann  (Satz  2),  gibt
 dem  Vorhabenträger  die  Möglichkeit,  die  Planfeststellung
 für  ein  Vorhaben  auf  verschiedene  Verfahren  aufzuteilen.
 Die  Kriterien  dafür  müssen  sachgerecht  sein.  Dies  bietet
 sich  bei  besonders  umfangreichen  Vorhaben  sowie  in  den
 Fällen  an,  in  denen  die  Verwirklichung  bestimmter  Ab-
 schnitte  besonders  dringlich  ist.  Die  Möglichkeit  zur  Ab-
 schnittsbildung  entbindet  den  Übertragungsnetzbetreiber
 nicht  von  seiner  Verantwortung  nach  §  12c  Absatz  4  Satz  3
 des  Energiewirtschaftsgesetzes  zur  Durchführung  einer  im
 Netzentwicklungsplan  festgelegten  Ausbaumaßnahmen.
 Die  Bundesnetzagentur  behält  daher  das  Recht,  dem  Vorha-
 benträger  auch  für  die  noch  nicht  beantragten  Ausbaumaß-
 nahmen eine Frist zur Antragstellung zu setzen.

 Erneut  schafft  das  Gesetz  ein  zweistufiges  Antragsverfah-
 ren,  in  dem  der  Antrag  zunächst  die  Grundlage  für  die  An-
 tragskonferenz nach §  20 schaffen soll.

 Zu §  20  (Antragskonferenz,  Festlegung  des  Untersuchungs-
 rahmens)

 Die  in  der  Vorschrift  angeordnete  Antragskonferenz  beruht
 auf  dem  in  der  Umweltverträglichkeitsprüfung  notwendigen
 Scoping  (§  5  des  Gesetzes  über  die  Umweltverträglichkeits-
 prüfung)  gemäß  den  Anforderungen  der  Richtlinie  97/11/
 EG  des  Rates  vom  3.  März  1997  zur  Änderung  der  Richt-
 linie  85/337/EWG  über  die  Umweltverträglichkeitsprüfung
 bei  bestimmten  öffentlichen  und  privaten  Projekten.  Die
 Antragskonferenz  ist  anders  als  der  herkömmliche  Scoping-
 Termin  nicht  auf  Gegenstand,  Umfang  und  Methoden  der
 Umweltverträglichkeitsprüfung  beschränkt,  sondern  er-
 streckt  sich  auf  alle  für  das  Planfeststellungsverfahren  er-
 hebliche  Fragen  (Absatz  1  Satz  2).  Vor  allem  aber  unter-
 scheidet  sich  die  Antragskonferenz  vom  Scoping-Termin
 nach  dem  Gesetz  über  die  Umweltverträglichkeitsprüfung
 durch  die  Beteiligung  der  Öffentlichkeit  in  einem  frühen
 Verfahrensstadium  (Absatz  2  Satz  3).  Damit  ist  die  Antrags-
 konferenz  ein  entscheidender  Baustein,  um  die  bestehenden
 Beteiligungsrechte  bei  Großvorhaben  durch  vertrauensbil-
 dende  und  Akzeptanz  steigernde  Maßnahmen  fortzuentwi-
 ckeln.  Widerstreitende  öffentliche  und  private  Belange  tre-
 ten  bereits  im  frühzeitigen  Verfahrensstadium  zu  Tage  und
 machen  eine  Einbeziehung  der  breiten  Öffentlichkeit  erfor-
 derlich.  Die  Antragskonferenz  trägt  damit  zur  Verfahrens-
 transparenz,  Akzeptanz  und  Befriedung  bei.  Sie  dient  außer-
 dem  der  Beschleunigung  des  Planfeststellungsverfahrens.
 Die  Verpflichtung  der  Bundesnetzagentur,  aufgrund  der  Er-
 gebnisse  der  Antragskonferenz  einen  Untersuchungsrahmen
 der  Planfeststellung  festzusetzen  und  den  Inhalt  der  vom
 Vorhabenträger  nach  §  21  einzureichenden  Unterlagen  zu
 bestimmen  (Absatz  3  Satz  1),  ermöglicht  eine  effiziente
 Durchführung  des  Planfeststellungsverfahrens  und  vermei-
 det  spätere  Verzögerungen.  Hierfür  ist  eine  Frist  gesetzt
 (Absatz  3 Satz  2).

 Absatz  4  dient  dem  Schutz  von  schützenswerten  Informa-
 tionen und grundrechtlichen Positionen.

 Nach  Absatz  5  kann  die  Antragskonferenz  unterbleiben,
 wenn  die  Voraussetzungen  des  §  25  vorliegen.  Damit  wird
 dem  Beschleunigungsgedanken  Rechnung  getragen.  Der
 Verzicht  auf  die  Antragskonferenz  steht  im  pflichtgemäßen
 Ermessen der Bundesnetzagentur.
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Zu §  21 (Einreichung des Plans und der Unterlagen)

 Absatz  1  Satz  1  entspricht  §  73  Absatz  1  Satz  1  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes  mit  der  Abweichung,  dass  der  Plan
 auf  Grundlage  der  Ergebnisse  der  Antragskonferenz  einzu-
 reichen  ist.  Entsprechend  ihrer  nach  §  20  Absatz  3  Satz  1
 bestehenden  Festsetzungskompetenz  kann  die  Bundesnetz-
 agentur  insbesondere  auch  Änderungen  an  den  Antragsun-
 terlagen verlangen.

 Absatz  4  ist  Ausdruck  der  entlastenden  Wirkung  der  vorlau-
 fenden  Bundesfachplanung  mit  durchgeführter  Untersu-
 chung  der  Umweltauswirkungen  in  der  Strategischen  Um-
 weltprüfung  auf  das  nachfolgende  Zulassungsverfahren.
 Doppelprüfungen  sollen  bereits  im  Verfahrensstadium  der
 Unterlageneinreichung  vermieden  werden.  Gleichzeitig  soll
 damit  eine  enge  Verzahnung  der  Bundesfachplanung  mit
 dem  nachfolgenden  Planfeststellungsverfahren  erreicht  wer-
 den.  Bei  der  Antragskonferenz  nach  §  20  dieses  Gesetzes
 und  der  Einreichung  von  Unterlagen  nach  §  21  dieses  Ge-
 setzes  soll  die  Bundesnetzagentur  gemäß  den  §§  5  und  14f
 Absatz  3  des  Gesetzes  über  die  Umweltverträglichkeitsprü-
 fung  unter  anderem  darauf  achten,  dass  sich  die  Unterlagen,
 die  für  die  Umweltverträglichkeitsprüfung  im  Rahmen  der
 Planfeststellung  für  die  beantragte  Stromleitung  vorzulegen
 sind,  gegenüber  der  im  Rahmen  der  Bundesfachplanung
 durchgeführten  Strategischen  Umweltprüfung  auf  zusätzli-
 che  oder  andere  erhebliche  Umweltauswirkungen  sowie  auf
 erforderliche  Aktualisierungen  und  Vertiefungen  beschrän-
 ken.  Vorbehaltlich  einer  Prüfung  im  Einzelfall  kann  wider-
 legbar  vermutet  werden,  dass  Unterlagen  weiterhin  hinrei-
 chend  aktuell  sind,  wenn  seit  Fertigstellung  der  in  Bezug
 genommenen  Unterlagen  aus  der  Bundesfachplanung,  ins-
 besondere  des  Umweltberichts,  ein  Zeitraum  von  weniger
 als  fünf  Jahren  vergangen  ist.  Zweifel  daran,  dass  die  in  der
 Bundesfachplanung  eingereichten  Unterlagen,  insbesondere
 der  Umweltbericht,  nicht  mehr  hinreichend  aktuell  sind,  sol-
 len  möglichst  in  der  Antragskonferenz  nach  §  20  dieses  Ge-
 setzes geklärt werden.

 Absatz  5  regelt  die  von  der  Bundesnetzagentur  vorzuneh-
 mende  Vollständigkeitsprüfung,  die  zum  Zwecke  der  Ver-
 fahrensbeschleunigung  unverzüglich  nach  Eingang  der  Un-
 terlagen  des  Übertragungsnetzbetreibers  zu  erfolgen  hat.
 Wer  vorsätzlich  oder  leichtfertig  entgegen  §  21  Absatz  1
 Satz  1  Unterlagen  nicht  richtig  vorlegt,  begeht  gemäß  §  33
 eine  Ordnungswidrigkeit,  welche  mit  einer  Geldbuße  bis  zu
 hunderttausend Euro geahndet werden kann.

 Zu §  22 (Anhörungsverfahren)

 Absatz  1  Satz  1  sieht  die  Zusendung  der  Unterlagen  an  die
 Träger  öffentlicher  Belange,  darunter  auch  die  Raumord-
 nungsbehörden  der  Länder,  sowie  an  die  Vereinigungen  in
 Abweichung  von  §  73  Absatz  2  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes  vor.  Dies  dient  der  erhöhten  Verfahrenstransparenz.
 Die  Zwei-Wochen-Frist  nach  Absatz  1  Satz  1  stellt  gegen-
 über  der  Monatsfrist  nach  §  73  Absatz  2  des  Verwaltungs-
 verfahrensgesetzes  eine  weitere  Abweichung  dar  und  ist  ein
 Beschleunigungselement.  Fristbeginn  ist  hier  die  Vorlage
 der  notwendigen  Zahl  der  Unterlagen  zur  Übersendung  an
 die  Beteiligten  nach  Absatz  1  Satz  1  durch  den  Vorhaben-
 träger.

 Die  Fristenregelung  des  Absatzes  2  Satz  1  entspricht  der
 Regelung  des  §  73  Absatz  3a  Satz  1  des  Verwaltungsverfah-
 rensgesetzes.  Die  Präklusionsregelungen  des  Absatzes  2
 Satz  2  ist  ein  weiteres  Element  der  Verfahrensbeschleuni-
 gung  und  dient  der  Entlastung  des  Planfeststellungsverfah-
 rens.  Die  enge  Verzahnung  von  Bundesfachplanung  und
 Planfeststellungsverfahren,  ein  zentrales  Beschleunigungs-
 element  des  Netzausbaubeschleunigungsgesetzes  Übertra-
 gungsnetz,  kommt  auch  hier  zum  Ausdruck.  Insbesondere
 Trassenvarianten,  die  bereits  in  der  Bundesfachplanung  ge-
 prüft  und  erörtert  wurden,  sollen  im  Planfeststellungsver-
 fahren  nicht  noch  einmal  detailliert  geprüft  werden.  Satz  4
 ist  an  §  73  Absatz  3a  Satz  2  des  Verwaltungsverfahrensge-
 setzes angelehnt.

 Die  Absätze  3  bis  7  regeln  die  Öffentlichkeitsbeteiligung.
 Damit  werden  zugleich  die  Anforderungen  der  Richtlinie
 2003/35/EG  über  die  Beteiligung  der  Öffentlichkeit  bei  der
 Ausarbeitung  bestimmter  umweltbezogener  Pläne  und  Pro-
 gramme  und  zur  Änderung  der  Richtlinien  85/337/EWG
 und  96/61/EG  des  Rates  in  Bezug  auf  die  Öffentlichkeitsbe-
 teiligung  und  den  Zugang  zu  Gerichten  (sog.  Öffentlich-
 keitsrichtlinie)  umgesetzt  und  durch  die  Nutzung  des  Inter-
 nets erweitert.

 Absatz  3  Satz  1  sieht  vor,  dass  die  Bundesnetzagentur  die
 Unterlagen  innerhalb  von  zwei  Wochen  nach  Zugang  des
 vollständigen  Plans  für  die  Dauer  von  einem  Monat  auslegt.
 Es  findet  die  in  §  43a  Nummer  1  des  Energiewirtschafts-
 gesetzes  und  §  73  Absatz  2  und  3  des  Verwaltungsverfah-
 rensgesetzes  vorgesehene  Auslegung  in  den  Gemeinden,  in
 deren  Gebiet  sich  das  Vorhaben  voraussichtlich  auswirkt,
 Anwendung.  Eine  Beschneidung  der  Öffentlichkeitsbeteili-
 gung  wird  dadurch  ausgeschlossen.  Die  in  Absatz  3  Satz  1
 festgelegte  Zwei-Wochen-Frist  entspricht  §  43a  Nummer  1
 des  Energiewirtschaftsgesetzes,  die  Monatsfrist  §  73
 Absatz  3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

 Absatz  3  Satz  3  und  4  regelt  die  Bekanntmachung  der  Aus-
 legung.  Die  Bekanntmachung  erfolgt  nach  Satz  3  in  ört-
 lichen  Tageszeitungen,  die  im  Bereich  des  Vorhabens  ver-
 breitet  sind,  im  Amtsblatt  der  Bundesnetzagentur  und  im
 Internet  und  somit  anders  als  die  Bekanntmachung  nach
 §  73  Absatz  5  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  nicht
 „ortsüblich“.  Diese  Neuerung  trägt  der  Tatsache  Rechnung,
 dass  die  Planfeststellung  von  der  Bundesnetzagentur  und
 nicht  von  den  Ländern  durchgeführt  wird.  Durch  die  Be-
 kanntmachung  im  Amtsblatt  der  Bundesnetzagentur  und  in
 örtlichen  Tageszeitungen  ist  gewährleistet,  dass  auch  die
 Bürgerinnen  und  Bürger,  die  über  keinen  Internetzugang
 verfügen, informiert werden.

 Absatz  5  dient  dem  Schutz  von  schützenswerten  Informa-
 tionen und grundrechtlichen Positionen.

 Absatz  6  regelt  die  Abgabe  von  Einwendungen.  Satz  1  ent-
 spricht  §  74  Absatz  4  Satz  1  des  Verwaltungsverfahrensge-
 setzes  mit  der  Abweichung,  dass  die  Einwendungen  schrift-
 lich  nur  gegenüber  der  Bundesnetzagentur  und  zur  Nieder-
 schrift  nur  bei  der  jeweiligen  Auslegungsstelle  erfolgen
 können.  Satz  2  entspricht  §  43a  Nummer  3  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes.

 Absatz  7  macht  den  Erörterungstermin  für  die  Bundesfach-
 planung  abweichend  vom  Energiewirtschaftsgesetz  wieder
 verpflichtend.  Vorhaben,  die  unter  die  Bundesfachplanung
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fallen,  bedürfen  in  der  Regel  ohnehin  eines  Erörterungster-
 mins.

 Nach  Absatz  8  kann  das  Anhörungsverfahren  unterbleiben,
 wenn  die  Voraussetzungen  des  §  25  vorliegen.  Damit  wird
 dem  Beschleunigungsgedanken  Rechnung  getragen.  Der
 Verzicht  auf  das  Anhörungsverfahren  steht  im  pflichtgemä-
 ßen Ermessen der Bundesnetzagentur.

 Zu §  23 (Umweltverträglichkeitsprüfung)

 Die  Vorschrift  ist  Ausdruck  der  entlastenden  Wirkung  der
 vorlaufenden  Bundesfachplanung  mit  durchgeführter  Stra-
 tegischer  Umweltprüfung  auf  das  nachfolgende  Zulassungs-
 verfahren.  Doppelprüfungen  sollen  vermieden  werden.
 Gleichzeitig  soll  damit  eine  enge  Verzahnung  der  Bundes-
 fachplanung  mit  dem  nachfolgenden  Planfeststellungsver-
 fahren  erreicht  werden.  Auf  §  21  Absatz  4  und  die  Begrün-
 dung hierzu wird Bezug genommen.

 Zu §  24 (Planfeststellungsbeschluss)

 Die  Vorschrift  regelt  den  Planfeststellungsbeschluss,  der
 durch die Bundesnetzagentur festgestellt wird (Absatz  1).

 Zu §  25 (Unwesentliche Änderungen)

 Diese  Vorschrift  ermöglicht  es  der  Bundesnetzagentur,  un-
 wesentliche  Änderungen  oder  Erweiterungen  anstelle  des
 Planfeststellungsverfahrens  durch  ein  Anzeigeverfahren  zu-
 zulassen.  Diese  Vorschrift  greift  die  Regelung  des  §  74
 Absatz  7  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  auf,  modifi-
 ziert diese aber im Sinne des NABEG.

 Abweichend  von  §  74  Absatz  7  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes  ordnet  die  Vorschrift  in  den  Sätzen  1  und  3  die
 Durchführung  eines  Anzeigeverfahrens  bei  unwesentlichen
 Änderungen  an.  Das  für  den  Vorhabenträger  verpflichtende
 Anzeigeverfahren  ermöglicht,  abweichend  von  §  74
 Absatz  7  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  eine  Entschei-
 dung,  ob  ein  Vorhaben  einer  Planfeststellung  oder  einer
 Plangenehmigung  bedarf,  vor  dem  Baubeginn  zu  treffen.  Es
 überlasst  es  daher  nicht  der  rechtlichen  Bewertung  durch
 den  Vorhabenträger,  ob  er  von  dem  Erfordernis  einer  Plan-
 feststellung  oder  einer  Plangenehmigung  freigestellt  ist.  Die
 Verfahrenshoheit  der  Bundesnetzagentur  wird  damit  ab-
 gesichert.  Die  Anzeigepflicht  ist  gemäß  §  33  Absatz  1
 Nummer  4 bußgeldbewehrt.

 Aus  den  Sätzen  1  und  6  wird  deutlich,  dass  die  Entschei-
 dung,  ob  anstelle  der  Anzeige  ein  Plangenehmigungs-  oder
 Planfeststellungsverfahren  durchzuführen  oder  die  Maß-
 nahme  von  einem  förmlichen  Verfahren  freigestellt  ist,  ab-
 weichend  von  §  74  Absatz  7  des  Verwaltungsverfahrensge-
 setzes  auch  bei  dem  Vorliegen  aller  Voraussetzungen  in  das
 Ermessen  der  Bundesnetzagentur  gestellt  ist.  Diese  Abwei-
 chung  von  den  allgemeinen  Regeln  des  Planfeststellungs-
 rechts  entspricht  vergleichbaren  Normen  des  Fachplanungs-
 rechts,  etwa  §  8  Absatz  3  des  Luftverkehrsgesetzes.  Die
 Frist  in  Satz  6  dient  darüber  hinaus  der  Verfahrensbeschleu-
 nigung.

 Satz  2  liefert  eine  Legaldefinition,  wann  eine  Änderung
 oder Erweiterung unwesentlich ist.

 Nach  Satz  4  sind  der  Anzeige  in  ausreichender  Weise  Erläu-
 terungen  beizufügen,  aus  denen  sich  ergibt,  dass  die  ge-

 plante  Änderung  unwesentlich  ist.  Nach  Satz  4  bedarf  es
 insbesondere  einer  Darstellung  zu  den  zu  erwartenden  Um-
 weltauswirkungen.  Beide  Regelungen  stellen  sicher,  dass
 die  Bundesnetzagentur  auf  Grundlage  ausreichender  Infor-
 mationen ihre Entscheidung treffen kann.

 Zu §  26  (Zusammentreffen mehrerer Vorhaben)

 Satz  1  ordnet  an,  dass  für  in  den  Bundesnetzplan  aufgenom-
 mene  Höchstspannungsleitungen  eine  einheitliche  Entschei-
 dung  getroffen  wird  für  die  Errichtung,  den  Betrieb  und  die
 Änderung  von  Hochspannungsfreileitungen  mit  einer  Nenn-
 spannung  von  110  Kilovolt  oder  mehr,  die  nicht  im  Bundes-
 netzplan  aufgeführt  sind,  sowie  von  Bahnstromfernleitun-
 gen,  sofern  diese  Leitungen  mit  einer  Höchstspannungsfrei-
 leitung  auf  einem  Mehrfachgestänge  geführt  werden  und
 gleichzeitig  beantragt  werden.  Die  Integration  dieser  Lei-
 tungen  in  das  Planfeststellungsverfahren  für  die  Höchst-
 spannungsleitung  folgt  dem  Gebot  der  Vorhabenbündelung.
 Sie  führt  dazu,  dass  die  Hochspannungsfreileitungen  und
 Bahnstromfernleitungen  nicht  mehr  zwingend  einem  geson-
 derten,  von  den  Ländern  oder  dem  Eisenbahnbundesamt
 durchzuführenden  Planfeststellungs-  bzw.  Plangenehmi-
 gungsverfahren  unterliegen,  sondern  gebündelt  werden  kön-
 nen.  Beides  hätte  überflüssige  Doppelprüfungen  und  unnö-
 tige  Verfahrensverzögerungen  zur  Folge  und  stünde  daher
 dem  Beschleunigungs-  und  Vereinfachungsgebot  entgegen.
 Hier  ist  zu  berücksichtigen,  dass  die  anderen  Vorhaben
 durch  Dritte  Vorhabenträger  und  bei  anderen  zuständigen
 Behörden  beantragten  werden.  Es  gelten  die  im  Verwal-
 tungsverfahrensgesetz dafür vorgesehenen Regeln.

 Satz  3  stellt  klar,  dass  sich  die  gemeinsame  Planfeststellung
 nach  den  Vorgaben  dieses  Gesetzes.  Dies  ist  auch  der  Fall,
 wenn  sich  nach  §  78  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes
 eine andere Behördenzuständigkeit ergibt.

 Zu §  27  (Vorzeitige  Besitzeinweisung  und  Enteignungsver-
 fahren)

 Absatz  1  räumt  dem  Vorhabenträger  ein  prozedurales  Wahl-
 recht  des  Inhalts  ein,  dass  er  nach  Abschluss  des  Anhö-
 rungsverfahrens  die  vorzeitige  Besitzeinweisung  betreiben
 kann  (Satz  1).  Hinsichtlich  der  Entschädigung  gelten  die
 Regelungen  des  §  44b  des  Energiewirtschaftsgesetzes.  Ein-
 griffe  in  eigentumsrechtliche  Positionen  durch  Nutzungs-
 beschränkungen können nicht entschädigungslos erfolgen.

 Absatz  2  räumt  dem  Vorhabenträger  ein  prozedurales  Wahl-
 recht  des  Inhalts  ein,  dass  er  nach  Abschluss  des  Anhö-
 rungsverfahrens  die  vorgezogene  Einleitung  und  Durchfüh-
 rung  eines  Enteignungsverfahrens  –  auf  eigenes  Kostenri-
 siko – verlangen kann (Satz  1).

 Die  Einleitung  eines  Enteignungsverfahrens,  das  nach  den
 Enteignungsgesetzen  der  Länder  durchgeführt  wird,  setzt
 im  Energiewirtschaftsrecht  nach  §  45  des  Energiewirt-
 schaftsgesetzes  das  Vorhandensein  einer  mit  enteignungs-
 rechtlicher  Vorwirkung  versehenen  Zulassungsentscheidung
 voraus.  Erst  zu  diesem  Zeitpunkt  steht  die  Zulässigkeit  des
 Vorhabens  mit  bindender  Wirkung  für  die  Enteignungsbe-
 hörde  fest.  Hierdurch  können  Zeitverluste  entstehen,  die  aus
 der  sequentiellen  Abfolge  dieser  Verfahrensschritte  resul-
 tieren.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 31 – Drucksache 17/6073
Vor  diesem  Hintergrund  lässt  sich  eine  Straffung  des  Ge-
 samtverfahrens  durch  eine  frühzeitige  und  möglichst  paral-
 lele  Durchführung  von  Zulassungs-  und  Enteignungsverfah-
 ren  erreichen.  Dies  ist  insbesondere  in  den  Fällen  nahelie-
 gend,  in  denen  sich  bereits  zu  einem  frühen  Zeitpunkt  eine
 konkrete  Trassenführung  abzeichnet.  Damit  können  zu-
 gleich  die  vom  Vorhaben  betroffenen  Grundstücke  be-
 stimmt  werden.  Durch  das  durch  den  Planfeststellungsbe-
 schluss  aufschiebend  bedingte  Ergebnis  ist  noch  nicht  von
 einem Entschädigungsanspruch auszugehen.

 In  Anlehnung  an  das  bereits  aus  dem  Bauplanungsrecht  be-
 kannte  Parallelverfahren  gemäß  §  33  des  Baugesetzbuchs
 (=  Parallelführung  von  Bebauungsplanverfahren  und  Bauge-
 nehmigungsverfahren)  kann  eine  weitgehende  Simultaneität
 des  Planungsverfahrens  mit  dem  Enteignungsverfahren  er-
 zielt  werden.  Verfahrensrechtliche  Vorgriffe  sind  insoweit
 auch  dem  Anlagenzulassungsrecht  nicht  fremd  (vgl.  etwa  die
 Erteilung  von  Vorbescheiden  gemäß  §  9  des  Bundes-
 immissionsschutzgesetzes).  Da  sowohl  die  Zulassung  der
 Enteignung  als  solche  als  auch  die  konkrete  Ausgestaltung
 des  Enteignungsverfahrens  gemäß  Artikel  74  Absatz  1
 Nummer  14  des  Grundgesetzes  grundsätzlich  dem  Bundes-
 gesetzgeber  obliegen,  steht  es  diesem  auch  frei,  das  sich  aus
 den  Landesenteignungsgesetzen  ergebende  Verfahren  im
 Rahmen  des  Energiewirtschaftsgesetzes  zu  modifizieren  und
 den konkreten Verfahrensbedürfnissen anzupassen.

 Nebenbestimmungen  im  Sinne  des  §  36  des  Verwaltungs-
 verfahrensgesetzes  zu  Enteignungsbeschlüssen,  wie  sie  in
 Satz  3  in  Form  einer  aufschiebenden  Bedingung  vorgesehen
 sind,  werden  allgemein  für  zulässig  erachtet.  Dies  wird  nur
 bei  auflösenden  Bedingungen  mit  Blick  auf  die  gerade  auf
 dem  Gebiet  der  Enteignungen  erforderliche  Rechtssicher-
 heit abgelehnt.

 Zu §  28  (Durchführung eines Raumordnungsverfahrens)

 Die  Vorschrift  befreit  als  spezialgesetzliche  Regelung  zu
 §  15  Absatz  1  des  Raumordnungsgesetzes  in  Verbindung
 mit  §  1  Satz  2  Nummer  14  der  Raumordnungsverordnung
 von  der  Pflicht  zur  Durchführung  eines  Raumordnungsver-
 fahrens  für  die  Errichtung  oder  die  Änderung  von  Höchst-
 spannungsleitungen,  für  die  im  Bundesnetzplan  Trassen-
 korridore  oder  Trassen  ausgewiesen  sind  (Satz  1).  Da  die
 Raumverträglichkeit  der  im  Bundesnetzplan  aufgeführten
 Trassenkorridore  oder  Trassen  bereits  in  der  Bundesfachpla-
 nung  geprüft  wurde  und  dessen  Ergebnisse  gemäß  §  15  für
 das  Planfeststellungsverfahren  verbindlich  sind,  dient  diese
 Regelung  der  Vermeidung  von  Doppelprüfungen.  Dement-
 sprechend  ist  die  Befreiung  von  der  Pflicht  zur  Durchfüh-
 rung  eines  Raumordnungsverfahrens  an  die  Geltungsdauer
 der Ergebnisse der Bundesfachplanung gekoppelt (Satz  2).

 Zu Abschnitt  4

 Gemeinsame Vorschriften (§§  29 bis 30)

 Zu §  29 (Projektmanager)

 Die  Vorschrift  sieht  für  die  Durchführung  bestimmter  Ver-
 fahrensschritte  den  Einsatz  eines  Dritten,  den  Projektmana-
 ger,  auf  Vorschlag  oder  mit  Zustimmung  des  Vorhabenträ-
 gers und auf dessen Kosten vor (Satz  1).

 Die  Gutachtenbeauftragung  und  -erstellung  im  Zuge  von
 Verfahren  betreffend  den  Bau  von  Energiefernleitungsver-

 fahren  ist  einer  weiteren  Erhöhung  des  Verfahrenstempos
 zugänglich.  Erfahrungen  beispielsweise  auf  dem  Gebiet  von
 Anlagen,  die  einer  immissionsschutzrechtlichen  Zulassung
 bedürfen,  zeigen,  dass  die  Einbeziehung  von  privaten  Drit-
 ten  hier  zu  einer  Straffung  und  Bündelung  der  Abläufe  von
 Planungsverfahren  führen  kann,  und  dies  entspricht  auch
 dem  Anliegen  des  Meseberger  Eckpunktepapiers,  in  wel-
 chem  dieser  Gedanke  mit  der  Forderung  nach  Muster-Pla-
 nungsleitlinien  aufgegriffen  wurde,  die  ihrem  Sinn  und
 Zweck  nach  auf  die  Effektuierung,  Beschleunigung  und
 Vereinheitlichung  der  Planverfahren  abzielen.  Vor  diesem
 Hintergrund  wird  das  Instrument  eines  privaten  Projektma-
 nagements  etabliert.  Der  zu  erwartende  Beschleunigungsef-
 fekt  ist  realistischer  Weise  jedoch  nur  bei  Auftragsvolumina
 zu  verwirklichen,  die  noch  keine  Durchführung  eines  Ver-
 gabeverfahrens erforderlich machen.

 Nach  dem  Muster  der  Gestaltungsidee  Städtebaulicher  Ver-
 träge  (§§  11,  12  des  Baugesetzbuchs),  insbesondere  der  un-
 längst  ermöglichten  Übertragung  von  sog.  Kommunika-
 tionsleistungen  nach  §  4b  des  Baugesetzbuchs,  kann  ein  von
 der  Genehmigungsbehörde  beauftragter  und  vom  Vorhaben-
 träger  finanzierter  Projektmanager  alle  notwendigen  Koor-
 dinierungsfunktionen  übernehmen,  die  nicht  unmittelbar  in
 den  Kern  des  Abwägungsvorgangs  vorstoßen.  Dazu  gehö-
 ren  jedenfalls  die  aufgeführten  Tätigkeiten,  die  Liste  ist
 nicht abschließend.

 Nach  Satz  2  liegt  die  Entscheidung  über  die  Ergebnisse  der
 Bundesfachplanung  nach  §  12  und  über  den  Planfeststel-
 lungsantrag  nach  §  24  Absatz  1  allein  bei  der  Bundesnetz-
 agentur.  Aus  dieser  Regelung  wird  neben  der  beispielhaften
 Aufzählung  in  Satz  1  noch  einmal  deutlich,  dass  die  Pro-
 jektmanager  den  Entscheidungsprozess  unterstützen,  aber
 nicht  an  den  eigentlichen  Entscheidungen  mitwirken  dürfen.
 Die  Öffnung  für  mögliche  Tätigkeiten  der  Projektmanager,
 die  in  Satz  1  durch  den  Einschub  von  „von  Verfahrens-
 schritten  wie“  erreicht  wird,  wird  in  Satz  2  insofern  einge-
 grenzt,  als  dass  Projektmanager  keine  hoheitlichen  Tätig-
 keiten  ausführen  dürfen.  Hinsichtlich  der  Vertraulichkeit
 und  der  Wahrung  des  Datenschutzes  muss  im  Innenverhält-
 nis  zwischen  Behörde  und  beauftragtem  Projektmanager
 sichergestellt  werden,  dass  dieser  wie  die  Behörde  die  Vor-
 schriften einhält.

 Zu §  30 (Kostenpflichtige Amtshandlungen)

 Mit  der  Gebührenregelung  in  §  30  wird  ein  sehr  einfaches
 und  leicht  verständliches  System  für  die  Refinanzierung  der
 öffentlichen  Planungskosten  bereitgestellt.  Wichtigste  Ge-
 sichtspunkte  dabei  sind  die  abschließende  Normierung  im
 Gesetz  und  die  völlig  unkomplizierte  Anwendbarkeit  bei
 Vollzug.

 Die  Gebührenhöhe  orientiert  sich  an  den  voraussichtlich
 entstehenden  Gesamtkosten  für  die  jeweilige  Amtshandlung
 im  Rahmen  der  Bundesfachplanung  und  der  Planfeststel-
 lung. Diese setzen sich zusammen aus:

 ●  Kosten  für  das  unmittelbar  bei  der  Trassenplanung  ein-
 zusetzende Personal,

 ●  anteilige Personalkosten der Querschnittsbereiche,

 ●  voraussichtliche  Kosten  spezieller  Investitionen  (z.  B.
 IT-Hard- und -Software).
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Die  Gebührenhöhe  orientiert  sich  am  Verwaltungsaufwand,
 der  primär  durch  die  Größe  bzw.  Länge  des  Vorhabens  be-
 stimmt  wird.  Dabei  ist  aber  aus  Vereinfachungsgründen
 nicht  darauf  abzustellen,  welcher  Aufwand  konkret  mit  ein-
 zelnen  Plantrassen  verbunden  ist,  sondern  in  stark  pauscha-
 lierender  Weise  eine  Durchschnittsbetrachtung  pro  Trassen-
 länge über sämtliche Vorhaben zu ermitteln.

 Für  die  getrennte  Kalkulation  der  Gebühren  für  die  unter-
 schiedlichen  Planungsverfahren  wird  unterstellt,  dass
 durchschnittlich  drei  Achtel  der  Kosten  auf  die  Bundesfach-
 planung  und  fünf  Achtel  auf  die  Planfeststellung  entfallen.
 Daraus  ergäben  sich  Gebühren  von  30  000  bzw.  50  000
 Euro  je  Plankilometer.  Der  Anknüpfungspunkt  Luftlinie
 wird  deshalb  gewählt,  weil  damit  die  Gebührenhöhe  sofort
 bei  Beantragung  des  Verfahrens  feststeht,  und  die  anhand
 anderer  Kriterien  zu  treffenden  Entscheidungen  über  den
 Trassenverlauf  nicht  durch  sachfremde  Erwägungen  im
 Hinblick auf die Planungskosten beeinflusst werden.

 Zu Abschnitt  5

 Behörden und Gremien (§§  31 bis 32)

 Zu §  31  (Zuständige Behörde)

 Absatz  1  weist  die  Zuständigkeit  zur  Anwendung  dieses
 Gesetzes  der  Bundesnetzagentur  für  Elektrizität,  Gas,  Tele-
 kommunikation, Post und Eisenbahnen zu.

 Die  Übertragung  der  Vollzugskompetenz  an  die  Bundes-
 netzagentur  durch  die  Erweiterung  des  Mandats  zur  Durch-
 führung  von  Bundesfachplanungs-  und  Planfeststellungs-
 verfahren  wird  auf  Artikel  86,  87  Absatz  3  Satz  1  erste  Alt.
 des  Grundgesetzes  (bundeseigene  Verwaltung)  gestützt.  Da-
 nach  können  Aufgaben  auf  schon  bestehende  Verwaltungs-
 einrichtungen des Bundes übertragen werden.

 Die  in  Absatz  2  geregelte  Berichtspflicht  dient  der  Sicher-
 stellung  einer  ausreichenden  Information  der  beiden  Bun-
 desministerien  angesichts  der  überragenden  Bedeutung  der
 Vorhaben, die dem Gesetz unterliegen.

 Zu §  32  (Bundesfachplanungsbeirat)

 Absatz  1  Satz  1  ordnet  an,  dass  bei  der  Bundesnetzagentur
 ein  ständiger  Bundesfachplanungsbeirat  gebildet  wird  und
 benennt  in  Satz  2  die  Mitglieder  dieses  Beirats.  Bereits  aus
 der  Besetzung  des  Beirats  wird  deutlich,  dass  dieses  Gre-
 mium  dem  Meinungs-  und  Erfahrungsaustausch  zwischen
 der  Bundesnetzagentur  und  den  Ländern  und  zwischen  den
 Ländern  untereinander  dient.  Das  Gremium  soll  mitunter
 auch  dazu  beitragen,  etwaige  Konflikte  zwischen  den  Mit-
 gliedern des Beirats diskursiv aufzulösen.

 Absatz  2  Satz  1  weist  dem  Beirat  die  Aufgaben  zu,  die
 Bundesnetzagentur  in  Grundsatzfragen  zur  Bundesfachpla-
 nung  und  zur  Aufstellung  des  Bundesnetzplans  zu  beraten,
 um  den  fortlaufenden  Prozess  des  Ausbaus  der  Übertra-
 gungsnetze  kontinuierlich  zu  begleiten  und  dabei  auch
 raumordnerische  Belange  der  Länder  frühzeitig  zu  erken-
 nen,  so  dass  diese  in  der  Bundesfachplanung  berücksichtigt
 werden  können.  In  dem  Beirat  sollen  insofern  grundsätzlich
 nicht  die  Schwierigkeiten  der  Bundesfachplanungs-  und
 Planfeststellungsverfahren  von  einzelnen  Ausbaumaßnah-
 men  des  Übertragungsnetzes  diskutiert  und  problematisiert
 werden,  intendiert  ist  eine  über  den  Einzelfall  hinausge-

 hende  Perspektive  auf  die  Schwierigkeiten  des  Ausbaus  der
 Übertragungsnetze.

 Nach  Absatz  3  Satz  1  soll  der  Beirat  regelmäßig  zusammen-
 treten,  nach  Satz  2  sind  aber  unabhängig  von  der  Vorgabe
 des  Satzes  1  immer  dann  Sitzungen  anzuberaumen,  wenn
 die  Bundesnetzagentur  oder  mindestens  zwei  Mitglieder  die
 Einberufung verlangen.

 Nach  Absatz  4  gibt  der  Bundesfachplanungsbeirat  sich  eine
 Geschäftordnung.

 Zu Abschnitt  6

 Sanktions- und Schlussvorschriften (§§  33 bis 35)

 Zu §  33  (Bußgeldvorschriften)

 Die  Vorschrift  ergänzt  die  im  NABEG  vorgesehene  Ver-
 pflichtung  zur  Errichtung,  Änderung  oder  Betrieb  einer  Lei-
 tung  um  die  Möglichkeit  der  bußgeldbewehrten  Sanktion
 durch  die  jeweils  verantwortlichen  Übertragungsnetzbetrei-
 bers  sowie  zur  Vorlage  richtiger  Unterlagen  in  den  Verfah-
 ren.  Der  Begriff  „richtig“  beinhaltet  dabei  auch  die  vollstän-
 dige Darstellung der zu bewertenden Sachverhalte.

 Nummer  1  und  Nummer  3  betrifft  die  Richtigkeit  der  An-
 tragsunterlagen  in  Bundesfachplanung  und  Planfeststellung.
 Die  Vorlage  einer  unrichtigen  Unterlage  wird  häufig  erst
 nach  der  Erteilung  der  Genehmigung  entdeckt  und  eine  ver-
 waltungsrechtliche  Reaktion,  insbesondere  die  Rücknahme
 der Genehmigung, ist nicht in jedem Fall mehr möglich.

 Nummer  4  hat  besondere  Bedeutung  hinsichtlich  des  Anzei-
 geverfahrens  gemäß  §  25.  Während  die  Errichtung  eines
 wesentlichen  Vorhabens  ohne  Genehmigung  praktisch
 kaum  vorstellbar  ist,  beurteilt  im  Anzeigeverfahren  zu-
 nächst  der  Vorhabenträger,  ob  es  sich  um  eine  unwesentli-
 che  Änderung  handelt.  Dabei  ist  aber  auszuschließen,  dass
 diese  Bewertung  nicht  angezeigt  wird  und  damit  der  Über-
 prüfung nicht zugänglich ist.

 Im  Übrigen  findet  das  Gesetz  über  die  Ordnungswidrig-
 keiten Anwendung.

 Zu §  34 (Zwangsgeld)

 Die  Vorschrift  ergänzt  die  im  NABEG  vorgesehen  Be-
 schleunigungselemente  durch  Fristsetzung  um  die  Möglich-
 keit  der  zwangsgeldbewehrten  Sanktion  bei  Verzögerungen
 des  Ausbaus  des  Übertragungsnetzes  durch  die  jeweils  ver-
 antwortlichen  Übertragungsnetzbetreiber.  Die  Zwangsgeld-
 vorschrift  stellt  einen  wichtigen  Baustein  zur  Durchsetzung
 der Ziele der Netzausbaubeschleunigung dar.

 Sie  betrifft  Verstöße  gegen  die  Pflicht  zur  ordnungsgemäßen
 und  rechtzeitigen  Vorlage  von  Unterlagen,  sofern  die
 Bundesnetzagentur  nach  Abschluss  der  Antragskonferenz  in
 der  Bundesfachplanung  nach  §  7  und  für  das  Planfeststel-
 lungsverfahren nach §  12 eine Frist gesetzt hat.

 Eine  Durchsetzung  von  im  Einzelfall  angemessen  festge-
 setzten  Fristen  ist  notwendig  und  verhältnismäßig.  Die  Re-
 gelungen  der  Richtlinie  2009/72/EG,  insbesondere  in
 Artikel  22  Absatz  7,  und  die  §§  11  und  12a  ff.  i.  V.  m.  65
 Absatz  2a  des  Energiewirtschaftsgesetzes  machen  deutlich,
 dass  es  insbesondere  beim  Bau  der  Stromleitungen  von
 überregionaler  und  europäischer  Bedeutung  auf  Grundlage
 des  Bundesbedarfsplans  nicht  um  Vorhaben  geht,  deren
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Realisierung  im  Belieben  der  Vorhabenträger  steht.  Es  geht
 vielmehr  auch  um  die  Erfüllung  einer  im  gesamtstaatlichen
 Interesse liegenden Aufgabe.

 Verzögerungen  können  mit  einem  Zwangsgeld  von  bis  zu
 zweihundertfünfzigtausend  Euro  geahndet  werden.  Diese
 Höchstgrenze  ist  erforderlich,  weil  es  sich  bei  Verzögerun-
 gen  der  jeweiligen  Anträge  durch  die  verantwortlichen
 Übertragungsnetzbetreiber  um  Verstöße  handelt,  die  den
 Kernbereich  des  Netzausbaubeschleunigungsgesetzes  be-
 treffen und damit besonders gravierend sind.

 Zu §  35 (Übergangsvorschriften)

 Bestehende  Genehmigungen  und  Planfeststellungsbe-
 schlüsse  bleiben  unberührt.  Außerdem  soll  durch  die  Über-
 gangsvorschrift  sichergestellt  werden,  dass  durch  die  Ein-
 führung  des  NABEG  laufende  Planfeststellungsverfahren
 für  Höchstspannungsleitungen  außerhalb  des  Energie-
 leitungsausbaugesetzes,  die  nach  §  2  Absatz  3  nicht  in  den
 Anwendungsbereich  dieses  Gesetzes  fallen,  nicht  neu  be-
 gonnen werden müssen.

 Zu Artikel  2  (Änderung des Energiewirtschafts-
 gesetzes)

 Zu Nummer  1  (§  3 EnWG)

 Die  Änderung  in  Nummer  32  dient  der  Klarstellung,  dass
 grenzüberschreitende  Verbindungsleitungen  auf  Hoch-  und
 Höchstspannungsebene  Teil  des  Übertragungsnetzes  sind.
 Damit  wird  Rechtssicherheit  für  die  Betreiber  dieser  sog.
 Interkonnektoren  geschaffen,  was  die  Investitionsbedingun-
 gen erheblich verbessert.

 Interkonnektoren  dienen  der  Verbindung  des  deutschen
 Elektrizitätsverbundnetzes  mit  ausländischen  Netzen.  Sie
 fördern  nicht  nur  die  Netzstabilität  und  erhöhen  die  Ausfall-
 sicherheit,  sondern  verbessern  auch  den  internationalen
 Stromhandel  und  somit  den  Wettbewerb  im  Stromgroßhan-
 del.  Sie  leisten  zudem  einen  wichtigen  Beitrag  bei  der  Inte-
 gration  von  erneuerbaren  Energie  in  Stromnetz  und  -handel.
 Dabei  ist  unerheblich,  ob  die  Kapazität  des  Interkonnektors
 unabhängig  von  konkreten  Stromhandelsverträgen  zur  Ver-
 fügung  gestellt  wird  oder  ob  Strom  und  Kapazität  zusam-
 men  vermarktet  werden,  etwa  im  Rahmen  eines  sog.  Market
 Coupling.

 Die  Änderung  der  Nummer  32  ist  notwendig,  um  Unsicher-
 heiten  über  die  rechtliche  Qualifizierung  von  grenzüber-
 schreitenden  Verbindungsleitungen  zu  vermeiden.  Ins-
 besondere  wird  so  klargestellt,  dass  solche  Verbindungs-
 leitungen  –  genauso  wie  innerdeutsche  Verbindungsleitun-
 gen  –  unabhängig  von  der  angewandten  Technik  keine
 Verbrauchseinrichtungen  oder  Erzeugungsanlagen  sind.
 Nach  den  bisher  geltenden  Vereinbarungen  zwischen  den
 Übertragungsnetzbetreibern  sind  dementsprechend  weder
 Baukostenzuschüsse  oder  Netzentgelte  zu  zahlen.  Sie  kön-
 nen  außerdem  gemäß  Artikel  17  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  714/2009  unter  den  dort  niedergelegten  Voraussetzun-
 gen  von  bestimmten  Regulierungspflichten  (insbesondere
 Entflechtung,  Gewährung  von  Netzzugang  und  Entgelt-
 regulierung)  befreit  werden.  Damit  werden  die  Investitions-
 bedingungen  für  die  moderne  Gleichstrom-Übertragung
 (HGÜ) wesentlich verbessert.

 Grenzüberschreitende  Verbindungsleitungen  sind  –  unab-
 hängig  davon,  wer  sie  betreibt  –  der  Übertragung  von  Elek-
 trizität  zuzurechnen.  Werden  sie  vom  Betreiber  eines  Über-
 tragungsverbundnetzes  betrieben,  sind  sie  Teil  seines  Über-
 tragungsnetzes.  Betreibt  ein  Unternehmen  dagegen  ledig-
 lich  eine  oder  mehrere  Verbindungsleitungen,  stellen  diese
 das  Übertragungsnetz  dieses  Netzbetreibers  dar.  Umgekehrt
 kann  aber  auch  dann  Übertragung  vorliegen,  wenn  der
 Netzbetreiber  keine  grenzüberschreitende  Verbindungslei-
 tung betreibt.

 Eine  Verbindungsleitung  ist  grenzüberschreitend,  wenn  sie
 ein  Verbundnetz  auf  dem  Gebiet  der  Bundesrepublik
 Deutschland  mit  einem  Verbundnetz  im  Ausland  verbindet,
 unabhängig  davon,  ob  es  sich  um  einen  Mitgliedstaat  der
 Europäischen Union handelt.

 Eine  entsprechende  Klarstellung  des  Begriffs  der  Fernlei-
 tung  in  Nummer  19  ist  nicht  erforderlich,  da  im  Gasbereich
 bereits  in  der  Definition  der  Verbindungsleitung  nach
 Nummer  34 klargestellt ist, dass diese Fernleitungen sind.

 Zu Nummer  2  (§  12e EnWG)

 Die  Änderung  passt  Absatz  4  Satz  2  des  Entwurfs  des  Ener-
 giewirtschaftsgesetzes an das NABEG an.

 Zu Nummer  3  (§  17 EnWG)

 Die  Sammelanbindung  mehrere  Offshore-Windparks
 (OWP)  wird  aus  Gründen  der  Effizienz  als  Regelfall  der
 Anbindungsform  im  Gesetz  vorgesehen.  Zu  diesem  Zweck
 soll  das  Bundesamt  für  Seeschifffahrt  und  Hydrografie  im
 Einvernehmen  mit  der  Bundesnetzagentur  und  unter  Einbin-
 dung  des  Bundesamtes  für  Naturschutz  und  der  Küsten-
 länder  jährlich  einen  Offshore-Anbindungsplan  aufstellen.
 Darin  sollen  u.  a.  die  OWP  bestimmt  werden,  die  für  die
 Sammelanbindung  in  Betracht  kommen  (einschließlich
 Festlegung  der  Cluster  und  ggf.  Sub-Cluster),  mögliche
 Nutzungskonkurrenzen  (Schifffahrtswege,  militärische
 Übungsgebiete,  Pipelines,  Kabel)  besser  koordiniert  und  der
 Trassenknappheit  bei  der  Anbindung  an  Land  durch  eine
 vorausschauende  Planung  und  effiziente  Nutzung  der  ver-
 fügbaren Trassen Rechnung getragen werden.

 Der  Offshore-Netzplan  enthält  auch  die  Festlegung  der  not-
 wendigen  Trassen  für  die  Anbindungsleitungen,  Standorte
 für  die  Konverterplattformen  und  grenzüberschreitende
 Stromleitungen.  Da  die  Offshore-Anbindungsleitungen  per
 gesetzlicher  Definition  Teil  des  Übertragungsnetzes  sind,
 soll  künftig  auch  dargestellt  werden,  wie  die  Windparks
 Offshore  untereinander  verbunden  werden  sollen,  wenn  dies
 aus  Gründen  der  Systemsicherheit  aus  Sicht  des  verantwort-
 lichen  Übertragungsnetzbetreibers  erforderlich  und  mit
 einem  effizienten  Netzausbau  vereinbar  ist.  Ob  das  n-1-Kri-
 terium  für  die  Netzanbindung  Offshore  gelten  soll,  ist  ge-
 setzgeberisch  nicht  entschieden.  Bei  einer  Systembetrach-
 tung  soll  im  Rahmen  der  Erarbeitung  des  Offshore-Netz-
 planes  entschieden  werden,  ob  Redundanzen  beim  Aufbau
 eines  Netzes  der  öffentlichen  Versorgung  in  Nord-  und  Ost-
 see  u.  a.  durch  mögliche  Verbindungen  der  Cluster  unterein-
 ander  zur  Sicherstellung  der  Systemsicherheit  notwendig
 und  mit  einem  effizienten  Netzausbau  vereinbar  sind.  Das
 kann  im  Einzelfall  eine  n-1-sichere  Netzanbindung  erfor-
 derlich  machen.
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Nach  Satz  6  erhält  die  Bundesnetzagentur  eine  Festlegungs-
 kompetenz  hinsichtlich  der  Kriterien  für  den  Nachweis  der
 Realisierungswahrscheinlichkeit  als  Voraussetzung  für  die
 Netzanbindung von OWP.

 Zu Nummer  4  (§  43 EnWG)

 §  43  Satz  2  ermöglicht  es  ebenso  wie  im  NABEG,  auch  in
 §  43  ff.  Anlagen  wie  z.  B.  Umspannanlagen,  die  zuvor  ge-
 sondert  und  nach  anderen  Vorschriften  genehmigt  werden
 mussten,  in  das  Planfeststellungsverfahren  zu  integrieren
 und  dient  damit  der  Verfahrensbeschleunigung.  Über  die
 Einbeziehung entscheidet der Vorhabenträger.

 Zu Nummer  5 (§  43a EnWG)

 Nummer  5  Satz  1  sieht  für  die  Planfeststellung  zwingend
 die  Durchführung  eines  Erörterungstermins  vor.  Eine  Aus-
 nahme  von  diesem  Grundsatz  ist  nur  zulässig,  wenn  einer
 der Fälle nach Satz 2 Nummer  1 bis 4 vorliegt.

 §  43  Satz  7  (neu)  enthält  für  die  Träger  des  Vorhabens  die
 Wahlmöglichkeit,  bei  Errichtung,  Betrieb  sowie  die  Ände-
 rung  eines  110-Kilovolt-Erdkabels  oder  von  Erdkabel-Teil-
 stücken ein Planfeststellungsverfahren zu beantragen.

 Für  den  Netzbetreiber  kann  es  vorteilhaft  sein,  bei  umfang-
 reichen  öffentlich-rechtlichen  Genehmigungsvoraussetzun-
 gen  für  eine  Erdverkabelung  ein  Planfeststellungsverfahren
 aufgrund  seiner  Konzentrationswirkung  durchzuführen.
 Darüber  hinaus  werden  in  der  Praxis  Erdkabel  häufig  als
 Teilstücke  verlegt  und  wechseln  sich  mit  Freileitungs-Teil-
 stücken  ab.  Ein  Planfeststellungsverfahren  für  die  gesamte
 Leitungsstrecke  vereinfacht  die  Genehmigung  und  leistet
 gleichzeitig einen Beitrag zur Planungsbeschleunigung.

 Zu Nummer  6 (§§  43f bis 43h – neu – EnWG)

 Der  neu  eingefügte  §  43f  ermöglicht  es  der  nach  Landes-
 recht  zuständigen  Planfeststellungsbehörde,  unwesentliche
 Änderungen  oder  Erweiterungen  anstelle  des  Planfeststel-
 lungsverfahrens  durch  ein  Anzeigeverfahren  zuzulassen.
 Diese  Vorschrift  greift  die  Regelung  des  §  74  Absatz  7  des
 Verwaltungsverfahrensgesetzes auf, modifiziert diese aber.

 Abweichend  von  §  74  Absatz  7  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes  ordnet  die  Vorschrift  in  den  Sätzen  1  und  3  die
 Durchführung  eines  Anzeigeverfahrens  bei  unwesentlichen
 Änderungen  an.  Das  für  den  Vorhabenträger  verpflichtende
 Anzeigeverfahren  ermöglicht  es  der  nach  Landesrecht  zu-
 ständigen  Planfeststellungsbehörde,  abweichend  von  §  74
 Absatz  7  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  eine  Entschei-
 dung,  ob  ein  Vorhaben  einer  Planfeststellung  oder  einer
 Plangenehmigung  bedarf,  vor  dem  Baubeginn  zu  treffen.  Es
 obliegt  daher  nicht  der  rechtlichen  Bewertung  durch  den
 Vorhabenträger,  ob  er  von  dem  Erfordernis  einer  Planfest-
 stellung  oder  einer  Plangenehmigung  freigestellt  ist.  Die
 Verfahrenshoheit  der  nach  Landesrecht  zuständigen  Plan-
 feststellungsbehörde wird damit abgesichert.

 Aus  den  Sätzen  1  und  6  wird  deutlich,  dass  die  Entschei-
 dung,  ob  anstelle  der  Anzeige  ein  Plangenehmigungs-  oder
 Planfeststellungsverfahren  durchzuführen  ist  oder  die  Maß-
 nahme  von  einem  förmlichen  Verfahren  freigestellt  ist,  ab-
 weichend  von  §  74  Absatz  7  des  Verwaltungsverfahrensge-
 setzes  auch  bei  dem  Vorliegen  aller  Voraussetzungen  in  das

 Ermessen  der  nach  Landesrecht  zuständigen  Planfeststel-
 lungsbehörde  gestellt.  Diese  Abweichung  von  den  allgemei-
 nen  Regeln  des  Planfeststellungsrechts  entspricht  vergleich-
 baren  Normen  des  Fachplanungsrechts,  etwa  §  8  Absatz  3
 des  Luftverkehrsgesetzes.  Die  Frist  in  Satz  6  dient  darüber
 hinaus der Verfahrensbeschleunigung.

 Satz  2  liefert  eine  Legaldefinition,  wann  eine  Änderung
 oder Erweiterung unwesentlich ist.

 Nach  Satz  4  sind  der  Anzeige  in  ausreichender  Weise  Erläu-
 terungen  beizufügen,  aus  denen  sich  ergibt,  dass  die  ge-
 plante  Änderung  unwesentlich  ist.  Nach  Satz  4  bedarf  es
 insbesondere  einer  Darstellung  zu  den  zu  erwartenden  Um-
 weltauswirkungen.  Beide  Regelungen  stellen  sicher,  dass
 die  der  nach  Landesrecht  zuständigen  Planfeststellungsbe-
 hörde  auf  Grundlage  ausreichender  Informationen  ihre  Ent-
 scheidung treffen kann.

 Der  neu  eingefügte  §  43g  sieht  für  die  Durchführung  be-
 stimmter  Verfahrensschritte  den  Einsatz  eines  Dritten,  den
 Projektmanager,  auf  Vorschlag  oder  mit  Zustimmung  des
 Vorhabenträgers und auf dessen Kosten vor (Satz  1).

 Die  Gutachtenbeauftragung  und  -erstellung  im  Zuge  von
 Verfahren  betreffend  den  Bau  von  Energiefernleitungsver-
 fahren  ist  einer  weiteren  Erhöhung  des  Verfahrenstempos
 zugänglich.  Erfahrungen  beispielsweise  auf  dem  Gebiet  von
 Anlagen,  die  einer  immissionsschutzrechtlichen  Zulassung
 bedürfen,  zeigen,  dass  die  Einbeziehung  von  privaten  Drit-
 ten  hier  zu  einer  Straffung  und  Bündelung  der  Abläufe  von
 Planungsverfahren  führen  kann,  und  dies  entspricht  auch
 dem  Anliegen  des  Meseberger  Eckpunktepapiers,  in  wel-
 chem  dieser  Gedanke  mit  der  Forderung  nach  Muster-Pla-
 nungsleitlinien  aufgegriffen  wurde,  die  ihrem  Sinn  und
 Zweck  nach  auf  die  Effektuierung,  Beschleunigung  und
 Vereinheitlichung  der  Planverfahren  abzielen.  Vor  diesem
 Hintergrund  wird  das  Instrument  eines  privaten  Projektma-
 nagements  etabliert.  Der  zu  erwartende  Beschleunigungs-
 effekt  ist  realistischer  Weise  jedoch  nur  bei  Auftragsvolu-
 mina  zu  verwirklichen,  die  noch  keine  Durchführung  eines
 Vergabeverfahrens erforderlich machen.

 Nach  dem  Muster  der  Gestaltungsidee  Städtebaulicher  Ver-
 träge  (§§  11,  12  des  Baugesetzbuchs),  insbesondere  der  un-
 längst  ermöglichten  Übertragung  von  sog.  Kommunika-
 tionsleistungen  nach  §  4b  des  Baugesetzbuchs,  kann  ein  von
 der  Genehmigungsbehörde  beauftragter  und  vom  Vorhaben-
 träger  finanzierter  Projektmanager  alle  notwendigen  Ko-
 ordinierungsfunktionen  übernehmen,  die  nicht  unmittelbar
 in  den  Kern  des  Abwägungsvorgangs  vorstoßen.  Dazu  ge-
 hören  jedenfalls  die  aufgeführten  Tätigkeiten,  die  Liste  ist
 nicht abschließend.

 Nach  Satz  2  liegt  die  Entscheidung  über  den  Planfeststel-
 lungsantrag  allein  bei  der  zuständigen  Behörde.  Aus  dieser
 Regelung  wird  neben  der  beispielhaften  Aufzählung  in
 Satz  1  noch  einmal  deutlich,  dass  die  Projektmanager  den
 Entscheidungsprozess  unterstützen,  aber  nicht  an  den
 eigentlichen  Entscheidungen  mitwirken  dürfen.  Die  Öff-
 nung  für  mögliche  Tätigkeiten  der  Projektmanager,  die  in
 Satz  1  durch  den  Einschub  von  „von  Verfahrensschritten
 wie“  erreicht  wird,  wird  in  Satz  2  insofern  eingegrenzt,  als
 dass  Projektmanager  keine  hoheitlichen  Tätigkeiten  ausfüh-
 ren  dürfen.  Hinsichtlich  der  Vertraulichkeit  und  der  Wah-
 rung  des  Datenschutzes  muss  im  Innenverhältnis  zwischen
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Behörde  und  beauftragtem  Projektmanager  sichergestellt
 werden,  dass  dieser  wie  die  Behörde  die  Vorschriften  ein-
 hält.

 Durch  den  neu  eingefügten  §  43h  wird  die  Erdverkabelung
 auf  der  110-Kilovolt-Netzebene  für  neu  zu  errichtende  Lei-
 tungen  der  Regelfall.  Dabei  ist  ein  Mehrkostenfaktor  im
 Verhältnis  zur  technisch  gleichwertigen  und  im  konkreten
 Fall  einsetzbaren  Freileitung  einzuhalten.  Die  zuständige
 Planungsbehörde  kann  eine  Ausführung  als  Freileitung  vor-
 sehen,  wenn  öffentliche  Interessen  nicht  entgegenstehen.
 Dies  kann  z.  B.  bei  der  gemeinsamen  Trassenführung  mit
 einer Leitung nach dem NABEG sein.

 Zu  den  Nummern  7  und  8  (§§  44b  und  45b  –  neu  –  EnWG)

 Der  ergänzte  §  44b  und  der  neu  eingefügte  §  45b  übertragen
 die  für  die  Bundesfachplanung  eingeführten  Möglichkeiten
 auf  das  allgemeine  Planfeststellungsrecht  im  Energiewirt-
 schaftsgesetz.  Zur  materiellen  Begründung  vgl.  Ausführun-
 gen zu §  27.

 Zu Nummer  9 (§  117b – neu – EnWG)

 Mit  der  Einfügung  des  neuen  §  117b  wird  klargestellt,  dass
 die  Bundesregierung  gemäß  Artikel  84  Absatz  2  des  Grund-
 gesetzes  allgemeine  Verwaltungsvorschriften  über  den  Voll-
 zug der §§  43 bis 43d und 43f und 43g erlassen kann.

 Zu Nummer  10 (§  118 EnWG)

 Eines  der  Hemmnisse  für  den  Ausbau  der  Windenergie-Off-
 shore  besteht  in  der  zeitlichen  Befristung  der  Verpflichtung
 zum  Netzanschluss  von  Offshore-Windkraftanlagen  auf
 jene,  mit  deren  Errichtung  bis  zum  31.  Dezember  2015  be-
 gonnen  wurde  (§  118  Absatz  3).  Die  Befristung  verunsi-
 chert  potentielle  Offshore-Windpark-Investoren  und  er-
 schwert  somit  eine  Verstetigung  des  sich  erst  langsam  ent-
 wickelnden  Offshore-Markts  in  Deutschland.  Darüber  hin-
 aus  kann  durch  diese  Befristung  kein  systematisches
 Vorgehen  beim  Aufbau  eines  Offshore-Netzes  erreicht  wer-
 den.  Die  von  der  Bundesregierung  gewünschte  Bündelung
 von  Trassen  und  gemeinsame  Nutzung  von  Übertragungs-
 kapazitäten  durch  Windparkbetreiber  werden  durch  diese
 Befristung  zumindest  stark  eingeschränkt.  Daher  ist  die
 Regelung  durch  die  Streichung  des  Absatzes  3  zu  entfristen.
 Die  Aufgabe  des  Anschlusses  von  Offshore-Windparks
 wird  damit  abschließend  in  die  Verantwortung  der  Über-
 tragungsnetzbetreiber  überführt  und  aus  Netzentgelten
 finanziert.  Anschlussleitungen  werden  Teil  des  Übertra-
 gungsnetzes.

 Zu Artikel  3  (Änderung des Gesetzes über Natur-
 schutz und Landschaftspflege –
 Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG)

 Zu Nummer  1  (Inhaltsangabe zum BNatSchG)

 Der  Titel  der  Vorschrift  wird  in  der  Inhaltsangabe  um  eine
 Ermächtigung  zum  Erlass  von  Verwaltungsvorschriften  er-
 weitert.

 Zu Nummer  2  (§  54 BNatschG)

 §  54  dient  der  Verbesserung  und  Vereinheitlichung  der  Voll-
 zugssituation  insbesondere  im  Bereich  Natura  2000.  Mit

 dem  neu  eingefügten  Absatz  11  soll  (z.  B.  mittels  vorhaben-
 spezifischer  Arbeitshilfen  oder  Leitlinien  für  einzelne  Kate-
 gorien  von  Vorhaben)  ermöglicht  werden,  ohne  in  der  Sache
 Umweltstandards  zu  senken,  ggf.  bundeseinheitliche  Krite-
 rien  für  den  gleichmäßigen  und  rechtssicheren  Vollzug  vor-
 zugeben.

 Zu Artikel  4  (Änderung der Stromnetzentgelt-
 verordnung)

 Die  neu  eingefügte  Regelung  in  §  5  Absatz  4  dient  der  An-
 erkennung  von  Zahlungen  der  Netzbetreiber  an  Städte  und
 Gemeinden  zur  Erhöhung  der  Akzeptanz  des  notwendigen
 Leitungsbaus.  Anders  als  bei  anderen  Infrastrukturvorhaben
 wie  Straßen  oder  Schienen  haben  die  Gebietskörperschaften
 entlang  einer  Stromtrasse  keinen  eigenen  Nutzen  von  dem
 Infrastrukturprojekt,  z.  B.  durch  Verbesserung  der  örtlichen
 Infrastruktur  durch  Ausfahrten  oder  Haltepunkte.  Soweit
 Netzbetreiber  an  betroffene  Städte  und  Gemeinden  Aus-
 gleichszahlungen  für  mögliche  Beeinträchtigungen,  die  im
 Zusammenhang  mit  dem  Neubau  von  Freileitungen  stehen,
 vornehmen,  sollen  diese  unter  den  Voraussetzungen  des  §  5
 Absatz  4  als  Kosten  des  Netzbetriebs  anerkannt  werden.  Es
 wird  davon  ausgegangen,  dass  die  Entschädigungszahlun-
 gen  auf  jeden  Fall  aufwandsgleiche  Kosten  sind  und  darüber
 in  die  dauerhaft  nicht  beeinflussbaren  Kosten  laufen.  Damit
 ist  das  Verständnis  verbunden,  dass  die  Kosten  nicht  akti-
 viert  werden  können  und  damit  nicht  in  die  Verzinsungs-
 basis eingehen können.

 Grundlage  für  eine  Zahlung  kann  dabei  eine  individuelle
 Vereinbarung  der  Netzbetreiber  mit  den  betroffenen  Städten
 und  Gemeinden  oder  eine  allgemeine  Vereinbarung  mit  In-
 teressenverbänden  der  Städte  und  Gemeinden  sein.  Die  kon-
 krete  Mittelverwendung  verbleibt  grundsätzlich  in  der  Au-
 tonomie der begünstigten Gebietskörperschaft.

 Anerkennungsfähig  sind  nur  Zahlungen  für  Freileitungen
 auf  Transportnetzebene.  Dies  betrifft  zum  einen  die  Errich-
 tung  neuer  Leitungen,  die  in  einer  neuen  Trasse  gebaut  wer-
 den.  Durch  Anknüpfung  an  die  Inbetriebnahme  der  Leitung
 werden  von  der  Neuregelung  auch  Leitungen  erfasst,  die
 sich  bereits  im  Planungsstadium  befinden.  Um  die  Auswir-
 kungen  auf  die  Netzentgelte  zu  beschränken,  sind  gesetzlich
 Höchstsätze vorgesehen.

 Zu Artikel  5  (Änderung der Anreizregulierungs-
 verordnung – ARegV)

 Zu Nummer  1  (§  11 ARegV)

 Die  Einfügung  der  Nummer  8b  in  §  11  Absatz  2  der  Anreiz-
 regulierungsverordnung  stellt  klar,  dass  es  sich  bei  den  Zah-
 lungen  an  Städte  und  Gemeinden  unter  der  Maßgabe  von
 §  5  Absatz  4  der  Stromnetzentgeltverordnung  bis  zu  den
 dort  geregelten  Höchstsätzen  um  nicht  beeinflussbare  Kos-
 tenteile  handelt,  die  nicht  dem  Effizienzvergleich  unter-
 liegen.

 Zu Nummer  2 (§  23 ARegV)

 Die  Änderung  des  bestehenden  Faktors  für  die  Erdverkabe-
 lung  auf  der  110-Kilovolt-Ebene  in  Absatz  1  Nummer  6  soll
 die  Erdverkabelung  in  der  Hochspannung  wirtschaftlich  er-
 leichtern.
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Zu Artikel  6  (Änderung des Gesetzes über die Um-
 weltverträglichkeitsprüfung)

 Die  Ergänzung  von  Anlage  3  zum  Gesetz  über  die  Umwelt-
 verträglichkeitsprüfung  ist  eine  Folgeänderung  zur  Einfüh-
 rung  der  Bundesfachplanung  in  §  4  ff.  des  NABEG.  Die
 Durchführung  der  Strategischen  Umweltprüfung  ist  für  ein
 solches  Planungsverfahren  aufgrund  der  Richtlinie  2001/42/
 EG gemeinschaftsrechtlich geboten.

 Zu Artikel  7  (Inkrafttreten)

 Die  Änderung  des  Bundesnaturschutzgesetzes  in  Artikel  3
 muss  nach  Artikel  72  Absatz  3  Satz  2  des  Grundgesetzes  ein
 halbes Jahr nach Verkündung in Kraft treten.
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